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1 Interesse/Gegenstand der Versicherung

1.1 Versicherbares Interesse

1.1.1 Gegenstand der Güterversicherung kann jedes in Geld 
schätzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die 
Güter die Gefahren der Beförderung sowie damit verbun-
dener Lagerungen bestehen.

 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragssparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, 
soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvor-
schriften entgegenstehen.

1.1.2 Versichert sind die im Vertrag genannten Güter und/oder 
sonstige Aufwendungen und Kosten.

1.1.3 Außer und neben den Gütern kann insbesondere auch 
versichert werden das Interesse bezüglich

 – des imaginären Gewinns,

 – des Mehrwerts,

 – des Zolls,

 – der Fracht,

 – der Steuern und Abgaben,

 – sonstiger Kosten.

1.1.4 Der Versicherungsnehmer kann das eigene (Versicherung 
für eigene Rechnung) oder das Interesse eines Dritten 
(Versicherung für fremde Rechnung) versichern. Näheres 
regelt Ziffer 13.

2 Umfang der Versicherung

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer trägt alle Gefahren, denen die Güter wäh-
rend der Dauer der Versicherung ausgesetzt sind, sofern 
nichts anderes bestimmt ist.
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 Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz für Verlust 
oder Beschädigung der versicherten Güter als Folge einer 
versicherten Gefahr.

2.2 Besondere Fälle

2.2.1 Vorreise- oder Retourgüter

 Vorreise- oder Retourgüter sind zu den gleichen Bedin-
gungen versichert wie andere Güter. Die Verpflich tung 
des Versicherungsnehmers nachzuweisen, dass der Scha-
den während des versicherten Transports entstanden ist, 
bleibt unberührt.

2.2.2 Beschädigte Güter

 Sind die Güter bei Beginn der Versicherung beschädigt, 
so leistet der Versicherer für den Verlust oder die Beschä-
digung nur Ersatz, wenn die vorhandene Beschä di gung 
ohne Einfluss auf den während des versicherten Zeit-
raums eingetretenen Schaden war.

2.3 Versicherte Aufwendungen und Kosten

2.3.1 Der Versicherer ersetzt auch

2.3.1.1 den Beitrag zur großen Haverei, den der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer nach Gesetz, den York Antwer-
pener Regeln, den Rhein-Regeln IVR oder anderen in-
ternational anerkannten Haverei-Regeln aufgemachten 
Dispache zu leisten hat, soweit durch die Haverei-Maßre-
gel ein versicherter Schaden abgewendet werden sollte. 
Übersteigt der Beitragswert den Versicherungswert und 
entspricht dieser der Versicherungssumme, so leistet der 
Versicherer vollen Ersatz bis zur Höhe der Versicherungs-
summe. Die Bestimmungen über die Unterversicherung 
sowie Ziffer 2.3.3 bleiben unberührt.

 Im Rahmen dieser Bedingungen hält der Versicherer den 
Versicherungsnehmer frei von Ersatzansprüchen und 
Aufwendungen, die sich aus der vertraglichen Vereinba-
rung der Both-to-Blame-Collision-Clause ergeben;

2.3.1.2 Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schaden-
feststellungskosten, und zwar

2.3.1.2.1 Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines 
versicherten Schadens, wenn der Schaden unmittelbar 
droht oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsneh-
mer sie nach den Umständen für geboten halten durfte;

2.3.1.2.2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Ein-
tritt des Versicherungsfalles gemäß den Weisungen des 
Versicherers macht;

2.3.1.2.3 Kosten der Ermittlung und Feststellung des versicherten 
Schadens sowie Kosten durch einen für diese Zwecke beauf-
tragten Dritten, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder soweit er 
sie gemäß den Weisungen des Versicherers macht;

2.3.1.3 die Kosten der Umladung, der einstweiligen Lagerung so-
wie die Mehrkosten der Weiterbeförderung infolge eines 
Versicherungsfalles oder versicherten Unfalls des Trans-
portmittels, soweit der Versicherungsnehmer sie nach den 
Umständen für geboten halten durfte oder er sie gemäß 
den Weisungen des Versicherers aufwendet und diese Ko-
sten nicht bereits unter Ziffer 2.3.1.2 fallen.

2.3.2 Die Aufwendungen und Kosten gemäß Ziffern 2.3.1.2.1 
und 2.3.1.2.2 hat der Versicherer auch dann zu tragen, 
wenn sie erfolglos bleiben. 

2.3.3 Die Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 
2.3.1.2 sind ohne Rücksicht darauf zu ersetzen, ob sie 
zusammen mit anderen Entschädigungen die Versiche-
rungssumme übersteigen.

2.3.4 Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der Ver-
sicherer für die Entrichtung von Beiträgen zur großen 
Haverei die Bürgschaft oder Garantie übernimmt, den 
Einschuss zur großen Haverei vorleistet und den für Auf-
wendungen zur Schadenabwendung und -minde rung 
sowie zur Schadenfeststellung erforderlichen Betrag vor-
schießt.

2.4 Nicht versicherte Gefahren

2.4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

2.4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben;

2.4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen;

2.4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand;

2.4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen 
als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar oh-
ne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

2.4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

2.4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des 
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder 
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge-
nannten Parteien, es sei denn, dass

 –  der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die genann-
ten Parteien oder den beauftragten Spediteur mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewählt hat;

 –  der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer 
ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags keinen 
Einfluss auf die Auswahl der am Transport beteiligten 
Personen nehmen konnte.

2.4.2 Die Gefahren gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 
Ziffer 2.4.1.5 können im Rahmen der entsprechenden 
DTV-Klauseln mitversichert werden.

2.5 Nicht ersatzpflichtige Schäden

2.5.1 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verurs-
acht durch 

2.5.1.1 eine Verzögerung der Reise;

2.5.1.2 inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der 
Güter;

2.5.1.3 handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen 
oder -verluste, die jedoch als berücksichtigt gelten, so-
fern hierfür eine Abzugsfranchise vereinbart ist;

2.5.1.4 normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperatur-
schwankungen;

2.5.1.5 nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsach-
gemäße Verladeweise, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verschuldet.

2.5.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für mittelbare Schä-
den aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist.

2.6 Kausalität

 Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des 
Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr (Ziffern 
2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 2.4.1.6) oder Ursache (Ziffern 
2.5.1.1 bis 2.5.1.4 entstehen konnte, hat der Versicherer 
den Schaden zu ersetzen, wenn er mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit durch eine versicherte Gefahr herbei-
geführt worden ist. 

3 Verschulden des Versicherungsnehmers

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt.

4 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versiche-
rungsnehmers

4.1 Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Ver-
trages alle für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen und die ge-
stellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu 
beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
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Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach dem 
der Versicherer ausdrücklich oder schriftlich gefragt hat, 
gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behan-
deln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt.

4.2 Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige deshalb unter-
blieben ist, weil der Versicherungsnehmer den Umstand 
infolge von grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

 Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unvollstän-
dige oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch auf den Umfang der Leistungs-
pflicht Einfluss gehabt hat.

 Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem 
dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versi-
cherers, die Leistung zu verweigern, zugeht.

4.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn er 
die gefahrerheblichen Umstände oder deren unrichtige 
Anzeige kannte.

 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder von ihm noch von seinem Vertreter schuldhaft 
gemacht wurden.

 Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen 
Umstände anhand schriftlicher, vom Versicherer gestell-
ter Fragen anzuzeigen, kann sich der Versicherer wegen 
einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem 
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur dann auf die 
Leistungsfreiheit berufen, wenn dieser Umstand vom 
Versicherungsnehmer oder dessen Vertreter arglistig ver-
schwiegen worden ist.

4.4 Bleibt der Versicherer mangels Verschulden des Versiche-
rungsnehmers oder dessen Vertreters zur Leistung ver-
pflichtet, gebührt dem Versicherer eine der höheren Ge-
fahr entsprechender zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag. 
Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages ein ge-
fahrerheblicher Umstand schuldlos nicht bekannt war.

4.5 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 
unberührt.

5 Gefahränderung

5.1 Der Versicherungsnehmer darf die Gefahr ändern, insbe-
sondere erhöhen, und die Änderung durch einen Dritten 
gestatten.

5.2 Ändert der Versicherungsnehmer die Gefahr oder erlangt 
er von einer Gefahränderung Kenntnis, so hat er dies 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

5.3 Als eine Gefahränderung ist es insbesondere anzusehen, 
wenn

 –  der Antritt oder die Vollendung des versicherten Trans-
ports erheblich verzögert wird;

 –  von der angegebenen oder üblichen Transportstrecke 
erheblich abgewichen wird;

 –  der Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen geändert 
wird;

 –  die Güter an Deck verladen werden.

5.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung 
nicht angezeigt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, es sei denn, die Verletzung der 
Anzeigepflicht beruhte weder auf Vorsatz noch auf gro-

ber Fahrlässigkeit oder die Gefahrerhöhung hatte weder 
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles noch auf 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers.

5.5 Dem Versicherer gebührt für Gefahrerhöhungen ein zu ver-
einbarender Zuschlagsbeitrag, es sei denn, die Gefahrerhö-
hung war durch das Interesse des Versicherers oder durch 
ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst oder durch ein 
versichertes, die Güter bedrohendes Ereignis geboten.

5.6 Ein Kündigungsrecht des Versicherers wegen einer Ge-
fahränderung besteht nicht.

6 Änderung oder Aufgabe der Beförderung

6.1 Werden die Güter mit einem Transportmittel anderer Art 
befördert als im Versicherungsvertrag vereinbart oder 
werden sie umgeladen, obwohl im Versicherungsvertrag 
direkter Transport vereinbart ist, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Das Gleiche gilt, 
wenn ausschließlich ein bestimmtes Transportmittel oder 
ein bestimmter Transportweg vereinbart war.

6.2 Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Beginn 
der Versicherung infolge eines versicherten Ereignisses 
oder ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers die 
Beförderung geändert oder der Transport aufgegeben 
wird. Die Bestimmungen über die Gefahränderung sind 
entsprechend anzuwenden.

7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt

7.1 Transportmittel

 Ist für die Beförderung der Güter kein bestimmtes Beför-
derungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, 
soweit er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, 
Beförderungsmittel einzusetzen, die für die Aufnahme 
und Beförderung der Güter geeignet sind. 

 Seeschiffe gelten als geeignet, wenn sie zusätzlich die Vor-
aussetzungen der DTV-Klassifikations- und Altersklausel 
erfüllen sowie – falls erforderlich – gemäß International 
Safety Management Code (ISM-Code) zertifiziert sind, 
oder wenn ein gültiges Document of Compliance (DoC) 
beim Eigner oder Betreiber des Schiffes vorliegt, wie es die 
SOLAS-Konvention 1974 nebst Ergänzungen vorsieht.

7.2 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst ver-
traglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, 
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht.

 Bei Einsatz nicht geeigneter Beförderungsmittel sind die 
Transporte gleichwohl versichert, wenn der Versicherungs-
nehmer keinen Einfluss auf die Auswahl des Transportmit-
tels hatte, bzw. den Spediteur oder den Frachtführer/Ver-
frachter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
ausgewählt hat. Erlangt der Versicherungsnehmer Kennt-
nis von der mangelnden Eignung des Transportmittels, 
so hat er unverzüglich Anzeige zu erstatten und ein zu 
vereinbarender Zuschlagsbeitrag zu entrichten.

8 Dauer der Versicherung

 Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und 

8.1 beginnt, sobald die Güter am Absendungsort zur unver-
züglichen Beförderung von der Stelle entfernt werden, 
an der sie bisher aufbewahrt wurden. 

8.2 Die Versicherung endet, je nachdem welcher Fall zuerst 
eintritt,

8.2.1 sobald die Güter am Ablieferungsort an die Stelle gebracht 
sind, die der Empfänger bestimmt hat (Ablieferungsstelle);

8.2.2 sobald die Güter nach dem Ausladen im Bestim-
mungshafen bzw. Zielflughafen an einen nicht im 
Versi cherungsvertrag vereinbarten Ablieferungsort 
weiter befördert werden, wenn durch die Änderung des 
Ab lieferungsortes die Gefahr erhöht wird;
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8.2.3 mit dem Ablauf von 60 Tagen nach dem Ausladen aus 
dem Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luft-
fahrzeug im Zielflughafen. Soweit das eigene Interesse 
des Versicherungsnehmers betroffen ist, endet die Versi-
cherung nicht durch Ablauf der vereinbarten Frist, wenn 
der versicherte Transport nach dem Ausladen aus dem 
Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luftfahr-
zeug im Zielflughafen durch ein versichertes Ereignis ver-
zögert wurde und der Versicherungsnehmer die Verzöge-
rung unverzüglich anzeigt. Dem Versicherer gebührt ein 
zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

8.2.4 bei Versendungen zu den Incoterms FOB oder CFR, wenn 
die Güter an Bord des Seeschiffes verstaut sind;

8.2.5 mit dem Gefahrübergang, wenn die Güter wegen eines 
versicherten Ereignisses verkauft werden;

8.2.6 sobald bei vom Versicherungsnehmer veranlassten Lage-
rungen der nach Ziffer 9.1 vereinbarte Zeitraum über-
schritten wird.

9 Lagerungen

9.1 Bei Lagerungen der Güter während der Dauer der Ver-
sicherung ist die Versicherung für jede Lagerung auf 60 
Tage begrenzt.

9.2 Ist die Lagerung jedoch nicht durch den Versicherungs-
nehmer veranlasst worden, bleibt die Versicherung nur 
dann über den in Ziffer 9.1 genannten Zeitraum beste-
hen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
keine Kenntnis von der zeitlichen Überschreitung der La-
gerdauer hatte oder nach kaufmännischen Grundsätzen 
keinen Einfluss auf die Dauer nehmen konnte.

 Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der zeit-
lichen Überschreitung, so hat er dies dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Dem Versicherer gebührt ein 
zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

 Bei See- und Lufttransporten findet Ziffer 8.2.3 ergän-
zend Anwendung.

9.3 Bei den in Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Fristen zählen 
der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise als zur La-
gerung gehörend.

10 Versicherungssumme; Versicherungswert

10.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

10.2 Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in 
dessen Ermangelung der gemeine Wert der Güter am 
Absendungsort bei Beginn der Versicherung, zuzüglich 
der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annah-
me der Güter durch den Beförderer entstehen, und der 
end gültig bezahlten Fracht.

10.3 Interessen gemäß Ziffer 1.1.3 sind nur aufgrund beson-
derer Vereinbarung mitversichert und wenn sie in der 
Versicherungssumme bzw. dem Versicherungswert ent-
halten sind. Imaginärer Gewinn zugunsten des Käufers ist 
mit 10 % des Versicherungswerts versichert.

10.4 Für die separate Versicherung sonstiger Interessen sind 
Ziffer 10.1 und bei der Versicherung von Mehrwert da-
rüber hinaus Ziffer 10.2 entsprechend anwendbar.

10.5 Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen 
bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe für 
den Versicherungswert maßgeblich. Der Versicherer kann 
jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die Ta-
xe den wirklichen Versicherungswert erheblich übersteigt. 
Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, so haftet 
der Versicherer, auch wenn die Taxe herabgesetzt ist, für 
den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zu der durch die Vereinbarung festgesetzten Taxe. 

 Bei der Versicherung sonstiger Interessen gilt diese Be-
stimmung entsprechend.

11 Police

11.1 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den 

Versicherungsvertrag (Police) auszuhändigen.

11.2 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur gegen 
Vorlage der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch die 
Zahlung an den Inhaber der Police wird er befreit.

11.3 Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so 
ist der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Po-
lice für kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; die 
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Das 
Gleiche gilt für die Verpflichtung des Versicherers zur Aus-
stellung einer Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzurkun-
de hat der Versicherungsnehmer zu tragen.

11.4 Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsneh-
mer genehmigt, ohne dass es eines Hinweises auf die 
Rechtsfolgen bedarf, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht unverzüglich nach der Aushändigung widerspricht. 
Das Recht des Versicherungsnehmers, die Genehmigung 
wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt.

12 Beitrag

12.1 Der Beitrag, einschließlich Nebenkosten und Versicherung-
steuer, wird sofort nach Abschluss des Vertrages fällig.

12.2 Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Erhalt des Versicherungsscheins und/oder der Zahlungs-
aufforderung (Beitragsrechnung) erfolgt.

12.3 Wird der Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm 
eine schriftliche Mahnung zugegangen ist. Der Versiche-
rer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt. 

 Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei 
Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann 
dennoch den vereinbarten Beitrag verlangen.

 Auf die in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann 
sich der Versicherer nur berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer schriftlich darauf hingewiesen worden 
ist.

13 Versicherung für fremde Rechnung   
(für Rechnung, wen es angeht)

13.1  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für einen anderen, mit oder 
ohne Benennung der Person des Versicherten, schließen 
(Versicherung für fremde Rechnung).

  Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so 
ist, auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, 
dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern 
im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt.

 Wird die Versicherung für Rechnung "wen es angeht" ge-
nommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass 
unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes 
Interesse versichert ist, so finden die Bestimmungen über 
die Versicherung für fremde Rechnung Anwendung, wenn 
sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.

13.2 Die Rechte aus dem Vertrag stehen dem Versicherten zu. 
Die Aushändigung einer Police kann jedoch nur der Ver-
sicherungsnehmer verlangen.

 Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versiche-
rungsnehmers über seine Rechte nur verfügen und diese 
Rechte nur gerichtlich geltend machen, wenn er im Be-
sitz einer Police ist.

13.3 Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem 
Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen Na-
men verfügen.

  Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme 
der Zahlung sowie zur Übertragung der Rechte des 



– 8 –

 Beitrags verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für den 
Beitrag besteht nicht.

15 Bestimmungen für den Schadenfall

15.1 Schadenanzeige

 Der Versicherungsnehmer hat jedes Schadenereignis 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

15.2 Abwendung und Minderung des Schadens

 Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden 
oder zu mindern. Er hat dabei die Weisungen des Versi-
cherers zu befolgen und solche Weisungen einzuholen, 
soweit die Umstände es gestatten.

15.3 Anweisungen des Versicherers; Havariekommissar

15.3.1 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen des 
Versicherers für den Schadenfall zu befolgen, den in der 
Police oder im Versicherungszertifikat bestimmten Ha-
variekommissar unverzüglich zur Schadenfeststellung 
hinzuzuziehen und dessen Havarie-Zertifikat dem Versi-
cherer einzureichen.

15.3.2 Aus wichtigem Grund kann anstelle des vorgesehenen 
Havariekommissars der nächste Lloyd's Agent hinzuge-
zogen werden.

15.4  Auskunftserteilung

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Aus-
kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich 
ist. Er ist verpflichtet, alle Beweismittel, die für die spätere 
Aufklärung des Schadenhergangs von Bedeutung sein 
können oder für die Geltendmachung von Regressansprü-
chen notwendig sind, zu beschaffen und sicherzustellen.

15.5 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 15.2 
bis 15.4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mit-
teilung dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Der Versicherer 
bleibt zur Leistung  verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder für den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich war.

15.6 Regresswahrung 

 Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die Rück-
griffsrechte gegen Dritte, die für den Schaden ersatzpflich-
tig sind oder sein können, zu wahren und zu sichern, sowie 
den Versicherer bei der Regressnahme zu unterstützen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer inso-
weit leistungsfrei, als er infolgedessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann.

16 Andienung des Schadens, Verwirkung

16.1 Der Versicherungsnehmer hat einen versicherten  Scha den 
dem Versicherer binnen 15 Monaten seit dem Ende der 
Versicherung und, wenn das Transportmittel verschollen 
ist, seit dem Ablauf der Verschollenheitsfrist schriftlich 
anzudienen.

 Durch die Absendung des Andienungsschreibens wird 
die Frist gewahrt.

16.2 Der Entschädigungsanspruch des Versicherungsneh mers 
erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig angedient 
wird.

17 Ersatzleistung

17.1 Verlust der Güter

 Gehen die Güter ganz oder teilweise verloren, werden sie 
dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiederer-
langung entzogen oder sind sie nach der Feststellung von 
Sachverständigen in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit 
zerstört, so kann der Versicherungsnehmer den auf sie 

 Versicherten nur befugt, wenn er im Besitz der Police 
ist.

 Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungs-
nehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber 
nachweist, dass der Versicherte seine Zustimmung zu 
der Versicherung erteilt hat.

13.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherten oder falls über das Vermögen des Versicherten 
das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse 
die Police auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen 
den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache zu-
stehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese 
Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den 
Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus 
der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und 
dessen Gläubigern befriedigen.

13.5 Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforde-
rung eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungs-
nehmer zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der für 
den Versicherten genommenen Versicherung beruht.

13.6 Kenntnis, Kennen müssen, Verhalten und/oder Verschul-
den des Versicherten und des Versicherungsnehmers ste-
hen einander gleich.

13.6.1 Auf die Kenntnis oder das Kennen müssen des Versicher-
ten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wis-
sen geschlossen ist. Das Gleiche gilt, wenn eine rechtzei-
tige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

13.6.2 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den 
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, 
so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne 
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich 
gelten zu lassen.

13.7 Die Versicherung gilt nicht zugunsten des Verfrachters, 
des Frachtführers, des Lagerhalters  oder Spediteurs.

14 Veräußerung der versicherten Sache

14.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die wäh-
rend der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Ver-
sicherungsnehmers ein.

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

14.2 Ist eine Police ausgestellt worden, entfällt die Mithaftung 
des Erwerbers für die Zahlung des Beitrages und der 
Neben kosten. Bei Ausstellung einer Police kann sich der 
Versicherer auch nicht auf Leistungsfreiheit gemäß Ziffer 
12.4 wegen Nichtzahlung des Beitrages berufen, es sei 
denn, dass der Erwerber den Grund für die Leistungsfrei-
heit kannte oder hätte kennen müssen.

14.3 Wird die Entschädigungsforderung verpfändet, so findet 
die Bestimmung der Ziffer 14.2 Satz 2 zugunsten des 
Pfandgläubigers entsprechende Anwendung.

14.4 Der Versicherer ist nicht berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis wegen Veräußerung der versicherten Güter zu 
kündigen.

14.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Veräußerung anzuzeigen.

14.6 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

14.7 Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
nach Ziffer 14.6 ist der Veräußerer zur Zahlung des 
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entfallenden Teil der Versicherungssumme abzüglich des 
Wertes geretteter Sachen verlangen.

17.2 Verschollenheit

 Sind die Güter mit dem Transportmittel verschollen, so 
leistet der Versicherer Ersatz wie im Falle des Totalverlus-
tes, es sei denn, dass mit überwiegender Wahrscheinlich-
keit ein Verlust als Folge einer nicht versicherten Gefahr 
anzunehmen ist. Das Transportmittel ist verschollen, 
wenn vom Zeitpunkt seiner geplanten Ankunft 60 Tage, 
bei europäischen Binnenreisen 30 Tage, verstrichen sind 
und bis zur Reklamation keine Nachricht von ihm ein-
gegangen ist. Kann die Nachrichtenverbindung durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg oder innere 
Unruhen gestört sein, so verlängert sich die Frist entspre-
chend den Umständen des Falles, höchstens jedoch auf 
sechs Monate.

17.3 Beschädigung der Güter

17.3.1 Werden die Güter oder Teile der Güter beschädigt, so ist 
der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung 
der gemeine Wert zu ermitteln, den die Güter im unbe-
schädigten Zustand am Ablieferungsort haben würden 
(Gesundwert), sowie der Wert, den sie dort im beschä-
digten Zustand haben. Ein dem Verhältnis des Wertunter-
schiedes zum Gesundwert entsprechender Bruchteil des 
Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens.

17.3.2 Der Wert beschädigter Güter kann auch durch freihän-
digen Verkauf oder durch öffentliche Versteigerung fest-
gestellt werden, wenn der Versicherer dies unverzüglich 
nach Kenntnis der für die Schadenhöhe erheblichen Um-
stände verlangt; in diesem Fall tritt der Bruttoerlös an 
die Stelle des Wertes der beschädigten Güter. Hat nach 
den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vorzuleisten, so 
steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises ein, 
falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.

17.4 Wiederherstellung

17.4.1 Im Falle von Beschädigung oder Verlust von Teilen der 
Güter kann der Versicherungsnehmer anstelle eines Teiles 
des Versicherungswertes Ersatz für die zum Zeitpunkt der 
Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der beschädigten oder 
verlorenen Teile verlangen.

17.4.2 Der Versicherer leistet bei Beschädigung oder Verlust von 
Gütern, die Teil einer versicherten Sachgesamtheit sind, 
Ersatz wie im Fall des Totalverlustes, wenn eine Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung nicht möglich oder 
sinnvoll ist. Restwerte werden angerechnet.

17.4.3 Bei der Versicherung von gebrauchten Maschinen, Gerä-
ten, Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ersetzt der 
Versicherer ohne Abzug „neu für alt“ die zum Zeitpunkt 
der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung, bei einem Zeitwert 
von weniger als 40 % jedoch höchstens den Zeitwert.

17.5 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden und 
die Aufwendungen nur nach dem Verhältnis der Versi-
cherungssumme zum Versicherungswert.

17.6 Verkauf der Güter vor Beendigung des versicherten Trans-
ports

17.6.1 Wird nach dem Beginn der Versicherung der Transport 
aufgegeben oder aus einem anderen Grunde nicht voll-
endet, ohne dass der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei wird, so kann der Versicherer verlangen, 
dass unter seiner Mitwirkung der Versicherungsnehmer 
die Güter aus freier Hand oder im Wege öffentlicher 
Versteigerung verkauft, wenn die Güter ohne unver-
hältnismäßige Kosten oder innerhalb angemessener 
Frist nicht weiterbefördert werden können. Verlangt 
der Versicherer den Verkauf, so muss dieser unverzüg-
lich erfolgen.

17.6.2 Der Versicherungsnehmer kann im Falle des Verkaufs den 
Unterschied zwischen der Versicherungssumme und dem 

Erlös verlangen. Das Gleiche gilt, wenn die Güter unter-
wegs infolge eines Versicherungsfalles verkauft werden 
müssen.

17.6.3 Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vor-
zuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des 
Kaufpreises ein, falls er den Verkaufsbedingungen zuge-
stimmt hat.

17.7 Nicht entstandenes Interesse; ersparte Kosten

 Ist ein versichertes Interesse für imaginären Gewinn, 
Mehrwert, Zoll, Fracht oder sonstige Kosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles noch nicht entstanden, wird der 
darauf entfallende Teil der Versicherungssumme bei der 
Ermittlung des Schadens nicht berücksichtigt. Das Glei-
che gilt für Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles 
erspart werden.

17.8 Anderweitiger Ersatz

 Der Versicherungsnehmer muss sich anrechnen lassen, 
was er anderweitig zum Ausgleich des Schadens erlangt 
hat.

18 Rechtsübergang

18.1 Verlangt der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe, so kann der Versicherer wählen, ob mit Zahlung 
der Versicherungssumme die Rechte an den Gütern oder 
auf die versicherten Güter auf ihn übergehen sollen oder 
nicht. Dieses Recht entfällt, wenn der Versicherer es nicht 
unverzüglich nach Kenntnis der Umstände des Versiche-
rungsfalles ausübt.

18.2 Wählt der Versicherer den Rechtsübergang, bleibt der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, für die Minderung des 
Schadens zu sorgen, soweit der Versicherer dazu nicht 
imstande ist. Er hat dem Versicherer die zur Geltend-
machung der Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die zum Beweise dienenden Urkunden auszuliefern 
oder auszustellen, sowie ihm bei der Erlangung und der 
Verwertung der Güter behilflich zu sein. 

 Die Kosten hat der Versicherer zu tragen und auf Verlan-
gen vorzuschießen. Der über die Versicherungssumme 
hinausgehende Teil des Netto-Verkaufserlöses ist dem 
Versicherungsnehmer zu erstatten.

18.3 Gehen die Rechte nicht über, so erstattet der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer den gemeinen Wert oder 
den Netto-Verkaufserlös wiedererlangter Güter.

18.4 Der Übergang von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten 
und das Recht des Versicherers zum Abandon bleiben 
unberührt.

19 Abandon des Versicherers

19.1 Der Versicherer ist nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungs-
summe von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien.

19.2 Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatz der 
Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbes-
serung der versicherten Sache verwendet worden sind, 
bevor seine Erklärung, dass er sich durch Zahlung der 
Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungs-
nehmer zugegangen ist; den verwendeten Kosten stehen 
solche versicherten Kosten gleich, zu deren Zahlung der 
Versicherungsnehmer sich bereits verpflichtet hatte.

19.3 Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungssumme zu 
befreien, erlischt, wenn die Erklärung dem Versicherungs-
nehmer nicht binnen einer Woche nach dem Zeitpunkt, in 
dem der Versicherer von dem Versicherungsfall und seinen 
unmittelbaren Folgen Kenntnis erlangt hat, zugeht.

19.4 Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte 
an den versicherten Gegenständen.

20 Sachverständigenverfahren

 Bei Streit über Ursache oder Höhe des Schadens können 
beide Parteien deren Feststellung durch Sachverständige 
verlangen.
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23 Übergang von Ersatzansprüchen

23.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf 
Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht 
der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser 
dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die zur Gel-
tendmachung des Anspruchs erforderliche Auskunft 
zu erteilen und ihm die zum Beweise des Anspruchs 
dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitz 
befinden, auszuliefern und ihm auch auf Verlangen eine 
öffentlich beglaubigte Urkunde über den Übergang des 
Anspruchs auszustellen; die Kosten hat der Versicherer 
zu tragen.

 Im Fall der großen Haverei gilt Absatz 1 entsprechend. 
Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf die ihm zu-
stehende Vergütung geht jedoch bereits mit seiner Ent-
stehung auf den Versicherer über, soweit der Versiche-
rer für Aufopferungen haftet. Übersteigt die Vergütung 
die vom Versicherer geleisteten Entschädigungen und 
Aufwendungen, so ist der Überschuss an den Versiche-
rungsnehmer auszuzahlen.

23.2 Kann von einem mit der Abwicklung des Transportes 
beauftragten Dritten Ersatz des Schadens nicht verlangt 
werden, weil dessen gesetzliche Haftung über das ver-
kehrsübliche Maß hinaus durch Vertrag beschränkt oder 
ausgeschlossen ist, ist der Versicherer insoweit von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer auf die Beschränkung oder den 
Ausschluss der Haftung keinen Einfluss nehmen konnte.

23.3 Auch nach dem Übergang des Regressanspruchs auf den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, für 
die Minderung des Schadens zu sorgen, gegebenenfalls 
durch die Zurückbehaltung von Geldleistungen wie der 
Fracht. Er hat den Versicherer bei der Geltendmachung 
des Anspruchs zu unterstützen und alle Nachrichten, In-
formationen und Belege, die der Durchsetzung des Re-
gressanspruches dienlich sein können, unverzüglich dem 
Versicherer zu übergeben. Die Kosten hat der Versicherer 
zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.

24 Verjährung

24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann, 
im Fall der großen Haverei mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Beitrag des Versicherungsnehmers durch ei-
ne den Anforderungen der Ziffer 2.3.1.1 entsprechende 
Dispache geltend gemacht wird.

24.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versi-
cherer angedient worden, so ist die Verjährung bis zum 
Eingang einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
gehemmt.

25 Mitversicherung

25.1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern über-
nommen sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner, auch wenn die Einzelpolice 
oder das Zertifikat von einem Versicherer für alle Versi-
cherer gezeichnet ist.

25.2 Die vom führenden Versicherer mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die Mitver-
sicherer verbindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten 
des Versicherungsnehmers für die Schadenregulierung. 
Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung 
der Mitversicherer, von denen jeder einzeln zu entschei-
den hat, nicht berechtigt

 – zur Erhöhung des Policenmaximums;

 –  zum Einschluss der gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 
ausgeschlossenen Gefahren (siehe Ziffer 2.4.2);

 – zur Änderung der Policenwährung;

  – zur Änderung der Kündigungsbestimmungen.

20.1 In diesem Fall benennen beide Parteien unverzüglich je 
einen Sachverständigen. Jede Partei kann die andere un-
ter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen zur 
Benennung des zweiten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen 
vier Wochen nach Empfang der Aufforderung  bestimmt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch die Industrie- 
und Handelskammer – hilfsweise durch die konsularische 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland – benennen 
lassen, in deren Bezirk sich die Güter befinden.

20.2 Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststel-
lungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie 
sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
oder beider Parteien durch die Industrie- und Handels-
kammer – hilfsweise durch die konsularische Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland –, in deren Bezirk sich 
die Güter befinden, ernannt.

20.3 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen alle An-
gaben enthalten, die je nach Aufgabenstellung für eine 
Beurteilung der Ursache des Schadens und der Ersatzlei-
stung des Versicherers notwendig sind.

20.4 Die Sachverständigen legen beiden Parteien gleichzeitig 
ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverstän-
digen gezogenen Grenzen und legt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig vor.

20.5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
Diese Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf ein 
Sachverständigenverfahren einigen. Sofern der Versiche-
rer das Sachverständigenverfahren verlangt, trägt er die 
Gesamtkosten des Verfahrens.

20.6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
manns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen.

20.7 Wenn die Sachverständigen oder der Obmann die Fest-
stellungen nicht treffen können oder wollen oder sie un-
gewöhnlich verzögern, so sind andere Sachverständige 
zu benennen.

21 Grenzen der Haftung

21.1 Der Versicherer haftet für den während der Dauer der 
Versicherung entstandenen Schaden nur bis zur Höhe 
der Versicherungssumme.

21.2 Ziffer 21.1 gilt auch für jeden späteren Versicherungs-
fall. Sofern Entschädigungen zur Wiederherstellung oder 
Ausbesserung der beschädigten Güter geleistet sind 
oder Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 
und 2.3.1.2 gemacht worden oder eine Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers für derartige Aufwendungen 
entstanden sind, wird die Versicherungssumme nicht um 
derartige Leistungen und Verpflichtungen vermindert.

21.3 Die Regelung der Ziffer 2.3.3 bleibt unberührt.

22 Fälligkeit und Zahlung der Entschädigung

22.1 Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei Wo-
chen nach ihrer abschließenden Feststellung zu zahlen. 
War eine endgültige Feststellung der Höhe des Schadens 
innerhalb eines Monats seit der Andienung des Schadens 
nicht möglich, so kann der Versicherungsnehmer eine 
Abschlagzahlung in Höhe des Betrages verlangen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

22.2 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung ver-
schiebt sich um den Zeitraum, um den die Feststellung 
der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder 
der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsneh-
mers verzögert wurde.

22.3 Die Entschädigungsleistung ist in der Währung der Ver-
sicherungssumme zu bewirken.
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 Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versicherer, haftet 
der Führende aus einer ohne Einschränkungen abgege-
benen Erklärung auch für die Anteile der Mitversicherer.

25.3 Der führende Versicherer ist von den Mitversicherern 
bevollmächtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu 
führen. Dies gilt gleichermaßen für Prozesse vor den or-
dentlichen Gerichten und für Schiedsgerichtsverfahren.

 Es wird jedoch auch ein nur gegen den führenden Versi-
cherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein 
nach Rechtshängigkeit geschlossener Vergleich oder ein 
solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als für sie 
verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des führenden 
Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht 
erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Verlan-
gen des führenden Versicherers oder eines beteiligten 
Versicherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten, 
erforderlichenfalls auch auf einen dritten und weitere 
Versicherer auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. 

Entspricht der Versicherungsnehmer diesem Verlangen 
nicht, so findet Satz 1 dieses Absatzes keine Anwen-
dung.

25.4 Ein Führungswechsel ist von dem bisher führenden Ver-
sicherer den mitbeteiligten Versicherern unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung kann auch durch 
den Versicherungsnehmer erfolgen. Jeder mitbeteiligte 
Versicherer hat in diesem Fall das Recht, unter Einhaltung 
einer vierwöchigen Frist den Versicherungsvertrag zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats nach Erhalt der schriftlichen Mit-
teilung über den Führungswechsel ausgeübt wird.

25.5 Erklärungen, die der Führende erhalten hat, gelten auch 
den Mitbeteiligten als zugegangen.

26 Schlussbestimmungen (Anzuwendendes Recht)

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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1 Interesse, Gegenstand der Versicherung

1.1.1 Gegenstand der Güterversicherung kann jedes in Geld 
schätzbare Interesse sein, das jemand daran hat, dass die 
Güter die Gefahren der Beförderung sowie damit verbun-
dener Lagerungen bestehen.

 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragssparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten 
von Amerika im Hinblick auf den Iran erlassen werden, 
soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvor-
schriften entgegenstehen.

1.1.2 Versichert sind die im Vertrag genannten Güter und/oder 
sonstige Aufwendungen und Kosten.

1.1.3 Außer und neben den Gütern kann insbesondere auch 
versichert werden das Interesse bezüglich

 – des imaginären Gewinns,
 – des Mehrwerts,
 – des Zolls,
 – der Fracht,
 – der Steuern und Abgaben,
 – sonstiger Kosten.

1.1.4 Der Versicherungsnehmer kann das eigene (Versicherung 
für eigene Rechnung) oder das Interesse eines Dritten 
(Versicherung für fremde Rechnung) versichern. Näheres 
regelt Ziffer 13.

2 Umfang der Versicherung

2.1 Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet ohne Franchise Ersatz für Verlust 
oder Beschädigung der versicherten Güter als Folge der 
nachstehenden Ereignisse:
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 a) Unfall des die Güter befördernden Transportmittels;

  ein Transportmittelunfall liegt auch vor bei Strandung, 
Aufgrundstoßen, Kentern, Sinken, Scheitern oder Beschä-
digung des die Güter befördernden Schif fes durch Eis;

 b) Einsturz von Lagergebäuden;

 c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Erdbeben, Seebeben, 
vulkanische Ausbrüche und sonstige Naturkata stro-
phen, Anprall oder Absturz eines Flugkörpers, seiner 
Teile oder seiner Ladung;

 d) Überbordwerfen, Überbordspülen oder Überbordge-
hen durch schweres Wetter;

 e) Aufopferung der Güter;

 f) Entladen, Zwischenlagern und Verladen von Gütern in 
einem Nothafen/Flughafen, der infolge des Eintritts ei-
ner versicherten Gefahr angelaufen, oder infolge einer 
Notlandung eines Luftfahrzeugs angeflogen wurde;

 g) Totalverlust ganzer Kolli beim Be-, Um-, oder Entladen 
eines Transportmittels.

2.2 Besondere Fälle

2.2.1 Vorreise- oder Retourgüter

 Vorreise- oder Retourgüter sind zu den gleichen Bedin-
gungen versichert wie andere Güter. Die Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers nachzuweisen, dass der Scha-
den während des versicherten Transports entstanden ist, 
bleibt unberührt. 

2.2.2 Beschädigte Güter

 Sind die Güter bei Beginn der Versicherung beschädigt, so 
leistet der Versicherer für den Verlust oder die Beschädigung 
nur Ersatz, wenn die vorhandene Beschädigung ohne 
Einfluss auf den während des versicherten Zeitraums 
eingetretenen Schaden war.

2.3 Versicherte Aufwendungen und Kosten

2.3.1 Der Versicherer ersetzt auch

2.3.1.1 den Beitrag zur großen Haverei, den der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer nach Gesetz, den York Ant-
werpener Regeln, den Rhein-Regeln IVR oder anderen 
international anerkannten Haverei-Regeln aufgemach-
ten Dispache zu leisten hat, soweit durch die Haverei-
Maßregel ein versicherter Schaden abgewendet werden 
sollte. Übersteigt der Beitragswert den Versicherungs-
wert und entspricht dieser der Versicherungssumme, 
so leistet der Versicherer vollen Ersatz bis zur Höhe der 
Versicherungssumme. Die Bestimmungen über die Un-
terversicherung sowie Ziffer 2.3.3 bleiben unberührt.

 Im Rahmen dieser Bedingungen hält der Versicherer den 
Versicherungsnehmer frei von Ersatzansprüchen und 
Aufwendungen, die sich aus der vertraglichen Vereinba-
rung der Both-to-Blame-Collision-Clause ergeben;

2.3.1.2 Schadenabwendungs-, Schadenminderungs-, Schaden-
feststellungskosten, und zwar

2.3.1.2.1 Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines 
versicherten Schadens, wenn der Schaden unmittelbar 
droht oder eingetreten ist, soweit der Versicherungsneh-
mer sie nach den Umständen für geboten halten durfte;

2.3.1.2.2 Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer beim Ein-
tritt des Versicherungsfalles gemäß den Weisungen des 
Versicherers macht;

2.3.1.2.3 Kosten der Ermittlung und Feststellung des versicherten 
Schadens sowie Kosten durch einen für diese Zwecke beauf-
tragten Dritten, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder soweit er 
sie gemäß den Weisungen des Versicherers macht;

2.3.1.3 die Kosten der Umladung, der einstweiligen Lagerung so-
wie die Mehrkosten der Weiterbeförderung infolge eines 
Versicherungsfalles oder versicherten Unfalls des Trans-
portmittels, soweit der Versicherungsnehmer sie nach 
den Umständen für geboten halten durfte oder er sie 
gemäß den Weisungen des Versicherers aufwendet und 
diese Kosten nicht bereits unter Ziffer 2.3.1.2 fallen.

2.3.2 Die Aufwendungen und Kosten gemäß Ziffern 2.3.1.2.1 
und 2.3.1.2.2 hat der Versicherer auch dann zu tragen, 
wenn sie erfolglos bleiben.

2.3.3 Die Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 und 
2.3.1.2 sind ohne Rücksicht darauf zu ersetzen, ob sie 
zusammen mit anderen Entschädigungen die Versiche-
rungssumme übersteigen.

2.3.4 Der Versicherungsnehmer kann verlangen, dass der Versi-
cherer für die Entrichtung von Beiträgen zur großen Have-
rei die Bürgschaft oder Garantie übernimmt, den Einschuss 
zur großen Haverei vorleistet und den für Aufwendungen 
zur Schadenabwendung und -minderung sowie zur Scha-
denfeststellung erforderlichen Betrag vorschießt.

2.4 Nicht versicherte Gefahren

2.4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

2.4.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben;

2.4.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen;

2.4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand;

2.4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar 
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen;

2.4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

2.4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des 
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder 
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge-
nannten Parteien, es sei denn, dass

 – der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die ge-
nannten Parteien oder den beauftragten Spediteur 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aus-
gewählt hat;

 – der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käu-
fer ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags 
keinen Einfluss auf die Auswahl der am Transport 
beteilig ten Personen nehmen konnte.

2.4.2 Die Gefahren gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 
Ziffer 2.4.1.5 können im Rahmen der entsprechenden 
DTV-Klauseln mitversichert werden.

2.5 Nicht ersatzpflichtige Schäden

2.5.1 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, verur-
sacht durch 

2.5.1.1 eine Verzögerung der Reise;

2.5.1.2 inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der 
Güter;

2.5.1.3 handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen 
oder -verluste, die jedoch als berücksichtigt gelten, so-
fern hierfür eine Abzugsfranchise vereinbart ist;

2.5.1.4 normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperatur-
schwankungen;

2.5.1.5 nicht beanspruchungsgerechte Verpackung oder unsach-
gemäße Verladeweise, es sei denn der Versicherungsneh-
mer hat diese weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
schuldet.

2.5.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für mittelbare Schä-
den aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist.

2.6 Kausalität

 Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen 
des Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr (Zif-
fern 2.4.1.1 bis 2.4.1.3 sowie 2.4.1.6) oder Ursache 
(Ziffern 2.5.1.1 bis 2.5.1.4) entstehen konnte, hat der 



– 14 –

Versicherer den Schaden zu ersetzen, wenn er mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit durch eine versicherte Ge-
fahr herbeigeführt worden ist.

3 Verschulden des Versicherungsnehmers

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt.

4 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versiche-
rungs nehmers

4.1 Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Ver-
trages alle für die Übernahme des Versicherungsschutzes 
gefahrerheblichen Umstände anzuzeigen und die ge-
stellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu 
beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstände, die 
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt ab-
zuschließen, Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach dem 
der Versicherer ausdrücklich oder schriftlich gefragt hat, 
gilt im Zweifel als gefahrerheblich.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so 
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt.

 4.2 Bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

 Dies gilt auch dann, wenn die Anzeige deshalb unter-
blieben ist, weil der Versicherungsnehmer den Umstand 
infolge von grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

 Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die unvollstän-
dige oder unrichtige Angabe weder auf den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Leistungs-
pflicht Einfluss gehabt hat.

 Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem 
dem Versicherungsnehmer die Entscheidung des Versi-
cherers, die Leistung zu verweigern, zugeht.

4.3 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn er 
die gefahrerheblichen Umstände oder deren unrichtige 
Anzeige kannte.

 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder von ihm noch von seinem Vertreter schuldhaft 
gemacht wurden.

 Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen 
Umstände anhand schriftlicher, vom Versicherer gestell-
ter Fragen anzuzeigen, kann sich der Versicherer wegen 
einer unterbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem 
nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur dann auf die 
Leistungsfreiheit berufen, wenn dieser Umstand vom 
Versicherungsnehmer oder dessen Vertreter arglistig ver-
schwiegen worden ist.

4.4 Bleibt der Versicherer mangels Verschulden des Versi-
cherungsnehmers oder dessen Vertreters zur Leistung 
verpflichtet, gebührt dem Versicherer eine der höheren 
Gefahr entsprechender zu vereinbarender Zuschlagsbei-
trag. Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss des Vertrages 
ein gefahrerheblicher Umstand schuldlos nicht bekannt 
war.

4.5 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt 
unberührt.

5 Gefahränderung

5.1 Der Versicherungsnehmer darf die Gefahr ändern, insbe-
sondere erhöhen, und die Änderung durch einen Dritten 
gestatten.

5.2 Ändert der Versicherungsnehmer die Gefahr oder erlangt 
er von einer Gefahränderung Kenntnis, so hat er dies 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

5.3 Als eine Gefahränderung ist es insbesondere anzusehen, 
wenn

 – der Antritt oder die Vollendung des versicherten 
Transports erheblich verzögert wird;

 – von der angegebenen oder üblichen Transportstrecke 
erheblich abgewichen wird;

 – der Bestimmungshafen bzw. Zielflughafen geändert wird;

 – die Güter an Deck verladen werden.

5.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht 
angezeigt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht 
beruhte weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
oder die Gefahrerhöhung hatte weder Einfluss auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers.

5.5 Dem Versicherer gebührt für Gefahrerhöhungen ein zu ver-
einbarender Zuschlagsbeitrag, es sei denn, die Gefahrerhö-
hung war durch das Interesse des Versicherers oder durch 
ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst oder durch ein 
versichertes, die Güter bedrohendes Ereignis geboten.

5.6 Ein Kündigungsrecht des Versicherers wegen einer Gefahr-
änderung besteht nicht.

6 Änderung oder Aufgabe der Beförderung

6.1 Werden die Güter mit einem Transportmittel anderer Art 
befördert als im Versicherungsvertrag vereinbart oder 
werden sie umgeladen, obwohl im Versicherungsvertrag 
direkter Transport vereinbart ist, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Das Gleiche gilt, wenn 
ausschließlich ein bestimmtes Transportmittel oder ein be-
stimmter Transportweg vereinbart war.

6.2 Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Beginn 
der Versicherung infolge eines versicherten Ereignisses oder 
ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers die Beförde-
rung geändert oder der Transport aufgegeben wird. Die 
Bestimmungen über die Gefahränderung sind entspre-
chend anzuwenden.

7 Obliegenheiten vor Schadeneintritt

7.1 Transportmittel

 Ist für die Beförderung der Güter kein bestimmtes Beför-
derungsmittel vereinbart, ist der Versicherungsnehmer, 
soweit er auf dessen Auswahl Einfluss hat, verpflichtet, Be-
förderungsmittel einzusetzen, die für die Aufnahme und 
Beförderung der Güter geeignet sind. 

 Seeschiffe gelten als geeignet, wenn sie zusätzlich die Vor-
aussetzungen der DTV-Klassifikations- und Altersklausel er-
füllen sowie – falls erforderlich – gemäß International Safety 
Management Code (ISM-Code) zertifiziert sind, oder wenn 
ein gültiges Document of Compliance (DoC) beim Eigner 
oder Betreiber des Schiffes vorliegt, wie es die SOLAS-Kon-
vention 1974 nebst Ergänzungen vorsieht.

7.2 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst ver-
traglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, 
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht.

 Bei Einsatz nicht geeigneter Beförderungsmittel sind die 
Transporte gleichwohl versichert, wenn der Versicherungs-
nehmer keinen Einfluss auf die Auswahl des Transportmit-
tels hatte, bzw. den Spediteur oder den Frachtführer/Ver-
frachter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes 
ausgewählt hat. Erlangt der Versicherungsnehmer Kennt-
nis von der mangelnden Eignung des Transportmittels, 
so hat er unverzüglich Anzeige zu erstatten und einen zu 
vereinbarenden Zuschlagsbeitrag zu entrichten.
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10.4 Für die separate Versicherung sonstiger Interessen sind 
Ziffer 10.1 und bei der Versicherung von Mehrwert da-
rüber hinaus Ziffer 10.2 entsprechend anwendbar.

10.5 Ist durch Vereinbarung der Versicherungswert auf einen 
bestimmten Betrag (Taxe) festgesetzt, so ist die Taxe für 
den Versicherungswert maßgeblich. Der Versicherer kann 
jedoch eine Herabsetzung der Taxe verlangen, wenn die 
Taxe den wirklichen Versicherungswert erheblich über-
steigt. Ist die Versicherungssumme niedriger als die Taxe, 
so haftet der Versicherer, auch wenn die Taxe herabge-
setzt ist, für den Schaden nur nach dem Verhältnis der 
Versicherungssumme zu der durch die Vereinbarung fest-
gesetzten Taxe. 

 Bei der Versicherung sonstiger Interessen gilt diese Be-
stimmung entsprechend.

11 Police

11.1 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine von ihm unterzeichnete Urkunde über den 
Versicherungsvertrag (Police) auszuhändigen.

11.2 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherer nur gegen 
Vorlage der Police zur Zahlung verpflichtet. Durch die 
Zahlung an den Inhaber der Police wird er befreit.

11.3 Ist die Police abhanden gekommen oder vernichtet, so 
ist der Versicherer zur Zahlung verpflichtet, wenn die Po-
lice für kraftlos erklärt oder Sicherheit geleistet ist; die 
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Das 
Gleiche gilt für die Verpflichtung des Versicherers zur Aus-
stellung einer Ersatzurkunde; die Kosten der Ersatzurkun-
de hat der Versicherungsnehmer zu tragen.

11.4 Der Inhalt der Police gilt als von dem Versicherungsneh-
mer genehmigt, ohne dass es eines Hinweises auf die 
Rechtsfolgen bedarf, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht unverzüglich nach der Aushändigung widerspricht. 
Das Recht des Versicherungsnehmers, die Genehmigung 
wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt.

12 Beitrag

12.1 Der Beitrag, einschließlich Nebenkosten und Versicherung-
steuer, wird sofort nach Abschluss des Vertrages fällig.

12.2 Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
Erhalt des Versicherungsscheins und/oder der Zahlungs-
aufforderung (Beitragsrechnung) erfolgt.

12.3 Wird der Beitrag schuldhaft nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer in Verzug, sobald ihm 
eine schriftliche Mahnung zugegangen ist. Der Versiche-
rer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Versicherungsfall vor der Zahlung eintritt. 

 Der Versicherer kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer nach Ablauf von weiteren zwei 
Wochen noch immer in Verzug ist. Der Versicherer kann 
dennoch den vereinbarten Beitrag verlangen.

 Auf die in dieser Ziffer vorgesehenen Rechtsfolgen kann 
sich der Versicherer nur berufen, wenn der Versiche-
rungsnehmer schriftlich darauf hingewiesen worden ist.

13 Versicherung für fremde Rechnung (für Rech-
nung, wen es angeht)

13.1  Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für einen anderen, mit oder 
ohne Benennung der Person des Versicherten, schließen 
(Versicherung für fremde Rechnung).

 Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so 
ist, auch wenn der andere benannt wird, anzunehmen, 
dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern 
im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt.

 Wird die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ ge-
nommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass 

8 Dauer der Versicherung

 Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und 

8.1 beginnt, sobald die Güter am Absendungsort zur unver-
züglichen Beförderung von der Stelle entfernt werden, 
an der sie bisher aufbewahrt wurden. 

8.2 Die Versicherung endet, je nachdem welcher Fall zuerst 
eintritt,

8.2.1 sobald die Güter am Ablieferungsort an die Stelle ge-
bracht sind, die der Empfänger bestimmt hat (Abliefe-
rungsstelle);

8.2.2 sobald die Güter nach dem Ausladen im Bestimmungsha-
fen bzw. Zielflughafen an einen nicht im Versicherungs-
vertrag vereinbarten Ablieferungsort weiterbe fördert 
werden, wenn durch die Änderung des Ablie ferungsortes 
die Gefahr erhöht wird;

8.2.3 mit dem Ablauf von 60 Tagen nach dem Ausladen aus 
dem Seeschiff im Bestimmungshafen bzw. aus dem Luft-
fahrzeug im Zielflughafen.

 Soweit das eigene Interesse des Versicherungsnehmers 
betroffen ist, endet die Versicherung nicht durch Ablauf 
der vereinbarten Frist, wenn der versicherte Transport 
nach dem Ausladen aus dem Seeschiff im Bestimmungs-
hafen bzw. aus dem Luftfahrzeug im Zielflughafen durch 
ein versichertes Ereignis verzögert wurde und der Ver-
sicherungsnehmer die Verzögerung unverzüglich an-
zeigt. Dem Versicherer gebührt ein zu vereinbarender 
Zuschlagsbeitrag.

8.2.4 bei Versendungen zu den Incoterms FOB oder CFR, wenn 
die Güter an Bord des Seeschiffes verstaut sind;

8.2.5 mit dem Gefahrübergang, wenn die Güter wegen eines 
versicherten Ereignisses verkauft werden;

8.2.6 sobald bei vom Versicherungsnehmer veranlassten Lage-
rungen der nach Ziffer 9.1 vereinbarte Zeitraum über-
schritten wird.

9 Lagerungen

9.1 Bei Lagerungen der Güter während der Dauer der Ver-
sicherung ist die Versicherung für jede Lagerung auf 60 
Tage begrenzt.

9.2 Ist die Lagerung jedoch nicht durch den Versicherungs-
nehmer veranlasst worden, bleibt die Versicherung nur 
dann über den in Ziffer 9.1 genannten Zeitraum beste-
hen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er 
keine Kenntnis von der zeitlichen Überschreitung der La-
gerdauer hatte oder nach kaufmännischen Grundsätzen 
keinen Einfluss auf die Dauer nehmen konnte.

 Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis von der zeit-
lichen Überschreitung, so hat er dies dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen. Dem Versicherer gebührt ein 
zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

 Bei See- und Lufttransporten findet Ziffer 8.2.3 ergän-
zend Anwendung.

9.3 Bei den in Ziffern 9.1 und 9.2 genannten Fristen zählen 
der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise als zur Lage-
rung gehörend.

10 Versicherungssumme; Versicherungswert

10.1 Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert 
entsprechen.

10.2 Versicherungswert ist der gemeine Handelswert oder in 
dessen Ermangelung der gemeine Wert der Güter am 
Absendungsort bei Beginn der Versicherung, zuzüglich 
der Versicherungskosten, der Kosten, die bis zur Annah-
me der Güter durch den Beförderer entstehen, und der 
endgültig bezahlten Fracht.

10.3 Interessen gemäß Ziffer 1.1.3 sind nur aufgrund beson-
derer Vereinbarung mitversichert und wenn sie in der 
Versicherungssumme bzw. dem Versicherungswert ent-
halten sind. Imaginärer Gewinn ist zugunsten des Käufers 
mit 10% des Versicherungswerts versichert. 
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unbestimmt gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes 
Interesse versichert ist, so finden die Bestimmungen über 
die Versicherung für fremde Rechnung Anwendung, wenn 
sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist.

13.2 Die Rechte aus dem Vertrag stehen dem Versicherten 
zu. Die Aushändigung einer Police kann jedoch nur der 
Versicherungsnehmer verlangen. Der Versicherte kann 
ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über sei-
ne Rechte nur verfügen und diese Rechte nur gerichtlich 
geltend machen, wenn er im Besitz einer Police ist.

13.3 Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem 
Versicherten aus dem Vertrage zustehen, im eigenen Na-
men verfügen.

 Ist eine Police ausgestellt, so ist der Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherten zur Annahme 
der Zahlung sowie zur Übertragung der Rechte des Ver-
sicherten nur befugt, wenn er im Besitz der Police ist. Der 
Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer 
nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, 
dass der Versicherte seine Zustimmung zu der Versiche-
rung erteilt hat.

13.4 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherten oder falls über das Vermögen des Versicherten 
das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse 
die Police auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen 
den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache zu-
stehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese 
Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den 
Versicherer und nach der Einziehung der Forderung aus 
der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und 
dessen Gläubigern befriedigen.

13.5 Der Versicherer kann gegen die Entschädigungsforde-
rung eine Forderung, die ihm gegen den Versicherungs-
nehmer zusteht, insoweit aufrechnen, als sie auf der für 
den Versicherten genommenen Versicherung beruht.

13.6 Kenntnis, Kennen müssen, Verhalten und/oder Verschul-
den des Versicherten und des Versicherungsnehmers ste-
hen einander gleich.

13.6.1 Auf die Kenntnis oder das Kennen müssen des Versicher-
ten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wis-
sen geschlossen ist. Das Gleiche gilt, wenn eine rechtzei-
tige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

13.6.2 Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und bei der Schließung den 
Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, 
so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne 
Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich 
gelten zu lassen.

 13.7 Die Versicherung gilt nicht zugunsten des Verfrachters, 
des Frachtführers, des Lagerhalters oder Spediteurs.

14 Veräußerung der versicherten Sache

14.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die wäh-
rend der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Ver-
sicherungsnehmers ein.

 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, 
der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen 
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

14.2 Ist eine Police ausgestellt worden, entfällt die Mithaftung 
des Erwerbers für die Zahlung des Beitrages und der Ne-
benkosten. Bei Ausstellung einer Police kann sich der 
Versicherer auch nicht auf Leistungsfreiheit gemäß Ziffer 
12.4 wegen Nichtzahlung des Beitrages berufen, es sei 
denn, dass der Erwerber den Grund für die Leistungsfrei-
heit kannte oder hätte kennen müssen.

14.3 Wird die Entschädigungsforderung verpfändet, so findet 
die Bestimmung der Ziffer 14.2 Satz 2 zugunsten des 
Pfandgläubigers entsprechende Anwendung.

14.4 Der Versicherer ist nicht berechtigt, das Versicherungs-
verhältnis wegen Veräußerung der versicherten Güter zu 
kündigen.

14.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Ver-
sicherer die Veräußerung anzuzeigen.

14.6 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Das Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach 
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab 
Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

14.7 Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses 
nach Ziffer 14.6 ist der Veräußerer zur Zahlung des Bei-
trags verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für den 
Beitrag besteht nicht.

15 Bestimmungen für den Schadenfall

15.1 Schadenanzeige

 Der Versicherungsnehmer hat jedes Schadenereignis 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

15.2 Abwendung und Minderung des Schadens

 Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden 
oder zu mindern. Er hat dabei die Weisungen des Versi-
cherers zu befolgen und solche Weisungen einzuholen, 
soweit die Umstände es gestatten.

15.3 Anweisungen des Versicherers; Havariekommissar

15.3.1 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen des 
Versicherers für den Schadenfall zu befolgen, den in der 
Police oder im Versicherungszertifikat bestimmten Ha-
variekommissar unverzüglich zur Schadenfeststellung 
hinzuzuziehen und dessen Havarie-Zertifikat dem Versi-
cherer einzureichen.

15.3.2 Aus wichtigem Grund kann anstelle des vorgesehenen 
Havariekommissars der nächste Lloyd's Agent hinzuge-
zogen werden.

15.4 Auskunftserteilung

 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Aus-
kunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs-
falles oder des Umfangs der Leistungspflicht erforderlich 
ist. Er ist verpflichtet, alle Beweismittel, die für die spätere 
Aufklärung des Schadenhergangs von Bedeutung sein kön-
nen oder für die Geltendmachung von Regressan sprüchen 
notwendig sind, zu beschaffen und sicherzustellen.

15.5 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 15.2 
bis 15.4 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mitteilung 
dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Der Versicherer bleibt 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder für den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich war.

15.6 Regresswahrung

 Der Versicherungsnehmer hat im Schadenfall die Rück-
griffsrechte gegen Dritte, die für den Schaden ersatz-
pflichtig sind oder sein können, zu wahren und zu si-
chern, sowie den Versicherer bei der Regressnahme zu 
unterstützen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer inso-
weit leistungsfrei, als er infolgedessen keinen Ersatz von 
dem Dritten erlangen kann.

16 Andienung des Schadens, Verwirkung

16.1 Der Versicherungsnehmer hat einen versicherten Scha den 
dem Versicherer binnen 15 Monaten seit dem Ende der 
Versicherung und, wenn das Transportmittel verschollen 
ist, seit dem Ablauf der Verschollenheitsfrist schriftlich an-
zudienen. 
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 Durch die Absendung des Andienungsschreibens wird 
die Frist gewahrt.

16.2 Der Entschädigungsanspruch des Versicherungsnehmers 
erlischt, wenn der Schaden nicht rechtzeitig angedient 
wird.

17 Ersatzleistung

17.1 Verlust der Güter

 Gehen die Güter ganz oder teilweise verloren, werden 
sie dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wieder-
erlangung entzogen oder sind sie nach der Feststellung 
von Sachverständigen in ihrer ursprünglichen Beschaf-
fenheit zerstört, so kann der Versicherungsnehmer den 
auf sie entfallenden Teil der Versicherungssumme abzüg-
lich des Wertes geretteter Sachen verlangen.

17.2 Verschollenheit

 Sind die Güter mit dem Transportmittel verschollen, so 
leistet der Versicherer Ersatz wie im Falle des Totalver-
lustes, es sei denn, dass mit überwiegender Wahrschein-
lichkeit ein Verlust als Folge einer nicht versicherten Ge-
fahr anzunehmen ist. Das Transportmittel ist verschollen, 
wenn vom Zeitpunkt seiner geplanten Ankunft 60 Tage, 
bei europäischen Binnenreisen 30 Tage, verstrichen sind 
und bis zur Reklamation keine Nachricht von ihm ein-
gegangen ist. Kann die Nachrichtenverbindung durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg oder innere 
Unruhen gestört sein, so verlängert sich die Frist entspre-
chend den Umständen des Falles, höchstens jedoch auf 
sechs Monate.

17.3 Beschädigung der Güter

17.3.1 Werden die Güter oder Teile der Güter beschädigt, so ist 
der gemeine Handelswert und in dessen Ermangelung 
der gemeine Wert zu ermitteln, den die Güter im unbe-
schädigten Zustand am Ablieferungsort haben würden 
(Gesundwert), sowie der Wert, den sie dort im beschä-
digten Zustand haben. Ein dem Verhältnis des Wertunter-
schiedes zum Gesundwert entsprechender Bruchteil des 
Versicherungswertes gilt als Betrag des Schadens.

17.3.2 Der Wert beschädigter Güter kann auch durch freihän-
digen Verkauf oder durch öffentliche Versteigerung fest-
gestellt werden, wenn der Versicherer dies unverzüglich 
nach Kenntnis der für die Schadenhöhe erheblichen Um-
stände verlangt; in diesem Fall tritt der Bruttoerlös an 
die Stelle des Wertes der beschädigten Güter. Hat nach 
den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vorzuleisten, so 
steht der Versicherer für die Zahlung des Kaufpreises ein, 
falls er den Verkaufsbedingungen zugestimmt hat.

17.4 Wiederherstellung

17.4.1 Im Falle von Beschädigung oder Verlust von Teilen der 
Güter kann der Versicherungsnehmer anstelle eines Teiles 
des Versicherungswertes Ersatz für die zum Zeitpunkt der 
Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der beschädigten oder 
verlorenen Teile verlangen.

17.4.2 Der Versicherer leistet bei Beschädigung oder Verlust von 
Gütern, die Teil einer versicherten Sachgesamtheit sind, 
Ersatz wie im Fall des Totalverlustes, wenn eine Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung nicht möglich oder 
sinnvoll ist. Restwerte werden angerechnet.

17.4.3 Bei der Versicherung von gebrauchten Maschinen, Gerä-
ten, Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ersetzt der 
Versicherer, ohne Abzug „neu für alt“ die zum Zeitpunkt 
der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung, bei einem Zeitwert 
von weniger als 40% jedoch höchstens den Zeitwert.

17.5 Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert, so ersetzt der Versicherer den Schaden und 
die Aufwendungen nur nach dem Verhältnis der Versi-
cherungssumme zum Versicherungswert.

17.6 Verkauf der Güter vor Beendigung des versicher ten Trans-
ports

17.6.1 Wird nach dem Beginn der Versicherung der Transport 
aufgegeben oder aus einem anderen Grunde nicht 
vollendet, ohne dass der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei wird, so kann der Versicherer 
verlangen, dass unter seiner Mitwirkung der Versiche-
rungsnehmer die Güter aus freier Hand oder im Wege 
öffentlicher Versteigerung verkauft, wenn die Güter 
ohne unverhältnismäßige Kosten oder innerhalb ange-
messener Frist nicht weiterbefördert werden können. 
Verlangt der Versicherer den Verkauf, so muss dieser 
unverzüglich erfolgen.

17.6.2 Der Versicherungsnehmer kann im Falle des Verkaufs den 
Unterschied zwischen der Versicherungssumme und dem 
Erlös verlangen. Das Gleiche gilt, wenn die Güter unter wegs 
infolge eines Versicherungsfalles verkauft werden müssen.

17.6.3 Hat nach den Verkaufsbedingungen der Verkäufer vor-
zuleisten, so steht der Versicherer für die Zahlung des 
Kaufpreises ein, falls er den Verkaufsbedingungen zuge-
stimmt hat.

17.7 Nicht entstandenes Interesse; ersparte Kosten

 Ist ein versichertes Interesse für imaginären Gewinn, 
Mehrwert, Zoll, Fracht oder sonstige Kosten bei Eintritt 
des Versicherungsfalles noch nicht entstanden, wird der 
darauf entfallende Teil der Versicherungssumme bei der 
Ermittlung des Schadens nicht berücksichtigt. Das glei-
che gilt für Kosten, die infolge eines Versicherungsfalles 
erspart werden.

17.8 Anderweitiger Ersatz

 Der Versicherungsnehmer muss sich anrechnen lassen, was 
er anderweitig zum Ausgleich des Schadens erlangt hat.

18 Rechtsübergang

18.1 Verlangt der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe, so kann der Versicherer wählen, ob mit Zahlung 
der Versicherungssumme die Rechte an den Gütern oder 
auf die versicherten Güter auf ihn übergehen sollen oder 
nicht. Dieses Recht entfällt, wenn der Versicherer es nicht 
unverzüglich nach Kenntnis der Umstände des Versiche-
rungsfalles ausübt.

18.2 Wählt der Versicherer den Rechtsübergang, bleibt der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, für die Minderung 
des Schadens zu sorgen, soweit der Versicherer dazu nicht 
imstande ist. Er hat dem Versicherer die zur Geltend-
machung der Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die zum Beweise dienenden Urkunden auszuliefern 
oder auszustellen, sowie ihm bei der Erlangung und 
der Verwertung der Güter behilflich zu sein. Die Kosten 
hat der Versicherer zu tragen und auf Verlangen vorzu-
schießen. Der über die Versicherungssumme hinausge-
hende Teil des Netto-Verkaufserlöses ist dem Versiche-
rungsnehmer zu erstatten.

18.3 Gehen die Rechte nicht über, so erstattet der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer den gemeinen Wert oder 
den Netto-Verkaufserlös wiedererlangter Güter.

18.4 Der Übergang von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten 
und das Recht des Versicherers zum Abandon bleiben 
unberührt.

19 Abandon des Versicherers

19.1 Der Versicherer ist nach dem Eintritt des Versicherungs-
falles berechtigt, sich durch Zahlung der Versicherungs-
summe von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien.

19.2 Der Versicherer bleibt trotz der Befreiung zum Ersatz der 
Kosten verpflichtet, die zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens oder zur Wiederherstellung oder Ausbes-
serung der versicherten Sache verwendet worden sind, 
bevor seine Erklärung, dass er sich durch Zahlung der 
Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungs-
nehmer zugegangen ist; den verwendeten Kosten stehen 
solche versicherten Kosten gleich, zu deren Zahlung der 
Versicherungsnehmer sich bereits verpflichtet hatte.

19.3 Das Recht, sich durch Zahlung der Versicherungs-
sum me zu befreien, erlischt, wenn die Erklärung dem 
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Versiche rungsnehmer nicht binnen einer Woche nach 
dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von dem Versi-
cherungsfall und seinen unmittelbaren Folgen Kenntnis 
erlangt hat, zugeht.

19.4 Der Versicherer erwirbt durch die Zahlung keine Rechte 
an den versicherten Gegenständen.

20 Sachverständigenverfahren

 Bei Streit über Ursache oder Höhe des Schadens können 
beide Parteien deren Feststellung durch Sachverständige 
verlangen.

 20.1 In diesem Fall benennen beide Parteien unverzüglich je 
einen Sachverständigen. Jede Partei kann die andere un-
ter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen zur 
Benennung des zweiten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen 
vier Wochen nach Empfang der Aufforderung bestimmt, 
so kann ihn die auffordernde Partei durch die Industrie- 
und Handelskammer – hilfsweise durch die konsularische 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland – benennen 
lassen, in deren Bezirk sich die Güter befinden.

20.2 Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Fest stell-
ungs  verfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie 
sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
oder beider Parteien durch die Industrie- und Handels-
kammer – hilfsweise durch die konsularische Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland –, in deren Bezirk sich 
die Güter befinden, ernannt.

20.3 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen alle An-
gaben enthalten, die je nach Aufgabenstellung für eine 
Beurteilung der Ursache des Schadens und der Ersatzleis-
tung des Versicherers notwendig sind.

20.4 Die Sachverständigen legen beiden Parteien gleichzei-
tig ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander 
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebe-
nen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der 
Sachverständigen gezogenen Grenzen und legt seine 
Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig vor.

20.5 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die 
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
Diese Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf ein 
Sachverständigenverfahren einigen. Sofern der Versiche-
rer das Sachverständigenverfahren verlangt, trägt er die 
Gesamtkosten des Verfahrens.

20.6 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
manns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen.

20.7 Wenn die Sachverständigen oder der Obmann die Fest-
stellungen nicht treffen können oder wollen oder sie un-
gewöhnlich verzögern, so sind andere Sachverständige 
zu benennen.

21 Grenzen der Haftung

21.1 Der Versicherer haftet für den während der Dauer der 
Versicherung entstandenen Schaden nur bis zur Höhe 
der Versicherungssumme.

21.2 Ziffer 21.1 gilt auch für jeden späteren Versicherungs-
fall. Sofern Entschädigungen zur Wiederherstellung oder 
Ausbesserung der beschädigten Güter geleistet sind 
oder Aufwendungen und Kosten nach Ziffern 2.3.1.1 
und 2.3.1.2 gemacht worden oder eine Verpflichtung 
des Versicherungsnehmers für derartige Aufwendungen 
entstanden sind, wird die Versicherungssumme nicht um 
derartige Leistungen und Verpflichtungen vermindert.

21.3 Die Regelung der Ziffer 2.3.3 bleibt unberührt.

22 Fälligkeit und Zahlung der Entschädigung

22.1 Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei Wo-
chen nach ihrer abschließenden Feststellung zu zahlen. 
War eine endgültige Feststellung der Höhe des Schadens 
innerhalb eines Monats seit der Andienung des Schadens 

nicht möglich, so kann der Versicherungsnehmer eine 
Abschlagzahlung in Höhe des Betrages verlangen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

22.2 Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung ver-
schiebt sich um den Zeitraum, um den die Feststellung 
der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder 
der Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsneh-
mers verzögert wurde.

22.3 Die Entschädigungsleistung ist in der Währung der Ver-
sicherungssumme zu bewirken.

23 Übergang von Ersatzansprüchen

23.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz 
des Schadens gegen einen Dritten zu, so geht der An-
spruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Ver-
sicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dem Versicherer die zur Geltendmachung 
des Anspruchs erforderliche Auskunft zu erteilen und ihm 
die zum Beweise des Anspruchs dienenden Urkunden, 
soweit sie sich in seinem Besitz befinden, auszuliefern 
und ihm auch auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte 
Urkunde über den Übergang des Anspruchs auszustellen; 
die Kosten hat der Versicherer zu tragen.

 Im Fall der großen Haverei gilt Absatz 1 entsprechend. 
Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf die ihm zu-
stehende Vergütung geht jedoch bereits mit seiner Ent-
stehung auf den Versicherer über, soweit der Versicherer 
für Aufopferungen haftet. Übersteigt die Vergütung die 
vom Versicherer geleisteten Entschädigungen und Auf-
wendungen, so ist der Überschuss an den Versicherungs-
nehmer auszuzahlen.

23.2 Kann von einem mit der Abwicklung des Transportes 
beauftragten Dritten Ersatz des Schadens nicht verlangt 
werden, weil dessen gesetzliche Haftung über das ver-
kehrsübliche Maß hinaus durch Vertrag beschränkt oder 
ausgeschlossen ist, ist der Versicherer insoweit von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer auf die Beschränkung oder den 
Ausschluss der Haftung keinen Einfluss nehmen konnte.

23.3 Auch nach dem Übergang des Regressanspruchs auf den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, für 
die Minderung des Schadens zu sorgen, gegebenenfalls 
durch die Zurückbehaltung von Geldleistungen wie der 
Fracht. Er hat den Versicherer bei der Geltendmachung 
des Anspruchs zu unterstützen und alle Nachrichten, In-
formationen und Belege, die der Durchsetzung des Re-
gressanspruches dienlich sein können, unverzüglich dem 
Versicherer zu übergeben. Die Kosten hat der Versicherer 
zu tragen und auf Verlangen vorzuschießen.

24 Verjährung

24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann, 
im Fall der großen Haverei mit dem Schluss des Jahres, 
in dem der Beitrag des Versicherungsnehmers durch ei-
ne den Anforderungen der Ziffer 2.3.1.1 entsprechende 
Dispache geltend gemacht wird.

24.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versi-
cherer angedient worden, so ist die Verjährung bis zum 
Eingang einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
gehemmt.

25 Mitversicherung

25.1 Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern über-
nommen sind, haften diese stets nur für ihren Anteil und 
nicht als Gesamtschuldner, auch wenn die Einzelpolice 
oder das Zertifikat von einem Versicherer für alle Versi-
cherer gezeichnet ist.

25.2 Die vom führenden Versicherer mit dem Versicherungs-
nehmer getroffenen Vereinbarungen sind für die Mitver-
sicherer verbindlich. Dies gilt insbesondere zugunsten 
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des Versicherungsnehmers für die Schadenregulierung. 
Der führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung 
der Mitversicherer, von denen jeder einzeln zu entschei-
den hat, nicht berechtigt

 – zur Erhöhung des Policenmaximums;

 – zum Einschluss der gemäß Ziffern 2.4.1.1 – 2.4.1.3 
ausgeschlossenen Gefahren (siehe Ziffer 2.4.2);

 – zur Änderung der Policenwährung;

 – zur Änderung der Kündigungsbestimmungen.

 Fehlt die Zustimmung der beteiligten Versicherer, haftet 
der Führende aus einer ohne Einschränkungen abgege-
benen Erklärung auch für die Anteile der Mitversicherer.

25.3 Der führende Versicherer ist von den Mitversicherern 
bevollmächtigt, Rechtsstreitigkeiten in ihrem Namen zu 
führen. Dies gilt gleichermaßen für Prozesse vor den 
ordentlichen Gerichten und für Schiedsgerichtsverfah-
ren.

 Es wird jedoch auch ein nur gegen den führenden Versi-
cherer wegen dessen Anteils erstrittenes Urteil oder ein 
nach Rechtshängigkeit geschlossener Vergleich oder ein 
solcher Schiedsspruch von den Mitversicherern als für sie 
verbindlich anerkannt. Sollte der Anteil des führenden 

Versicherers die Berufungs- oder Revisionssumme nicht 
erreichen, so ist der Versicherungsnehmer auf Verlangen 
des führenden Versicherers oder eines beteiligten Versi-
cherers verpflichtet, die Klage auf den zweiten, erforder-
lichenfalls auch auf einen dritten und weitere Versicherer 
auszudehnen, bis diese Summe erreicht ist. Entspricht 
der Versicherungsnehmer diesem Verlangen nicht, so 
findet Satz 1 dieses Absatzes keine Anwendung.

25.4 Ein Führungswechsel ist von dem bisher führenden Ver-
sicherer den mitbeteiligten Versicherern unverzüglich 
schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung kann auch durch 
den Versicherungsnehmer erfolgen. Jeder mitbeteiligte 
Versicherer hat in diesem Fall das Recht, unter Einhal-
tung einer vierwöchigen Frist den Versicherungsvertrag 
zu kündigen.

 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung 
über den Führungswechsel ausgeübt wird.

25.5 Erklärungen, die der Führende erhalten hat, gelten auch 
den Mitbeteiligten als zugegangen.

26 Schlussbestimmungen (Anzuwendendes Recht)

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Bestimmungen für die laufende Versicherung

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Die Versicherung bezieht sich auf Güter aller Art oder 
alle Güter der im Vertrag bestimmten Art, die vom Versi-
cherungsnehmer nach kaufmännischen Grundsätzen für 
eigene oder fremde Rechnung zu versichern sind. Nicht 
versichert sind daher solche Güter, die der Versicherungs-
nehmer ohne eigenes rechtliches oder wirtschaftliches 
Interesse nur deshalb zu versichern hat, weil er sich hier-
zu einem Dritten gegenüber, sei es auch gegen Entgelt, 
verpflichtet hat.

1.2 Entsteht ein versicherbares Interesse nach Transportbe-
ginn, besteht Versicherungsschutz zugunsten des Versi-
cherungsnehmers im Rahmen dieses Vertrages, sofern 
ihm keine bereits eingetretenen Schäden und/oder ge-
fahrerheblichen Umstände bekannt sind, die eine Anzei-
gepflicht begründen.

1.3 Für andere als im Vertrag genannte Güter besteht Versi-
cherungsschutz nur, wenn Beiträge und Deckungsum-
fang vor Transportbeginn vereinbart worden sind.

2 Laufende Versicherung

2.1 Durch den Abschluss der laufenden Versicherung wird 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, sämtliche im Ver-
trag bezeichneten Transporte und Lagerungen gemäß 
Ziffer 3 zur Versicherung anzumelden.

2.2 Der Versicherer ist verpflichtet, Versicherungsschutz für 
alle gemeldeten Transporte und Lagerungen zu den ver-
einbarten Bedingungen zu gewähren.

3 Deklarations-/Anmeldeverfahren 

3.1 Einzelanmeldung

3.1.1 Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer un-
verzüglich sämtliche unter die laufende Versicherung 
fallende Transporte und Lagerungen einzeln mit Angabe 
des Versicherungswertes. Dabei hat er das Gut, die Ver-
packungsart, das Transportmittel und den Transportweg 
zu bezeichnen, eine Verladung in Seeschiffsleichtern an-
zuzeigen sowie alle Umstände anzugeben, nach denen 
der Versicherer ausdrücklich gefragt hat.

3.1.2 Rücktransporte infolge eines nach dieser Police versicher-
ten Schadens müssen nicht deklariert werden.

3.1.3 Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung unter lassen 
oder fehlerhaft vorgenommen, so ist der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei, ohne dass es einer 
Kündigung durch den Versicherer bedarf, es sei denn, 
dass der Versicherungsnehmer die Sorgfaltspflicht eines 
ordentlichen Kaufmannes nicht verletzt hat und dass er 
die Anmeldung unverzüglich nach Entdeckung des Feh-
lers nachgeholt oder berichtigt hat.

3.1.4 Verletzt der Versicherungsnehmer die Deklarationspflicht 
vorsätzlich, so kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen. Dem Versicherer gebühren die Beiträge, die 
ihm im Falle gehöriger Erfüllung des Vertrages bis zum 
Wirksamwerden der Kündigung zu zahlen gewesen wä-
ren.

3.1.5 Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht Versiche-
rungsschutz insbesondere für folgende Risiken nur bei 
vorheriger schriftlicher Vereinbarung:

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

 – Versicherung, unabhängig von der Gefahrtragung; 

 – Lagerungen über die gemäß Ziffer 9.1 DTV-Güter 
2011 hinausgehende Dauer; 

 – Mehrwert-, Konditions- und Summendifferenz-, 
Schutz versicherungen sowie die separate Deckung 
der in Ziffer 1.1.3 DTV-Güter 2011 genannten Inte-
ressen wie Zoll, Fracht usw.;

 – Ausstellungen, Messen und sonstige Veranstal-
tungen; 

 – Aufenthalte und Lagerungen in Verpackungsbe trie-
ben.

3.2 Summarische Anmeldung

3.2.1 Soweit vereinbart, ist der Versicherungsnehmer von der 
Pflicht zur Anmeldung der einzelnen Transporte und 
Lagerungen befreit. Er hat den Vereinbarungen ent-
sprechend den versicherten Umsatz für Transporte und  
Lagerungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder 
jährlich im Nachhinein zu melden. Die zu meldenden 
Umsätze können sich auch auf bestimmte Ländergrup-
pen und sonstige Relationen beziehen.

3.2.2 Die Vorschriften der Ziffern 3.1.2 bis 3.1.5 gelten ent-
sprechend.

3.2.3 Auf der Grundlage des geschätzten Jahresumsatzes 
kann der Versicherer den zu erwartenden Jahresbeitrag 
als Vorausbeitrag zu Beginn der Versicherungsperiode 
verlangen. Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt 
eine Endabrechnung unter Verrechnung des Vorausbei-
trages.

4 Maximum 

4.1  Höchstversicherungssumme

4.1.1 Die vereinbarten Maxima sind Höchstversicherungs-
summen. Übersteigt die Gesamtversicherungssumme 
aller unter diesem Vertrag versicherten Güter auf einem 
Transportmittel oder feuertechnisch getrennten Lager 
das Maximum, so vermindern sich die einzelnen Versi-
cherungssummen im Verhältnis des Maximums zur Ge-
samtversicherungssumme.

4.1.2 Die Bestimmung des Absatz 1 findet keine Anwendung, 
wenn nach Beginn der Versicherung eine Zusammen-
verladung verschiedener Versendungen oder Bezüge auf 
ein Transportmittel oder eine Zusammenlagerung auf 
ein Lager durch Spediteure oder Transportunternehmen 
erfolgt, auf die der Versicherungsnehmer keinen Einfluss 
gehabt hat oder nehmen konnte. Gleiches gilt bei einer 
Zuladung oder Zulagerung an einem Umschlagplatz, die 
der Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat.

 Die Überschreitung des Maximums ist dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.

4.1.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwen-
dungen und Kosten zusammen mit anderen Entschä-
digungen nur im Rahmen der vereinbarten Maxima 
ersetzt. Die Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-Güter 2011 
bleibt unberührt.

4.2 Höchsthaftungssumme

4.2.1 Soweit vereinbart, sind die vertraglich festgelegten Maxi-
ma Höchsthaftungssummen. In Fällen der Ziffer 3.2 gilt 
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als Versicherungssumme der Versicherungswert im Sinne 
von Ziffer 10 DTV-Güter 2011.

4.2.2 Ziffern 4.1.2 und 4.1.3 gelten entsprechend.

5 Beitrag

5.1 Einzelanmeldung

 Bei Einzelanmeldung werden die Beiträge nach den im 
Vertrag vorgesehenen Beitragssätzen zuzüglich Versiche-
rungsteuer und sonstiger Nebenkosten für den verein-
barten Zeitraum im Nachhinein in Rechnung gestellt.

5.2 Summarische Anmeldung

 Soweit vereinbart, stellt der Versicherer auf der Grundla-
ge des geschätzten Jahresumsatzes einen jährlichen Vor-
ausbeitrag in Rechnung, in der die Beiträge für die Mit-
versicherung der politischen Gefahren enthalten sind.

 Nach Ablauf des Versicherungsjahres erfolgt eine Endab-
rechnung unter Verrechnung des Vorausbeitrages.

5.3 Fälligkeit

 Der Anspruch auf den Beitrag entsteht mit dem Beginn 
der Versicherung und wird mit der Erteilung der Rech-
nung fällig. Der Beitrag ist unverzüglich nach Erhalt der 
Beitragsrechnung, spätestens innerhalb von 14 Tagen, zu 
zahlen.

6 Police

6.1 Der Inhalt der laufenden Versicherung gilt als von dem 
Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht bin-
nen eines Monats nach Aushändigung widerspricht. Die 
laufende Versicherung gilt nicht als Police im Sinne des 
Gesetzes und der DTV-Güter 2011.

6.2 Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer auf Ver-
langen eine von ihm unterzeichnete Urkunde für den ein-
zelnen Transport (Einzelpolice, Zertifikat) auszuhändigen. 
Die Einzelpolice gilt als Police im Sinne des Gesetzes und 
der DTV-Güter 2011; jedoch finden die Bestimmungen 
über die Genehmigung des Inhalts der Police auf sie kei-
ne Anwendung.

7 Kündigung

7.1 Zum Ablauf der Versicherungsperiode

 Der Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein 
Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum 

Ablauf der Versicherungsperiode von einer der Vertrags-
parteien gekündigt worden ist.

7.2 Im Schadenfall

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide 
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün-
digung ist in Textform zu erklären. Sie muss spätestens 
einen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen 
über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat 
 eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kün-
digt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, 
dass seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeit-
punkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode.

7.3 Bei Kriegszustand

7.3.1 Bezieht sich die laufende Versicherung auch auf Trans-
porte oder Lagerungen von, nach oder in eine(r) Regi-
on, die sich im Kriegszustand oder in kriegsähnlichem 
Zustand befindet, so kann der Versicherer den Versiche-
rungsschutz für diese Region jederzeit mit einer Frist von 
einer Woche in Textform kündigen. 

 Die Möglichkeit der Kündigung einzelner Gefahren (z. B. 
Krieg, Streik, Beschlagnahme) bleibt hiervon unberührt.

7.3.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits 
den ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche in 
Textform kündigen. 

7.4 Wirksamwerden der Kündigung

7.4.1 Die Versicherung von Gütern, die vor Wirksamwerden der 
Kündigung begonnen hat, bleibt bis zu dem Zeitpunkt in 
Kraft, der für das Ende des Versicherungsschutzes maß-
geblich ist.

7.4.2 Für lagernde Güter, ausgenommen transportbedingte 
Zwischenlagerungen, endet die Versicherung aufgrund 
der Kündigung am nächsten deklarierten Ablauftermin, 
spätestens einen Monat nach Kündigung.

8 Insolvenz des Versicherers

 Wird über das Vermögen des Versicherers das Insolvenz-
verfahren eröffnet, endet das Versicherungsverhältnis mit 
Ablauf eines Monats seit der Eröffnung; bis zu diesem 
Zeitpunkt bleibt es der Insolvenzmasse gegenüber wirk-
sam.
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DTV-Klauseln für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011 zur 
Waren-Versicherung

Die nachstehend genannten Klauseln haben nur Gültigkeit, wenn diese im Versicherungsvertrag gesondert vereinbart 
werden.

Klausel Voraussetzung

Bergungs- und Beseitigungsklausel Gilt generell vereinbart

Güterfolgeschadenklausel Gilt generell vereinbart
Vermögensschadenklausel Gilt generell vereinbart
Kriegsklausel Sofern die Gefahr „Krieg“ vereinbart wird
Streik- und Aufruhrklausel Sofern die Gefahr „Streik und Aufruhr“ vereinbart wird
Klassifi kations- und Altersklausel Sofern Transporte per Schiff durchgeführt werden
Beschlagnahmeklausel Sofern besonders vereinbart
Schutz- und Konditionsdifferenzversicherungsklausel Sofern besonders vereinbart
Kriegswerkzeugklausel Sofern besonders vereinbart
Isotopenklausel Sofern besonders vereinbart
Bewegungs- und Schutzkostenklausel Sofern besonders vereinbart

FK 710-KS  0111
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Bergungs- und Beseitigungsklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 660  0111

1 Im Falle eines versicherten Schadens leistet der Versicherer 
Ersatz für die Aufräumungskosten, für Aufwendungen zum 
Zwecke der Bergung und/oder Beseitigung sowie Vernich-
tung von versicherten Gütern bis zu 5 % der Höchstver-
sicherungssumme, jedoch maximal 50.000 EUR je Scha-
denfall auf Erstes Risiko.

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwen-
dungen und Kosten nach dieser Klausel zusammen mit an-
deren Entschädigungen nur im Rahmen der vereinbarten 
Maxima ersetzt. Die Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-Güter 
2011 bleibt unberührt. 

2 Voraussetzung ist, dass

 – der Versicherungsnehmer die Aufwendungen und Kos ten 
nach den Umständen für  geboten halten durfte oder

 – die Aufwendungen und Kosten durch  die Befolgung 
be  hörd licher Anordnungen entstanden sind  oder

 – auf Weisungen des Versicherers beruhen.

 Der Versicherer leistet auch Ersatz, wenn eine zuständige 
 Behörde nach der Beschädigung oder Zerstörung versi-
cherter Güter deren Bergung und/oder Beseiti gung und/

oder Ver nichtung und/oder das Aufräumen des Schaden-
ortes auf Kosten des Versicherungsnehmers veranlasst.

 Werden nach dem Versicherungsfall auch unbeschädigte 
Güter auf behördliche Anordnungen hin geborgen und 
beseitigt/vernichtet oder veranlasst eine Behörde auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen die Bergung und/oder 
Beseitigung/Vernichtung unbeschädigter Güter, so besteht 
ebenfalls Versicherungsschutz.

3 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für zusätzliche Aufwen-
dun gen zur Verhinderung oder Beseitigung von Umwelt-
schäden, insbesondere der Verunreinigung von Luft, Was-
ser oder Boden.

4 Der Versicherer leistet nur insofern Ersatz, als eine Ersatz-
leistung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann.

5 Mit der Ersatzleistung für die Aufwendungen und Kosten 
ge mäß Ziffer 1 und 2 gehen Rechte an oder auf die beschä-
digten oder zerstörten Güter nicht auf den Versicherer über. 
Der Versicherer übernimmt auch keine Haftung aus dem 
Vorhandensein der beschädigten oder zerstörten Güter.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Güterfolgeschadenklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 662 1016

1 Gegenstand der Versicherung

 Mitversichert sind die im Geschäftsbetrieb des Versiche-
rungsnehmers im nachstehend beschriebenen Umfang 
eintretenden Güterfolgeschäden, die als unmittelbare 
Folge auf einen ersatzpflichtigen Güterschaden zurück-
zuführen sind.

2 Versichertes Interesse

 Versichert ist ausschließlich das eigene Interesse des Ver-
sicherungsnehmers. 

3 Güterfolgeschaden

3.1 Ein Güterfolgeschaden liegt vor, wenn die Verwendung 
der versicherten Güter infolge eines nach den Bedin-
gun gen der zugrunde liegenden Transportversicherung 
gedeckten Schadens beeinträchtigt oder nicht mehr 
mög lich ist und dadurch der Aufwand an fortlaufenden 
Kos ten zur Fortführung des Betriebes nicht erwirtschaftet 
werden konnte.

3.2  Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist.

3.3  Unter die versicherten Kosten fallen nicht Aufwendungen 
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Wa-
ren einschließlich Fiskalabgaben gleich welcher Art.

4 Nicht versicherte Gefahren, nicht ersatzpflichti-
ge Schäden

4.1 Nicht versichert sind die in Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.6 der 
DTV-Güter 2011 genannten Gefahren sowie die Schäden 
gemäß Ziffern 2.5.1.1 bis 2.5.1.5 der DTV-Güter 2011. 
Dieser Ausschluss gilt auch dann, wenn die genannten 
Gefahren und Schäden in der zugrunde liegenden Gü-
tertransportversicherungspolice ganz oder teilweise mit-
versichert sind.

4.2 Ferner ist nicht versichert der Güterfolgeschaden, soweit 
er zurückzuführen ist auf

4.2.1 eine drohende oder bereits eingetretene Verseuchung 
oder Gesundheitsgefährdung oder behördlich angeord-
nete Betriebsbeschränkung oder

4.2.2 finanzielles Unvermögen des Versicherungsnehmers oder

4.2.3 Änderungen oder reguläre Wartungsarbeiten anlässlich 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung beschä-
dig ter oder verloren gegangener Güter.

5 Selbstbehalt

 Der Versicherungsnehmer trägt von jedem ersatzpflich-
tigen Güterfolgeschaden den im Versicherungsschein 
genannten Selbstbehalt. 

6 Höchstentschädigung

 Der Versicherer ersetzt versicherte Schäden auf Erstes Risi-
ko in der nachgewiesenen Höhe unter Berücksichtigung 
eines vereinbarten Selbstbehaltes.

 Die Entschädigung ist begrenzt mit den im Versi che-
rungsschein genannten Summen.

7 Beitrag

 Der Beitrag ist im zugrunde liegenden Güterversiche-
rungs vertrag aufgeführt.

8 Obliegenheiten

8.1 Schadenanzeige 

 Sobald der Versicherungsnehmer vom Eintritt eines 
Transportschadens Kenntnis erlangt und ein daraus re-
sultierender Güterfolgeschaden unmittelbar droht oder 
eingetreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich An-
zeige zu erstatten.

8.2 Schadenabwendung und -minderung

 Durch rechtzeitige Reparatur und/oder Um- bzw. Ersatz-
disposition hat der Versicherungsnehmer für die Abwen-
dung oder Minderung des Güterfolgeschadens zu sorgen 
und dabei, soweit möglich und zumutbar, Wei sun gen 
des Versicherers einzuholen und zu befolgen. 

 Notwendige Maßnahmen, die der Versicherungsnehmer 
den Umständen nach für geboten halten durfte, jedoch 
nicht rechtzeitig mit dem Versicherer abstimmen konnte, 
sind dem Versicherer unverzüglich mitzuteilen. 

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es insbesondere auch, 
mögliche Ersatzansprüche gegen Dritte zu sichern. 

8.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 8.1 
und 8.2 genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei ohne gesonderte Mitteilung dieser Rechtsfolgen 
an den Versicherungsnehmer. Der Versicherer bleibt zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegen-
heit weder für die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich war.   

9 Ersatz der Aufwendungen zur Schadenabwen-
dung und -minderung

9.1 Der Versicherer ersetzt ferner die Aufwendungen und 
Kosten, die dem Versicherungsnehmer gemäß Ziffer 8.2 
zur Abwendung oder Minderung eines ersatzpflichtigen 
Güterfolgeschadens entstehen, soweit diese nicht bereits 
als Aufwendungen unter der zugrunde liegenden Trans-
portversicherung zum Ersatz gelangen. 

9.2 Aufwendungen und Kosten zur Schadenabwendung 
bzw. -minderung werden auch ersetzt, soweit sie erfolg-
los bleiben und/oder zusammen mit der Entschädigung 
die vorgesehene Versicherungssumme übersteigen. Für 
ohne Weisung des Versicherers aufgewendete Kosten gilt 
jedoch insgesamt eine Entschädigungsobergrenze in Hö-
he von 125 % je Schadenereignis.

10 Kündigung im Schadenfall

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Par-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung 
ist in Textform zu erklären. Sie muss spätestens einen 
Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine 
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 Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt 
der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass 
seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt 
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode.

11 Schlussbestimmung

 Im Übrigen finden die Bestimmungen der DTV-Güter 
2011 Anwendung.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Vermögensschadenklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 667 1016

1 Gegenstand der Versicherung

 Gegenstand der Versicherung sind nach den Bedin gun-
gen dieser Klausel Vermögensschäden gemäß Ziffer 3, 
die in Folge eines nach dem Güterversicherungsvertrag 
versicherten Transportes eintreten und nicht mit einem 
Güterschaden zusammenhängen (reine Vermögensschä-
den), sofern ein an diesem Transport beteiligter Verkehrs-
träger im Rahmen eines üblichen Ver kehrs ver trages nach 
deutschem Recht dem Grunde nach haftet.

2 Versichertes Interesse

 Versichert ist ausschließlich das eigene Interesse des Ver-
sicherungsnehmers.

3 Vermögensschäden

 Versichert sind ausschließlich Verspätungsschäden und 
Schäden aus Nachnahmefehlern.

4 Nicht versicherte Gefahren, nicht ersatzpflichtige 
Schäden

4.1 Ausgeschlossen sind die Gefahren 

4.1.1  des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereig-
nisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand 
aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen 
sowie aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als 
Folge einer dieser Gefahren ergeben;

4.1.2  von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von 
der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und 
sonstigen bürgerlichen Unruhen;

4.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand;

4.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar 
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

4.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;

4.1.6 der Zahlungsunfähigkeit und des Zahlungsverzuges des 
Reeders, Charterers oder Betreibers des Schiffes oder 
sonstiger finanzieller Auseinandersetzungen mit den ge-
nannten Parteien, es sei denn, dass

 – der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die ge-
nannten Parteien oder den beauftragten Spediteur 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns aus-
gewählt hat;

 – der Versicherungsnehmer bzw. Versicherte der Käufer 
ist und nach den Bedingungen des Kaufvertrags kei-
nen Einfluss auf die Auswahl der am Transport beteilig-
ten Personen nehmen konnte.

4.2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für

4.2.1 Personenschäden und daraus resultierende Folge-
schäden;

4.2.2 Vertragsstrafen (Pönale) und/oder pauschalierten Scha-
den ersatz;

4.2.3 Schäden aus Nichteinhaltung unangemessener Lieferfris-
ten bzw. -garantien;

4.2.4 Schäden im Zusammenhang mit der Erstattung oder  Ge-
währung von Subventionen, staatlichen oder überstaatli-
chen Steuervorteilen oder sonstigen Förderungen;

4.2.5  Schäden aus Preisdifferenzen oder nicht realisierten 
Mehr werten der transportierten Güter, sowie Wechsel-
kursschwankungen;

4.2.6 Schäden im Zusammenhang mit stornierten, geänderten 
oder ausbleibenden Folgeaufträgen;

4.2.7 Schäden im Zusammenhang mit Finanzierungen;

4.2.8 Kosten der Rechtsverfolgung;

4.2.9 Schäden im Zusammenhang mit Zöllen oder sonstigen 
Forderungen von Zollbehörden.

5 Selbstbehalt

 Der Versicherungsnehmer trägt von jedem ersatzpflich-
tigen Vermögensschaden den im Versicherungsschein 
genannten Selbstbehalt.

6 Höchstentschädigung

 Der Versicherer ersetzt versicherte Schäden auf Erstes Risi-
ko in der nachgewiesenen Höhe unter Berücksich tigung 
eines vereinbarten Selbstbehaltes.

 Die Entschädigung ist begrenzt mit den im Versiche-
rungsschein genannten Summen.

7 Beitrag

 Der Beitrag ist im zugrunde liegenden Güterversiche-
rungsvertrag aufgeführt.

8 Obliegenheiten 

8.1 Sobald der Versicherungsnehmer davon Kenntnis erlangt, 
dass ein Vermögensschaden unmittelbar droht oder ein-
getreten ist, hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige 
zu erstatten.

8.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffern 8.1 
dieser Klausel oder eine der in Ziffer 15.2, 15.4 und 15.6 
DTV-Güter 2011 genannten Obliegenheiten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte 
Mitteilung dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsneh-
mer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Abweichend 
von Satz 1 bleibt der Versicherer zur Leistung  verpflich-
tet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Festellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich war.

9 Kündigung im Schadenfall

 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide 
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist in Textform zu erklären. Sie muss spätestens ei-
nen Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über 
die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine 
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 Kün digungsfrist von einem Monat einzuhalten. Kündigt 
der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass 
seine Kündigung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt 
wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode.

10 Schlussbestimmung

 Im Übrigen finden die Bestimmungen der Ziffern 3 bis 5 
der DTV-Güter 2011 Anwendung.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Kriegsklausel
für die Versicherung von Seetransporten sowie von Lufttransporten im Verkehr mit dem Ausland 

nach den DTV-Güter 2011

FK 664 1016

1 Umfang der Versicherung

1.1 Mitversichert sind in Abänderung von Ziffer 2.4.1.1 der 
DTV-Güter 2011 Verlust oder Beschädigung der versi-
cherten Güter als Folge von

1.1.1 Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlichen Ereignissen und 
solchen, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der 
feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie 
aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge 
einer dieser Gefahren ergeben;

1.1.2 Beschlagnahme, Entziehung oder sonstigen Eingriffen 
von Hoher Hand als Folge der in Ziffer 1.1.1 genannten 
Gefahren.

2 Ausschlüsse

 Von der Versicherung ausgeschlossen  bleiben

2.1 Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter als 
Folge von Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von Hoher Hand, soweit sie auf Gesetzen und 
Verordnungen beruhen, die bei Beginn des Transportes 
gelten;

2.2 Verlust oder Beschädigung der versicherten Güter – und 
zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen 
– als Folge einer feindlichen Verwendung sowie aus dem 
Vorhandensein von 

 – Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung,

 – chemischen, biologischen, biochemischen Substan-
zen oder elektromagnetischen Wellen

 als Kriegswerkzeuge;

2.3 Kosten, die dadurch entstehen, dass infolge einer versi-
cherten Gefahr die Reise nicht angetreten, unterbro chen 
oder nicht fortgesetzt wird, ein Hafen angelaufen wird 
oder die Güter ausgeladen, gelagert oder mit einem 
anderen Transportmittel weiterbefördert werden, es sei 
denn, diese Kosten gehören nach den York-Antwerpener-
Regeln zur versicherten großen Haverei.

 2.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, bleiben die Bestim-
mungen über ausgeschlossene Gefahren und Schä den 
gemäß den Ziffern 2.4.1.2 bis 2.4.1.6 und 2.5 der DTV-
Güter 2011 unberührt. 

3 Beginn und Ende der Versicherung bei Seetrans-
porten

3.1 Die Versicherung gegen die in Ziffer 1 genannten Ge-
fahren beginnt, sobald sich die Güter zur Beförderung 
an Bord des Seeschiffs befinden.

3.2 Die Versicherung endet, sobald die Güter im Bestim-
mungshafen das Seeschiff verlassen haben, spä tes tens 
aber für nicht ausgeladene Güter nach Ablauf von 15 Ta-
gen nach Ankunft des Seeschiffs im Bestimmungshafen.

3.3 Verlässt das Seeschiff den Bestimmungshafen wieder, 
ohne dass die Güter ausgeladen wurden, so beginnt die 
Versicherung mit dem Wiederauslaufen erneut. Die Wei-
terreise ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen und 
ein zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag zu entrichten.

3.4 Endet der Frachtvertrag an einem anderen Ort als dem 
darin genannten Bestimmungshafen, gilt dieser Ort als 
Bestimmungshafen.

 Werden die Güter später nach dem im Frachtvertrag 
genannten oder einem anderen Bestimmungshafen wei-
terbefördert, so ist auch die Weiterreise versichert, wenn 
sie vor ihrem Beginn angezeigt und ein Zuschlagsbeitrag 
entrichtet wird. Unverschuldetes Unterlassen der Anzei-
ge beeinträchtigt den Versicherungsschutz für die Wei-
terreise nicht.

 Die Versicherung für die Weiterreise beginnt, sobald die 
Güter sich an Bord des weiterbefördernden Seeschiffes 
befinden. Wurden die Güter nicht ausgeladen, so beginnt 
die Versicherung für die Weiterreise mit dem Wiederaus-
laufen.

3.5 Werden die Güter in einem Zwischenhafen oder an 
einem Zwischenplatz umgeladen, ruht die Versicherung 
nach Ablauf von 15 Tagen nach Ankunft des Seeschiffs im 
Zwischenhafen, gleichgültig ob die Güter im Zwischen-
hafen/-platz an Land oder zu Wasser lagern. Die Versiche-
rung tritt erst wieder in Kraft, sobald die Güter sich an 
Bord des Seeschiffes befinden, mit dem die Weiterreise 
erfolgen soll.

3.6 Für das Ende der Versicherung in den Fällen der Ziffern 
3.3 bis 3.5 gilt Ziffer 3.2 entsprechend.

3.7 Die Versicherung gegen die Gefahren, die sich aus der 
feindlichen Verwendung oder dem Vorhandensein von 
Minen oder treibenden oder gesunkenen Torpedos er-
geben, besteht auch, wenn sich die Güter an Bord eines 
Wasserfahrzeugs befinden, das sie zum oder vom See-
schiff befördert. Bei einer Beförderung vom Seeschiff 
endet sie jedoch spätestens nach Ablauf von 60 Tagen 
nach dem Ausladen aus dem Seeschiff, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes mit dem Versicherer vereinbart 
und ein Zuschlagsbeitrag entrichtet wurde.

3.8 Bestehen die Güter aus mehreren Teilen, so beginnt und 
endet die Versicherung für jedes Teil nach den vorstehen-
den Bestimmungen.

3.9 Die gemäß Ziffern 3.2, 3.5 und 3.7 zu vereinbarenden 
Fristen beginnen mit dem Ablauf des Ankunftstages des 
Seeschiffes.

3.10 Ein Seeschiff im Sinne dieser Klausel ist ein Schiff, das 
während der Beförderung der versicherten Güter einen 
Teil seiner Reise über See zurückzulegen hat.

 Ein Seeschiff gilt als angekommen, wenn es am Kai oder 
einem sonstigen Liegeplatz im Hafengebiet festgemacht 
oder geankert hat. Steht dort kein Liegeplatz zur Verfü-
gung, so ist das Schiff angekommen, wenn es im Ha-
fengebiet oder außerhalb zum ersten Mal geankert oder 
festgemacht hat.

4 Reiseänderung

 Dem Versicherer gebührt ein zu vereinbarender Zu-
schlagsbeitrag, wenn sich durch eine Reiseänderung die 
versicherten Gefahren erhöhen.
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5 Kündigung

5.1 Die Versicherung der in Ziffer 1 bezeichneten Gefahren 
kann jederzeit mit einer Frist von zwei Tagen vor Beginn 
des versicherten Transportes vom Versicherer in Textform 
gekündigt werden. 

5.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits 
den ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche in 
Textform kündigen.

5.3 Die Kündigung des führenden Versicherers gilt gleichzei-
tig für alle Mitbeteiligten.

6 Lufttransporte im Verkehr mit dem Ausland

 Für Transporte mit Luftfahrzeugen gelten diese Bestim-
mungen entsprechend.

7 Postsendungen/Kurierdienste

7.1 Die Bestimmungen dieser Klausel gelten auch für Post-
sendungen und Kurierdienste.

7.2 Erfolgt der See- oder Lufttransport als Postsendung oder 
per Kurierdienst, beginnt die Versicherung mit der Über-
gabe der Güter an die Postanstalt oder den Kurierdienst 
und endet mit ihrer Auslieferung durch die Postanstalt 
oder den Kurierdienst an den Adressaten.
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Streik- und Aufruhrklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

1 Umfang der Versicherung

1.1 Mitversichert sind in Abänderung von Ziffer 2.4.1.2 der 
DTV-Güter 2011 Verlust oder Beschädigung der ver-
sicherten Güter, die verursacht werden durch Strei -
ken  de, Ausgesperrte oder durch Personen, die sich an 
Ar beitsunruhen, terroristischen oder politischen Gewalt-
handlungen, unabhängig von der Anzahl der Personen, 
oder an Aufruhr und sonstige bürgerlichen Unruhen be-
teiligen. 

1.2 Versichert sind ferner Verlust und Beschädigung der versi-
cherten Güter, die im Zusammenhang mit den versicher-
ten Gefahrereignissen durch das Einschreiten von Ord-
nungskräften mit hoheitlichen Befugnissen entstanden 
sind (durch Polizei oder Feuerwehr).

2 Ausschlüsse

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, bleiben die Bestim-
mungen über ausgeschlossene Gefahren und Schäden 
gemäß Ziffern 2.4.1.1, 2.4.1.3 bis 2.4.1.6 sowie 2.5 der 
DTV-Güter 2011 unberührt.

3 Kündigung

3.1 Die Versicherung der in Ziffer 1 bezeichneten Gefahren 
kann jederzeit mit einer Frist von zwei Tagen vor Beginn 
der Versicherung vom Versicherer in Textform gekündigt 
werden. 

 Die Versicherung von lagernden Gütern – transportbe-
dingte Zwischenlagerungen ausgenommen – kann auch 
nach Risikobeginn gekündigt werden; die Kündigung 
wird nach Ablauf der Kündigungsfrist zum deklarierten 
nächsten Ablauftermin, spätestens in vier Wochen wirk-
sam.

3.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits 
den ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche in 
Textform kündigen.

3.3 Die Kündigung des führenden Versicherers gilt gleichzei-
tig für alle Mitbeteiligten.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Klassifikations- und Altersklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 663 0716

1 Die Bedingungen und sonstigen Vereinbarungen dieses 
Vertrages gelten für Verladungen mit folgenden stähler-
nen Seeschiffen mit eigenem maschinellem Antrieb:

 a)  Massengut-Mehrzweckschiffe (combination carrier) 
bis zum Alter von 10 Jahren;

 b)  Mineralöltanker über 50.000 BRT bis zu einem Alter 
von 10 Jahren;

 c)  sonstige Schiffe bis zu einem Alter von 15 Jahren.

 Diese Schiffe müssen ohne Einschränkung wie folgt klassi-
fiziert sein:

 Germanischer Lloyd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ✠ 100 A 5

 Lloyd’s Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 A 1

 American Bureau of Shipping. . . . . . . . . . . . . .  ✠  A 1

 Bureau Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ✠

 China Classification Society . . . . . . . . . . . . . . . .  ★ CSA 5/5

 Nippon Kaaiji Kyokai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NS *

 Korean Register of Shipping . . . . . . . . . . . . . . .  ✠  KRS 1

 Norske Veritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ✠ 1 A 1

 Russian Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KM  ★

 Registro Italiano Navale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C ✠

 DNV GL (zukünftige Klassenzeichen) . . . . . . . . . . ✠ 100 A 5

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ✠ 1 A 1

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ✠ MC

2 Bei Verladungen mit nicht unter Ziffer 1 fallenden stähler-
nen Seeschiffen mit eigenem maschinellem Antrieb kann 
der Versicherer eine Zulageprämie erheben.

 Ziffer 7.2 DTV Güter 2000/2011 bleibt unberührt.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Beschlagnahmeklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 661 1016

1 Umfang der Versicherung

1.1 Mitversichert sind in Abänderung von Ziffer 2.4.1.3 der 
DTV-Güter 2011 Verlust oder Beschädigung der versicher-
ten Güter als Folge von Beschlagnahme, Entziehung oder 
sonstiger Eingriffe von Hoher Hand.

2 Obliegenheiten

2.1 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, dass

 – die Warenbegleitpapiere (z. B. Frachtbrief, Zollerklä-
rung etc.) ordnungsgemäß ausgestellt und die versi-
cherten Güter genau und richtig deklariert sind;

 – alle gesetzlichen Ein-, Ausfuhr- und Transitbe stim-
mungen oder Verwaltungsanordnungen des Absender-, 
Transit- und Empfängerlandes befolgt werden.

2.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten, ist der Versicherer von der Leistung frei, es sei denn, 
die Verletzung war nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls oder den Umfang der Leistungspflicht.

3 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden

3.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, bleiben die Bestim-
mungen über ausgeschlossene Gefahren und Schäden ge-
mäß den Ziffern 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.4.1.4 bis 2.4.1.6 sowie 
2.5 der DTV-Güter 2011 unberührt. 

3.2 Darüber hinaus sind ausgeschlossen Schäden 

3.2.1 infolge behördlicher Maßnahmen aufgrund des Zustandes 
der versicherten Güter; 

3.2.2 infolge gerichtlicher Verfügungen im Zusammenhang mit 
einem Zivilrechtsverfahren. 

4 Kündigung 

4.1 Die Versicherung der in Ziffer 1 bezeichneten Gefahren kann 
jederzeit mit einer Frist von zwei Tagen vor Beginn der Versi-
cherung vom Versicherer in Textform gekündigt werden. 

 Die Versicherung von lagernden Gütern – transportbedingte 
Zwischenlagerungen ausgenommen – kann auch nach Ri-
sikobeginn gekündigt werden; die Kündigung wird nach 
Ablauf der Kündigungsfrist zum deklarierten nächsten Ab-
lauftermin, spätestens in vier Wochen wirksam.

4.2 Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier Wo-
chen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits den 
ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche in Textform 
kündigen. 

4.3 Die Kündigung des führenden Versicherers gilt gleichzeitig 
für alle Mitbeteiligten.

 Eine vom Versicherer dem Makler gegenüber ausge spro-
che ne Kündigung gilt als dem Versicherungsnehmer 
gegen über erklärt.
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Schutz- und Konditionsdifferenzversicherungsklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

1 Subsidiarität

1.1 Schutzversicherung

 Im Rahmen des zugrunde liegenden Vertrages besteht 
subsidiärer Versicherungsschutz bei Transporten, für 
die der Versicherungsnehmer nicht oder nur teilweise 
die Gefahr trägt oder die er aufgrund der Lieferverein-
barungen nicht zu versichern hat. Gleiches gilt, wenn 
der Versicherungsnehmer durch Gesetz oder hoheitliche 
Verfügung zur Eindeckung des Versicherungsschutzes bei 
einem anderen Versicherer verpflichtet ist.

1.2 Konditionsdifferenzversicherung

 Entsprechen der Deckungsumfang und/oder die Versi-
cherungs-/Haftungssummen einer anderen Versiche rung 
nicht den Bedingungen des zugrunde liegenden Güter-
versicherungsvertrages, so ist die Differenz in Konditi-
onen und Limits mitversichert.

 Die Ziffern 1.1 sowie 2 bis 6 dieser Klausel gelten entspre-
chend.

2 Eigenes Interesse

 Diese Schutzversicherung deckt nach Maßgabe der zu-
grundeliegenden Güterversicherung lediglich das eigene 
Interesse des Versicherungsnehmers. Sie kann für einen 
von dieser Police gedeckten Schaden nur von ihm in An-
spruch genommen werden.

3 Ersatzleistung

3.1 Importe

 Besteht eine anderweitige Versicherung oder sind CIF 
oder CIP gekaufte Güter vertragswidrig nicht versichert 
worden, ist der Versicherer für einen von dieser Police ge-
deckten Schaden ersatzpflichtig, unabhängig davon, ob 
der anderweitige Versicherer in die Schadenregulierung 
eintritt.

3.2 Versicherungspflicht

 Im Falle der Versicherungspflicht bei einem anderen Ver-
sicherer gilt Ziffer 3.1 entsprechend.

3.3 Exporte

 Der Versicherer ist zur Leistung eines durch die Police ge-
deckten Schadens nur insoweit verpflichtet, als der Ver-
sicherungsnehmer die Zahlung des fälligen Kaufpreises 
oder die Vergütung der von ihm geleisteten Havarie-
grosse Zahlungen mit zumutbaren kaufmännischen Mit-
teln nicht erreichen kann.

4 Abtretungsverbot

 Eine Abtretung der Rechte aus dieser Versicherung ist un-
zulässig, außer an diejenige Bank, die den Kaufpreis für 
das versicherte Gut bevorschusst hat. Im Falle der Veräu-
ßerung importierter Güter gilt Ziffer 14 DTV-Güter 2011 
zugunsten des Erwerbers entsprechend.

5 Pflichten des Versicherungsnehmers

5.1 Verschwiegenheitspflicht

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, außer der be-
vorschussenden Bank oder einem Erwerber, bei Importen 
keinem Dritten von dieser Versicherung Kenntnis zu ge-
ben. Ziffer 15.6 DTV-Güter 2011 gilt entsprechend.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor 
oder nach Eintritt des Versicherungsfalles vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer ohne gesonderte Mit-
teilung dieser Rechtsfolgen an den Versicherungsnehmer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Abweichend von 
Satz 1 bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich war.

5.2 Rechtsübergang, Rechtewahrung

 Die auf den Versicherer aufgrund von Schadenzahlungen 
übergegangenen Rechte sind vom Versicherungsnehmer 
im eigenen Namen, aber im Einvernehmen mit dem Ver-
sicherer, geltend zu machen.

 Bei Vorliegen einer anderen Versicherung hat der Ver-
sicherungsnehmer alle Rechte gegenüber diesem Versi-
cherer zu wahren und den Schaden nach den Wei sungen 
des Versicherers dieser Police selbst oder durch Dritte gel-
tend zu machen. Gleiches gilt für Ansprüche gegenüber 
der Vertragspartei des Versiche rungsnehmers.

 Eine Leistung des anderen Versicherers oder eines regress-
pflichtigen Dritten ist dem Versicherer dieser Schutzversi-
cherung unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

5.3 Kosten

 Die Kosten der Geltendmachung übergegangener Rech-
te oder die Inanspruchnahme eines anderen Versicherers 
oder Dritten trägt der Versicherer dieses Vertrages.

6 Beitrag

 Der vereinbarte Beitrag ist zu zahlen.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Kriegswerkzeugklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 668  0111

1 Umfang der Versicherung 

 Mitversichert sind Verlust oder Beschädigung der versi-
cherten Güter, die bei Land- und/oder Flusstransporten 
und damit zusammenhängenden Lagerungen durch 
Kriegswerkzeuge entstehen, wenn der Zustand des 
Krieges, Bürgerkrieges, kriegsähnlicher Ereignisse oder 
der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen be-
endet ist, die Transportwege als frei von Kriegswerkzeu-
gen gelten und ein allgemeiner Verkehr wieder aufge-
nommen wurde.

2 Ausschlüsse

2.1 Von der Versicherung ausgeschlossen bleiben Verlust oder 
Beschädigung der versicherten Güter – und zwar ohne 
Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen – durch 

 - Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung;

 -  chemische, biologische, biochemische Substanzen 
oder elektromagnetische Wellen 

 als Kriegswerkzeuge.

2.2 Die Bestimmungen über ausgeschlossene Gefahren und 
Schäden gemäß den Ziffern 2.4 und 2.5 der DTV-Güter 
2011 bleiben, soweit nichts anderes vereinbart ist, unbe-
rührt.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Isotopenklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 669  0111

1 Umfang der Versicherung 

 In Abänderung von Ziffer 2.4.1.5 der DTV-Güter 2011 
sind Schäden an den versicherten Gütern versichert, 
wenn sie durch radioaktive Isotope (außer Kernbrenn-
stoff) entstanden sind, soweit solche Isotope für kom-
merzielle, landwirtschaftliche, medizinische, wissen-
schaftliche oder andere ähnliche friedliche Zwecke bereit 
gestellt, transportiert, gelagert oder genutzt werden.

2 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden

 Die Bestimmungen über ausgeschlossene Gefahren und 
Schäden gemäß Ziffern 2.4.1.1 bis 2.4.1.4, 2.4.1.6 sowie 
2.5 der DTV-Güter 2011 bleiben unberührt.
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DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Bewegungs- und Schutzkostenklausel
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

FK 670  0111

1 Der Versicherer ersetzt, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, die infolge eines versicherten Schadens notwendigen 
Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zwe-
cke der Wiederherstellung oder des Schutzes von versi-
cherten Gütern andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen.

 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-
wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudetei-
len oder für das Erweitern von Öffnungen.

 Die Ersatzleistung des Versicherers ist begrenzt mit 5 % 
der Höchstversicherungssumme, jedoch maximal 25.000 
EUR je Schadenfall auf Erstes Risiko.

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden Aufwen-
dungen und Kosten nach dieser Klausel zusammen mit 
anderen Entschädigungen nur im Rahmen der vereinbar-
ten Maxima ersetzt. Die Regelung der Ziffer 2.3.3 DTV-
Güter 2011 bleibt unberührt. 

2 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für zusätzliche Auf-
wendungen zur Verhinderung oder Beseitigung von Um-
weltschäden, insbesondere der Verunreinigung von Luft, 
Wasser oder Boden.

3 Der Versicherer leistet nur insofern Ersatz, als eine Ersatz-
leistung nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann.

4 Mit der Ersatzleistung für die Aufwendungen und Kosten 
gemäß Ziffer 1 gehen Rechte an oder auf die beschä-
digten oder zerstörten Güter nicht auf den Versicherer 
über. Der Versicherer übernimmt auch keine Haftung aus 
dem Vorhandensein der beschädigten oder zerstörten 
Güter.
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Allgemeine Versandbestimmungen für Päckchen und Pakete zur 
Transport General Police

1 Sendungen mit DHL oder privaten Kurier-, Express- 
und Paketdiensten sind versichert, wenn sie im 
Inland- und Auslandsverkehr wie folgt aufgege-
ben werden:

1.1 Inland EUR

1.1.1 als Päckchen, Infopost  bis zu einem 
Einzelwert von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

1.1.2 als Paket bis zu einem Einzelwert von . . . . . . . .  10.000

1.1.3 als Paket mit einer Versandart, die eine obliga-
torische Höherhaftung oder Transportversiche-
rung von 2.500 EUR beinhaltet   . . . . . . . . . . . .  20.000

1.2 Ausland

1.2.1 als Päckchen bis zu einem Einzelwert von   . . . .  250

1.2.2   als Paket bis zu einem Einzelwert von . . . . . . . .  10.000

1.2.3 als Paket mit einer Versandart, die eine obliga-
torische Höherhaftung oder Transportversiche-
rung von 2.500 EUR beinhaltet   . . . . . . . . . . . .  15.000

2 Höhere Summen oder andere Versandarten nur 
nach vorheriger Vereinbarung mit  dem Versiche-
rer. 

3 Werden die vorgenannten Einzelwerte überschrit-
ten, so ersetzt der Versicherer maximal den Be-
trag, bis zu dem die gewählte Versandart statt-
haft gewesen wäre.

4 Für Verluste sowie Beschädigungen im Gewahr-
sam von DHL oder privaten Kurier-, Express- und 
Paketdiensten gelten die Haftungssummen die-
ser Dienste als Abzugsfranchise.
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Besondere Bedingungen für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011 
zur Waren-Versicherung

Die nachstehend genannten Besonderen Bedingungen haben nur Gültigkeit, wenn diese im Versicherungsvertrag gesondert 
vereinbart werden.

Besondere Bedingungen Voraussetzung

Besondere Bedingungen für die Versicherungen von Aus-
stellungen und Messen

Sofern die Versicherung von Ausstellungen und Messen vereinbart wird

Besondere Bedingungen für die Reisegepäck-Versiche-
rung von Firmen

Sofern die Versicherung von Reisegepäck vereinbart wird

Besondere Bedingungen für die Versicherung von Daten-
trägern

Sofern die Versicherung von Datenträgern jeglicher Art vereinbart wird

Besondere Bedingungen für die Versicherung von Um-
zugsgut

Sofern die Versicherung von Umzugsgut vereinbart wird

FK 710-BB  0111
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Besondere Bedingungen für die Versicherung von 
Ausstellungen und Messen
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

1 Grundlage der Versicherung

 Wird im Rahmen der DTV-Güter 2011 – volle Deckung – 
und der Bestimmungen für die laufende Versicherung 
Ausstellungs- und Messegut versichert, finden die nach-
folgenden besonderen Bedingungen Anwendung.

2 Versicherte Ausstellungs- und Messegüter

 Ausstellungs- und Messegüter sind alle Waren und Ge-
genstände, die während versicherter Ausstellungen und 
Messen ausgestellt werden, einschließlich der dazugehö-
renden Standeinrichtungen und Verbrauchsgüter.

3 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden

 Ausgeschlossen sind

3.1 bei in Zelten oder unter freiem Himmel ausgestellten 
Gütern Schäden durch Witterungseinflüsse (z. B. Wind, 
Sturm, Regen, Schnee und Hagel), nicht jedoch durch 
Blitzschlag;

3.2 während der Ausstellung oder Messe bei wertvollen Ge-
genständen kleineren Formats (z. B. Schmucksachen, 
Ferngläser, Fotoapparate, Kunstgegenstände) Schäden 
durch Abhandenkommen, nicht jedoch durch Einbruch-
diebstahl und Raub. Dies gilt auch für zum Verkauf bzw. 
Verbrauch bestimmte Güter (z. B. Werbeprospekte, Ka-
taloge, Lebens- und Genussmittel);

3.3 Schäden durch Diebstahl, Veruntreuung oder Unterschla-
gung durch Angestellte des Versicherungsnehmers oder 
Versicherten. Als Angestellte in diesem Sinne gelten nicht 
Personen, die lediglich für die Dauer der Ausstellung oder 
Messe beschäftigt werden, vorausgesetzt, dass sie mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ausgewählt 
wurden.

3.4 Schäden, verursacht durch

3.4.1 Politurrisse, Leimlösungen, Rost oder Oxidation, Röhren- 
und Fadenbruch, Schwund, Geruchsannahme sowie Un-
geziefer, Ratten oder Mäuse;

3.4.2 Bearbeitung, Montage, Demontage, Benutzung oder die 
Vorführung selbst. Hierunter fallen auch Schäden, die das 
Ausstellungs- oder Messegut durch ein Feuer erleidet, 
dem es seiner Bestimmung gemäß ausgesetzt ist.

4 Dauer der Versicherung

 Der Versicherungsschutz besteht für den Hin- und Rück-
transport, für den Auf- und Abbau sowie für die Dauer 
der Ausstellung oder Messe im Rahmen der nach Ziffer 
9.1 DTV-Güter 2011 zu vereinbarenden Frist für dispo-
nierte Lagerungen.

 Eine Verlängerung dieser Frist ist möglich. Dem Versicherer 
gebührt hierfür ein zu vereinbarender Zuschlagsbeitrag.

5 Obliegenheiten

5.1 Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen ein Verzeichnis 
der versicherten Güter mit Wertangabe einzureichen und 
alle weiteren vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

5.2 Verletzt der Versicherungsnehmer diese oder sonst ver-
traglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, 
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht.

6 Ersatzleistung

6.1 Der Versicherer ersetzt

6.1.1 bei Verlust des Ausstellungs- oder Messegutes den Versi-
cherungswert;

6.1.2 bei Beschädigung des Ausstellungs- oder Messegutes die 
Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles, jedoch nur bis zur Höhe des Versicherungswertes. 
Restwerte werden angerechnet.

6.2 Wertminderungen werden nur ersetzt, wenn das Aus-
stellungs- oder Messegut durch die Wiederbeschaffung 
oder Wiederherstellung nicht mehr in seinen früheren 
Gebrauchszustand versetzt werden kann.
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1 Grundlage der Versicherung

 Wird im Rahmen der DTV-Güter 2011 – volle Deckung –  
das Risiko „Reisegepäck“ versichert, finden die nachfol-
genden besonderen Bedingungen Anwendung.

2 Versicherte Personen, versicherte Reisen

2.1 Versicherte Personen

 Versichert ist das gesamte Reisegepäck der im Versiche-
rungs vertrag aufgeführten Personen oder genannten Per-
sonengruppen.

2.2 Versicherte Reisen

 –  Versichert sind Dienst- und Geschäftsreisen und damit 
verbundene Aufenthalte mit einem Reiseziel außerhalb 
des Ortes des ständigen Firmensitzes oder Niederlas-
sung des Versicherungsnehmers gemäß Ziffer 2.1.

 –  Mitversichert sind auch Gänge, Fahrten und damit 
verbundene Aufenthalte zu dienstlichen und geschäft-
lichen Zwecken innerhalb des Ortes des ständigen Fir-
mensitzes oder Niederlassung des Versicherungsneh-
mers im  Rahmen der Entschädigungsgrenze gemäß 
Ziffer 6.6.

 –  Privatreisen gelten versichert, sofern dies im Versiche-
rungsvertrag gesondert vereinbart ist.

3 Versicherte Sachen

3.1 Versichertes Reisegepäck

3.1.1 Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen 
Reisebedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Kör-
per oder in der Kleidung getragen oder durch ein übliches 
Transportmittel befördert werden.

 Reisegepäck, das zu beruflichen Zwecken mitgeführt 
wird, ist mitversichert.

3.1.2 Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reisean - 
denken, die auf der Reise erworben werden.

3.2 Campingrisiko (nur bei Privatreisen)

 Während des Zeltens bzw. Campens auf einem offiziellen 
(von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmern 
eingerichteten) Campingplatz besteht Versicherungs-
schutz für die versicherten Sachen im Rahmen der Ent-
schädigungsgrenzen gemäß Ziffer 6.7 im verschlossenen 
Zelt oder verschlossenen Wohnwagen.

 Sachen gemäß Ziffer 3.6 sind während des Zeltens bzw. 
Campens nicht versichert.

 Sofern kein offizieller Campingplatz benutzt wird, sind 
Schäden gemäß Ziffer 4.2.1 ausgeschlossen.

3.3 Kraft- und Wassersportfahrzeuge

 Für Reisegepäck in unbeaufsichtigt abgestellten Kraft-
fahrzeugen und Wassersportfahrzeugen besteht Versiche-
rungsschutz für die versicherten Sachen im Rahmen der 
Entschädigungsgrenzen gemäß Ziffer 6.7 im allseits fest 
umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen-
raum oder gesicherten Kofferraum.

 Für Sachen gemäß Ziffer 3.6 besteht kein Versicherungs-
schutz in Kraft- und in Wassersportfahrzeugen.

3.4 Sachen außerhalb des Hauptwohnsitzes (nur bei Privat-
reisen)

 Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes 
der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in Zweitwoh-
nungen, Booten, Campingwagen), gelten nur als Reise-
gepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, Gängen oder 
Reisen mitgenommen werden.

3.5 Falt-, Schlauchboote und andere Sportgeräte (nur bei 
 Privatreisen)

 Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte, je-
weils mit Zubehör, sind nur versichert, solange sie sich 
nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch befinden.

3.6 Hochwertiges Reisegepäck

3.6.1 Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto- und 
Filmapparate, Digitalkameras, tragbare Videosysteme je-
weils mit Zubehör, tragbare Musikabspielgeräte (z. B. MP3, 
CD, DVD etc.), EDV-Geräte inkl. Software sowie mobile Na-
vigationsgeräte sind – unbeschadet der Entschädigungs-
grenzen in Ziffer 6.1 und 6.2 – nur versichert, solange sie

 – bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden 
oder

 – in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitge-
führt werden oder

 – einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung über-
geben sind oder

 – sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum 
eines Gebäudes, eines Passagierschiffes oder in einer 
bewachten Garderobe befinden;

  Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch 
nur, solange sie außerdem in einem verschlosse nem Be-
hältnis untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch 
gegen die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.

 Foto- und Filmapparate, Digitalkameras, tragbare Video-
systeme jeweils mit Zubehör, tragbare Musikabspielgeräte 
(z. B. MP3, CD, DVD etc.), EDV-Geräte inkl. Software so-
wie mobile Navigationsgeräte sind auch dann versichert, 
wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht ein-
sehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen 
oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben wurden.

3.6.2 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn sich die in Ziffer 
3.6.1 genannten Sachen in einem Kraftfahrzeug, Wasser-
sportfahrzeug, Wohnwagen oder Zelt befinden.

4 Versicherte Gefahren

4.1 Gepäckbeförderung, Gepäckaufbewahrung

 Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme der in Zif-
fer 5 genannten Ausschlüsse gegen alle Gefahren, wenn 
versicherte Sachen abhanden kommen, zerstört oder 
beschädigt werden, während sich das Reisegepäck im 
Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherber-
gungsbetriebs, Gepäckträgers oder einer Gepäckaufbe-
wahrung befindet.

FK 608 1016

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)

Besondere Bedingungen für die Reisegepäck-Versicherung von Firmen
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011
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4.2 Übrige Reisezeit

 Während der übrigen Reisezeit (nicht im Gewahrsam ge-
mäß Ziffer 4.1) besteht Versicherungsschutz bei Abhan-
denkommen, Zerstörung oder Beschädigung der versi-
cherten Sachen durch

4.2.1 Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpres-
sung, mut- oder böswillige Handlung fremder Personen 
(vorsätzliche Sachbeschädigung);

4.2.2 Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen-
lassen – bis zur Entschädigungsgrenze gemäß Ziffer 6.3;

4.2.3 Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;

4.2.4 bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, einschließlich 
Regen und Schnee;

4.2.5 Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;

4.2.6 höhere Gewalt.

4.3 Verspätete Auslieferung

 Wird Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert, d. h. 
erreicht das Reisegepäck nicht den Bestimmungsort am 
selben Tag wie der Versicherte, ersetzt der Versicherer 
die nachgewiesenen, notwendigen Aufwendungen für 
Ersatzkäufe zum Überbrücken der Zeit bis zum Eintreffen 
des Reisegepäcks. Für diese Schäden gilt die in Ziffer 6.5 
genannte Entschädigungsgrenze. 

5 Ausschlüsse

5.1 Ausgeschlossene und nicht versicherte Sachen sind

5.1.1 Bargeld, Kredit-, Bank- und Geldkarten, Reiseschecks,  
Wertpapiere;

5.1.2 Fahrkarten und Flugtickets;

5.1.3 Urkunden und Dokumente aller Art (mit Ausnahme von 
Ausweispapieren gemäß Ziffer 7.2);

5.1.4 Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebhaber-
wert; 

5.1.5 Kontaktlinsen und Prothesen aller Art;

5.1.6 Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör 
(mit Ausnahme von Falt- und Schlauchbooten gemäß 
Ziffer 3.5);

5.1.7 Außenbordmotoren;

5.1.8 Kraftfahrzeugteile und Zubehör;

5.1.9 Fahrräder;

5.1.10 Sportgeräte während des bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs;

5.1.11 Funk- und Mobiltelefone;

5.1.12 Tiere und Pflanzen.

5.2 Ausgeschlossen sind die Gefahren

5.2.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse 
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus 
der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie 
aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge 
einer dieser Gefahren ergeben;

5.2.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen 
oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig von der 
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und son-
stigen bürgerlichen Unruhen;

5.2.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe 
von Hoher Hand; 

5.2.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bio-
chemischen Substanzen oder elektromagnetischen Wel-
len als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und zwar 
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen; 

5.2.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung.

5.3 Ausgeschlossene Schäden

 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, die ver-
ursacht werden durch 

 – die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit der ver-
sicherten Sachen, 

 – Abnutzung oder Verschleiß.

 Des Weiteren leistet der Versicherer keinen Ersatz für Ver-
mögensfolgeschäden und reine Vermögensschäden.

5.4 Beweis einer versicherten Gefahr oder Schadens

 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Gefahren oder 
Schäden nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss 
der Haftung des Versicherers die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Gefahren 
zurückzuführen ist.

6 Entschädigungsgrenzen

6.1 Schmuck, Gegenstände aus Edelmetall

 Schäden an Schmucksachen und Gegenständen aus 
Edelmetall gemäß Ziffer 3.6 werden je Versicherungsfall 
insgesamt bis maximal 50 % der Versicherungssumme 
ersetzt.

 Kein Versicherungsschutz besteht in unbeaufsichtigt ab-
gestellten Kraftfahrzeugen, Wassersportfahrzeugen sowie 
in Zelten und Wohnwagen. Die sonstigen Bestimmungen 
der Ziffer 6 bleiben unberührt.

6.2 Fotoapparate, Musikabspielgeräte, EDV-Geräte, mobile 
Navigationsgeräte

 Schäden an Foto- und Filmapparaten, Digitalkameras, 
tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör, tragbaren 
Musikabspielgeräten (z. B. MP3, CD, DVD etc.), EDV-Ge-
räten inkl. Software sowie mobilen Navigationsgeräten 
gemäß Ziffer 3.6 werden je Versicherungsfall insgesamt 
bis maximal 500 EUR ersetzt. 

 Kein Versicherungsschutz besteht in unbeaufsichtigt ab-
gestellten Kraftfahrzeugen, Wassersportfahrzeugen sowie 
in Zelten und Wohnwagen. Die sonstigen Be stimmungen 
der Ziffer 6 bleiben unberührt.

6.3 Schäden durch Verlieren

 Schäden durch Verlieren gemäß Ziffer 4.2.2 werden je 
Versicherungsfall insgesamt bis maximal 10 % der Ver-
sicherungssumme ersetzt. Die sonstigen Bestimmun gen 
der Ziffer 6 bleiben unberührt.

6.4 Geschenke und Reiseandenken

 Schäden an Geschenken und Reiseandenken gemäß Zif-
fer 3.1.2, die auf der Reise erworben wurden, werden je 
Versicherungsfall insgesamt bis maximal 10 % der Ver-
sicherungssumme ersetzt. Die sonstigen Bestim mungen 
der Ziffer 6 bleiben unberührt.

6.5 Verspätete Auslieferung 

 Schäden durch verspätete Auslieferung gemäß Ziffer 4.3 
werden je Versicherungsfall insgesamt bis maximal 10 % 
der Versicherungssumme ersetzt.

6.6 Domizilrisiko

 Schäden während Gängen, Fahrten und damit verbun-
denen Aufenthalten innerhalb des ständigen Firmensitzes 
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers ge-
mäß Ziffer 2.2 werden je Versicherungsfall insgesamt bis 
maximal 500 EUR ersetzt. Die sonstigen Bestimmungen 
der Ziffer 6 bleiben unberührt.

6.7 Schäden im Kraftfahrzeug, Wassersportfahrzeug oder auf 
einem Campingplatz

 Schäden am versicherten Reisegepäck durch Diebstahl 
oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestell-
ten Kraftfahrzeugen, Wassersportfahrzeugen sowie aus 
Zelten und Wohnwagen auf einem Campingplatz ge-
mäß Ziffer 3.2 und Ziffer 3.3 werden je Versicherungsfall 
insgesamt bis maximal 50 % der Versicherungssumme 
ersetzt.

 Kein Versicherungsschutz besteht für Sachen gemäß Zif-
fer 3.6. Die sonstigen Bestimmungen der Ziffer 6 bleiben 
unberührt.
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7 Versicherte und nicht versicherte Kosten

7.1 In Ergänzung zu den DTV-Güter 2011 Ziffer 2.3 gilt Fol-
gendes vereinbart:

7.1.1 Versichert sind Kosten, die dadurch entstehen, dass 
versicherte Sachen oder deren Reste aufgeräumt, weg-
geräumt, abtransportiert oder entsorgt werden müssen 
(Aufräumungskosten).

7.1.2 Versichert sind Kosten für provisorische Reparaturen (auch 
erfolglose Reparaturversuche bzw. Notinstandsetzungen).

7.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach Ziffer 7.1.1 und 7.1.2 
sowie nach Ziffer 2.3.1.2.1 der DTV-Güter 2011 entspre-
chend kürzen. Dies gilt auch für den Kostenersatz nach 
Ziffer 2.3.1.2.3 der DTV-Güter 2011.

7.1.4 Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme 
je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Kos-
ten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

7.1.5 Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen 
im öffentlichen Interesse erbracht werden.

7.2 Ausweispapiere

 Der Versicherer ersetzt für die Wiederbeschaffung von 
Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeugpapieren 
und sonstigen amtlichen Ausweispapieren die amtlichen 
Gebühren.

8 Versicherungswert und Versicherungssumme

8.1 Versicherungswert

 In Abänderung zu Ziffer 10.2 der DTV-Güter 2011 gilt als 
Versicherungswert derjenige Betrag, der allgemein erfor-
derlich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am stän-
digen Wohnort des Versicherten anzuschaffen (Neuwert).

8.2 Versicherungssumme

 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert (siehe Ziffer 8.1) entsprechen soll.

 Auf der Reise erworbene Geschenke und Reiseandenken 
bleiben unberücksichtigt.

9 Entschädigungsberechnung und Unterversiche-
rung 

9.1 Entschädigungsberechnung

 Vorbehaltlich der Entschädigungsgrenzen gemäß Ziffer 
6 werden – unter Anrechnung etwaiger Restwerte – er-
setzt

9.1.1 für abhanden gekommene oder zerstörte Sachen der Ver-
sicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falles; 

9.1.2 bei beschädigten, reparaturfähigen Sachen die notwen-
digen Kosten einer fachmännischen Reparatur zuzüglich 
einer etwa durch den Versicherungsfall entstandenen und 
durch die Reparaturen nicht auszugleichenden Wertmin-
derung;

9.1.3 für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur der Material-
wert;

9.1.4 für die provisorische und endgültige Wiederbeschaffung von 
Personalausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeugpapieren und 
sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

9.2 Unterversicherung

9.2.1 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles 
(Unterversicherung), so wird die Entschädigung (siehe Zif-
fer 9.1) in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum 
Versicherungswert nach folgender  Berechnungsformel 
gekürzt:

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Ver-
sicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert.

 Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter Kos-
ten nach Ziffer 7.

9.2.2 Sofern für Positionen separate Entschädigungsgrenzen 
vereinbart sind, so ist Ziffer 9.2.1 auf jede einzelne Ent-
schädigungsgrenze anzuwenden.

10 Grob fahrlässig herbeigeführte Schadenfälle

 Führt der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Per-
son den Schaden grob fahrlässig herbei, verzichtet der 
Versicherer auf eine Kürzung der Entschädigung. 

 Die gesetzlichen und vertraglichen Obliegenheiten sowie 
die Bestimmungen über deren Verletzung bleiben hiervon 
unberührt.

11 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

11.1 Anzeigepflicht

 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermit-
telt, hat der Versicherungsnehmer oder Versicherer dies 
nach Kenntniserlangung dem Vertragspartner unverzüg-
lich in Textform anzuzeigen.

11.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung

 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Ent-
schädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält 
er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache 
innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfü-
gung stellt. Anderenfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Entschädigung zurückzugeben.

11.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung

11.3.1 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer  abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche-
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versiche-
rungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versi-
cherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf die-
ser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

11.3.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedin-
gungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so 
kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er 
sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer 
schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen 
mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält 
der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten 
bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

11.4 Beschädigte Sachen

 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so 
kann der Versicherungsnehmer bedingungsgemäße Ent-
schädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann ver-
langen oder behalten, wenn die Sachen nach Ziffer 11.2 
und der Ziffer 11.3 bei ihm verbleiben.

11.5 Gleichstellung

 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen.

11.6 Übertragung der Rechte

 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen 
zustehen.
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12 Besondere Gefahrerhöhungen und Obliegen-
heiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrminde-
rung (Sicherheitsvorschriften)

12.1 Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrvermin-
derung (Sicherheitsvorschriften)

 Der Versicherungsnehmer hat 

12.1.1 dafür Sorge zu tragen, dass das Gebäude oder der Raum 
in dem sich die unbeaufsichtigt zurückgelassenen Sachen 
befinden bzw. aufbewahrt werden, verschlossen ist, so-
fern er oder der Versicherte Einfluss darauf hat;

12.1.2 dafür Sorge zu tragen, dass die versicherten Sachen der 
Beschaffenheit, der Empfindlichkeit und ihrem Wert ent-
sprechend sorgfältig behandelt und aufbewahrt werden. 
Soweit sich die Sachen nicht in Gebrauch befinden, sind 
sie in ihrem dafür bestimmten Behältnis zu verwahren;

12.1.3 bei der Beförderung (z. B. Transport, Versand) dafür  Sorge 
zu tragen, dass die versicherten Sachen/Gegenstände den 
Belastungen durch die Beförderung standhalten. Insbe-
sondere sind die Sachen der Beschaffenheit, Empfind-
lichkeit und dem Wert entsprechend zu verpacken und 
festzuzurren oder festzubinden. Für den Transport mit 
einem Beförderungsunternehmen sind die versicherten 
Sachen zusätzlich in geeigneter Form gegen Diebstahl zu 
sichern; 

12.1.4 alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungs-
vertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten.

 Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 
zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beein-
trächtigen die Entschädigungspflicht nicht.

12.2 Rechtsfolgen der Verletzung

12.2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Ziffer 12.1, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kün-
digen.

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Ob-
liegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt 
hat.

12.2.2 Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 12.1 arglistig oder vor-
sätzlich verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Lei-
stung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen.

 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Lei-
stung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

12.3 Repräsentanten 

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers/ 
Versicherten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

13.1 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs-
falles

13.1.1 Der Versicherungsnehmer/Versicherte hat bei Eintritt des 
Versicherungsfalles

 – nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens zu sorgen, insbesondere Ersatzansprüche 
gegen Dritte (z. B. Bahn, DHL, Paketdienst, Reederei, 

Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht  geltend 
zu machen oder auf andere Weise  sicherzustellen;

 – dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

 – Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch –  
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

 – Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Er-
teilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln;

 – Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigen tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen. Der 
 Versicherte hat sich dies polizeilich bescheinigen zu las-
sen sowie dem Versicherer und der Polizei ein Verzeich-
nis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

 – bei Schäden durch Verlieren gemäß Ziffer 4.2.2 Nach-
forschungen beim Fundbüro anzustellen;

 – Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsun-
ternehmens (einschließlich Schäden durch nicht frist-
gerechte Auslieferung gemäß Ziffer 4.3) oder Beher-
bergungsbetriebes eingetreten sind, unverzüglich zu 
melden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bescheini-
gung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkennbaren 
Schäden ist das Beförderungsunternehmen unverzüg-
lich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden 
zu besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die 
jeweiligen Reklamationsfristen zu berücksichtigen;

 – soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Aus-
kunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges 
der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist so-
wie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten;

 – vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, de-
ren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann und ein vom Versicherungsnehmer unterschrie-
benes Verzeichnis aller abhanden gekommenen, zer-
störten oder beschädigten Sachen einzureichen. Der 
Versicherungswert der Sachen oder der Anschaffungs-
preis und das Anschaffungsjahr sind anzugeben.

13.1.2 Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach Zif-
fer 13.1.1 ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den 
tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

13.2 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

13.2.1 Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 13.1 vom Versiche-
rungsnehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

13.2.2 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Lei-
stung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

13.2.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert sind

1.1.1 Datenträger, das sind wiederkehrend zu verwendende 
Speichermedien für maschinenlesbare Informationen wie 
Magnetplatten, Magnetbänder, Magnetkarten, Lochkarten, 
Lochstreifen, Magnetkontokarten, Klarschriftbelege etc. und 
die darauf enthaltenen maschinenlesbaren Informationen;

1.1.2 Urbelege wie Rechnungen, Buchungsbelege etc.;

1.1.3 Informationsausgaben wie ausgedruckte Listen, Programme 
etc.

1.2 Versicherungsschutz besteht nur, wenn die Informationen 
auf den versicherten Gegenständen an anderer Stelle als 
Doppel vorhanden sind.

2 Umfang der Haftung

 Es gelten die im Versicherungsvertrag zu Grunde liegenden All-
gemeinen Bedingungen mit der dort genannten Deckung.

3 Ausschluss und Beschränkung der Haftung

3.1 Im Falle einer Beschädigung der versicherten Datenträger 
leistet der Versicherer nur dann Ersatz, wenn diese wegen 
der festgestellten Beschädigung für eine bestimmmungs-
gemäße maschinelle Verwendung (z. B. Auswertung oder 
Aufnahme neuer Daten) nicht mehr geeignet sind.

3.2 Informationsverluste sind außer bei Verlust der Datenträ-
ger infolge einer versicherten Gefahr nur dann versichert, 

wenn der Datenträger selbst als unmittelbare Folge höherer 
Gewalt, eines Brandes, eines Blitzschlages, einer Explosion 
oder eines dem Transportmittel zugestoßenen Unfalles be-
schädigt worden ist.

4 Versicherungswert und Versicherungssumme

 Als Versicherungswert gilt der Betrag, der im Schadenfall 
zur Wiederbeschaffung der Datenträger bzw. zur Wieder-
herstellung von Belegen sowie zur erneuten Übertragung 
der Information erforderlich sein würde.

5 Entschädigungsleistung

5.1 Der Versicherer ersetzt

5.1.1 den Wiederbeschaffungspreis der Datenträger im Zeitpunkt 
des Schadeneintritts,

5.1.2 die Kosten der Wiederherstellung der Belege und Informa-
tionsausgaben,

5.1.3 die Kosten der erneuten Übertragung der Informationen.

5.2 Kosten werden nur ersetzt, nachdem sie angefallen sind.

 Ist die Wiederherstellung nicht notwendig oder erfolgt sie 
nicht binnen eines Jahres nach Eintritt des Schadens, so 
wird nur der Wiederbeschaffungspreis der Datenträger (Zif-
fer 5.1.1) ersetzt.

5.3 Nicht zu den ersatzpflichtigen Kosten gehören zusätzliche 
Aufwendungen oder Verbesserungen, die über die Wieder-
herstellung hinausgehen.
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Besondere Bedingungen für die Versicherung von Datenträgern 2011
(BB Datenträger 2011)
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Besondere Bedingungen für die Versicherung von Umzugsgut
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2011

1 Grundlage der Versicherung

 Wird im Rahmen der DTV-Güter 2011 volle Deckung 
Umzugsgut versichert, finden die nachfolgenden Beson-
deren Bedingungen Anwendung.

2 Versichertes Umzugsgut

2.1 Umzugsgut sind alle Gegenstände, die nach der allge-
meinen Auffassung als Teile einer Wohnungs- oder Büro-
einrichtung anzusehen sind.

2.2 Nicht versichert sind

2.2.1 Tiere, Pflanzen, Schmucksachen und Edelsteine, Perlen, 
Geld, ungemünzte Edelmetalle, Wertpapiere und Urkun-
den,

2.2.2 Lebens- und Genussmittel.

3 Obliegenheiten 

3.1 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dafür zu sorgen, 
dass

3.1.1 der Umzug von einem Möbelspediteur durchgeführt 
wird und die Verpackung durch erfahrene Packer des 
Möbelspediteurs erfolgt;

3.1.2 bei Landtransporten Spezialmöbelwagen benutzt wer-
den, sofern nicht durch besondere Vereinbarungen auch 
Beförderungen mit anderen Transportmitteln zugelassen 
sind;

3.1.3 bei Seetransporten das Umzugsgut in Kisten, Liftvans 
oder geschlossenen und unbeschädigten Containern be-
anspruchungsgerecht verpackt und gestaut und Kisten 
und Liftvans unter Deck verladen werden.

3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser oder sonst 
vertraglich vereinbarte Obliegenheiten vorsätzlich oder 
grob fahrlässig, ist der Versicherer von der Leistung frei, 
es sei denn, die Verletzung war nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leis-
tungspflicht.

4 Nicht ersatzpflichtige Schäden

 Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden verur-
sacht durch Leimlösungen, Verkratzen, Verschrammen, 
Druckstellen, Rissig- und Blindwerden von Politur, Farb-, 

Lack- und Emaille-Absplitterungen, Rost, Oxidation,  
Fadenbruch bei Röhren und Beleuchtungskörpern, 
Nicht funk tionieren von Uhren, Radio-, Fernseh- und son-
stigen Apparaten, Geräten, Instrumenten und dgl., es sei 
denn, dass diese Schäden als unmittelbare Folge eines 
versicherten Ereignisses durch den Versicherungsnehmer 
nachgewiesen werden.

5 Dauer der Versicherung

5.1 Die Versicherung beginnt mit der Übernahme des Um-
zugsguts durch den Möbelspediteur, insbesondere mit 
dem Abmontieren, Auseinandernehmen und Einpacken 
des Umzugsguts. 

5.2 Die Versicherung endet, sobald das Auspacken, Zusam-
mensetzen, Anbringen und Aufstellen des Umzugsguts 
durch den Möbelspediteur beendet ist.

5.3 Mitversichert sind nur transportbedingte Zwischenla-
gerungen, und zwar bis zu der im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Dauer.

6 Versicherungswert

6.1 Soweit nichts anderes vereinbart, ist Versicherungswert 
der Zeitwert. Zeitwert ist der Neuwert mit einem ange-
messenen Abzug für Alter und Nutzung. Ein persönlicher 
Liebhaberwert ist nicht versicherbar.

6.2 Für Kunstgegenstände wie Gemälde, Skulpturen und 
dgl., echte Teppiche und Pelze, Silbersachen, antikes 
Porzellan und sonstige hochwertige Gegenstände gilt 
als Versicherungswert die gesondert vereinbarte Versi-
cherungssumme.

7 Ersatzleistung

 Der Versicherer ersetzt

7.1 im Falle des Verlustes den Versicherungswert des betref-
fenden Teiles des versicherten Umzugsgutes;

7.2 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, zuzüglich 
einer etwa verbleibenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert. Restwerte werden ange-
rechnet.

7.3 Nicht ersetzt werden Kosten zur Wiederbeschaffung ver-
lorener oder beschädigter Daten auf Datenträgern.

DTV-Güterversicherungsbedingungen 2011
(DTV-Güter 2011)
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1 Feststellung eines Schadens

 Wird ein Schaden von Ihnen festgestellt, ist Folgendes zu 
beachten:

1.1 Güter sofort auf Schäden untersuchen

 Die Güter sind sofort nach Erhalt auf Schäden zu untersu-
chen. Schon bei Verdacht eines Schadens ist der Empfang 
nur unter Vorbehalt (z. B. auf Frachtdokument) mit Angabe 
des vermuteten Schadens zu quittieren.

 Bei Gütern in Containern ist sicherzustellen, dass der 
Container sowie die Schlösser und die Siegel durch Ver-
antwortliche der Reederei oder des Frachtführers geprüft 
werden. Falls Container beschädigt, Schlösser oder Siegel 
aufgebrochen sind oder fehlen sowie von den Angaben in 
den Frachtdokumenten abweichen, ist der Empfang nur 
unter Vorbehalt mit Angabe des vermuteten Schadens zu 
bescheinigen. Beschädigte oder falsche Schlösser sowie Sie-
gel sind aufzubewahren.

1.2 Ersatzansprüche gegen Dritte sicherstellen

 Ersatzansprüche gegen Dritte sind sicherzustellen. Sie soll-
ten das Transportunternehmen (z. B. Reederei, Bahn, Pa-
ketdienste, Frachtführer, Spediteure, Lagerhalter, Zoll- und 
Hafenbehörden)

 a) zu einer gemeinsamen Schadenbesichtigung auffor-
dern;

 b) auffordern, eine Bescheinigung des Schadens zu erstel-
len;

 c) schriftlich haftbar machen, und zwar

 – bei äußerlich erkennbaren Schäden vor Annahme 
des Gutes,

 – bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden unverzüg-
lich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf 
der Reklamationsfrist.

1.3 Minderung und Abwendung des Schadens

 Für die Minderung und Abwendung des Schadens sowie 
eines eventuell weiteren Schadens ist zu sorgen.

1.4 Unverzügliche Meldung des Schadenfalles

 Der Schadenfall ist dem Versicherer unverzüglich zu mel-
den. Die Weisungen des Versicherers sind zu beachten. Der 
vom Versicherer benannte oder der im Versicherungsver-
trag/Zertifikat aufgeführte Havariekommissar ist hinzuzu-
ziehen.

 Der Zustand der Sendung und ihre Verpackung sollte bis 
zum Eintreffen des Havariekommissars nicht verändert wer-
den, soweit diese nicht durch Maßnahmen gemäß Ziffer 1.3 
erforderlich sind.

1.5 Schadenunterlagen

 Dem Versicherer sind die vollständigen Schadenunterlagen 
einzureichen, insbesondere

 – Schadenrechnung;

 – Einzelpolice/Versicherungszertifikat;

 – Havariezertifikat;

 – Konnossement, Frachtbrief, sonstige Transport- oder 
Lagerdokumente;

 – Handelsfaktura;

 – Unterlagen über Feststellung von Zahl, Maß oder Ge-
wicht am Abgangs- und am Bestimmungsort;

 – Bescheinigung des Schadens/Schriftwechsels über Er-
satzansprüche gegen Dritte gemäß Ziffer 1.2.

 Zur schnellen und reibungslosen Schadenabwicklung sind 
diese Schadenunterlagen unverzüglich einzureichen, spä-
testens jedoch rechtzeitig vor Ablauf der Ausschluss- und/
oder Verjährungsfristen für Ersatzansprüche gegen Dritte 
gemäß Ziffer 1.2.

1.6 Verjährung des Entschädigungsanspruches

 Nach Ablauf von 3 Jahren seit Beendigung der Versicherung 
erlischt der Entschädigungsanspruch.

2 Keine Erklärungsabgabe durch Havariekommissar

 Abgesehen von der Feststellung von Schäden ist der Hava-
riekommissar nicht ermächtigt, Erklärungen mit Wirkung 
für den Versicherer abzugeben oder entgegenzunehmen. 
Durch die Benennung des Havariekommissars wird für die-
sen keine persönliche Berechtigung oder Verpflichtung zur 
Auszahlung von Schäden begründet.

3 Anwendbares Recht

 Für diese Police/dieses Zertifikat sind deutsches Recht und 
deutsche Rechtsprechung maßgeblich. Ausschließliche 
Gerichtsstände – auch bei Vereinbarung einer Schadenzah-
lung durch einen Zahl agenten – sind der Ausstellungsort 
dieser Police/dieses Versicherungszertifikates oder der Sitz 
der Hauptniederlassung des Versicherers.

FK 699  0708
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Identität des Versicherers

Name: AachenMünchener Versicherung AG 
Anschrift: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Rechtsform: Aktiengesellschaft 
Sitz: AachenMünchener-Platz 1, 52064 Aachen 
Handelsregister: Registergericht Aachen – HR B 1043 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dietmar Meister

Ladungsfähige Anschrift des Versicherers 

AachenMünchener Versicherung AG 
AachenMünchener-Platz 1 
52064 Aachen

vertreten durch den Vorstand: Christoph Schmallenbach, Vorsit-
zender; Helmut Gaul, Peter Heise, Ulrich Rieger

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die AachenMünchener Versicherung AG betreibt alle Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen 
Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und Klau-
seln, die in den entsprechenden Registern dieser Produktunterlagen 
enthalten sind.

Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung unserer Leistung

In der Produktmappe erfahren Sie Näheres über Art und Umfang 
der jeweiligen Versicherung.

Nach Eintritt des Versicherungsfalles und Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erbringen wir die im jeweiligen Versicherungsvertrag 
für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Weitere Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung 
unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbedin-
gungen und Klauseln geregelt.

Gesamtbeitrag der Versicherung

Der Gesamtbeitrag des Vertrages/der Verträge einschließlich aller 
Bestandteile wie z. B. gesetzliche Versicherungsteuern oder Raten-
zahlungszuschlag ergibt sich aus dem Antrag. 

Zahlung, Erfüllung und Zahlweise der Beiträge
Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrages, jedoch nicht vor dem Beginn des Versicherungs-
schutzes, fällig.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach 
der im Antrag vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jähr-
lich). Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, 
sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen wer-
den kann und einer berechtigten Einziehung nicht widersprochen 
wird.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als er-
ster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Es gelten 
die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode wer-
den sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate 
ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei 
vierteljährlicher Zahlweise 5 % und bei monatlicher Zahlweise 7 %. 
Monatliche Zahlung setzt ein zu unseren Gunsten erteiltes SEPA-
Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträg-
lich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

Nähere Einzelheiten zu diesen Themen sind in den Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen des jeweils gewählten Produktes zu 
finden.

Gültigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen 

Die Informationen dieser Produktunterlagen einschließlich der im 
Antrag genannten Beiträge behalten für die Dauer von drei Mona-
ten nach ihrer Aushändigung Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang 
des Versicherungsscheines oder einer gesonderten Annahmeerklä-
rung durch den Versicherer zustande.

Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; 
Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. Innerhalb dieser Frist 
können wir Ihren Antrag annehmen.

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen 
innerhalb von 14 Tagen in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Eine ausführliche Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht 
finden Sie im Antrag. 

Beendigung des Vertrages, Kündigungsmöglichkeiten

Jeder Vertragspartner kann den Vertrag zum Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer kündigen. Verträge von mindestens einjähriger 
Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
stillschweigend um jeweils ein Jahr, wenn nicht vor Ablauf durch 
 einen Vertragspartner gekündigt wird. Bei einer Vertragslaufzeit 
von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. 

Eine Kündigung ist nur wirksam, wenn sie drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner in Textform zuge-
gangen ist.

Der Vertrag kann vorzeitig gekündigt werden, insbesondere 

• im Versicherungsfall

• bei Eigentumswechsel (nur Ausstellungs-, Automaten- und 
Tiefkühlgut-Versicherung) 

• bei Obliegenheitsverletzung

Darüber hinaus endet der Vertrag bei Fortfall des versicherten Risikos.

Einzelheiten befinden sich in den entsprechenden Versicherungs-
bedingungen.

Anwendbares Recht 

Auf die vorvertraglichen Verhandlungen und auf das Vertragsver-
hältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwen-
dung.

Verwendete Sprache 

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz erfolgt in deutscher 
Sprache.

FK 710-IVN 1016
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Außergerichtliche Beschwerde- und Behelfsverfahren

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer Be-
schwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Adresse und 
Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben zu Ihrem Versi-
cherungsschein. Darüber hinaus können Sie sich auch über unsere 
Internetseite an uns wenden:

www.amv.de/LobundKritik

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schreiben 
Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der AachenMünchener Versicherung AG, 
52054 Aachen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen oder 
Ihre Beschwerde klären werden.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 
Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich.

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt.

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kundenservice 
ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr ernst.
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I. EINLEITUNG

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehören über 450 Mitgliedsunternehmen an. 
Diese bieten als Risikoträger Risikoschutz und Unterstützung sowohl 
für private Haushalte als auch für Industrie, Gewerbe und öffentliche 
Einrichtungen. Der Verband setzt sich für alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und für ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erfüllung ihrer 
Aufgaben ermöglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in 
 großem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung 
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu 
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschätzen, die 
Leistungspflicht zu prüfen und Versicherungsmissbrauch im Interesse 
der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen können 
dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung erfüllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz 
der Privatsphäre sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind für 
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der 
Versicherten zu gewährleisten. Alle Regelungen müssen nicht nur im 
Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzricht-
linie, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und aller bereichs-
spezifischen Vorschriften über den Datenschutz stehen, sondern die 
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten 
sich darüber hinaus, den Grundsätzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenvermeidung und -spar-
samkeit in besonderer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunter-
nehmen die folgenden Verhaltensregeln für den Umgang mit den 
personenbezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen 
für die Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards 
und fördern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen. 
Die für die Mitgliedsunternehmen zuständigen Aufsichtsbehörden 
 haben den Verhaltensregeln zugestimmt. Daraufhin sind sie dem Ber-
liner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit als für den 
GDV zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 a Bundesdatenschutz-
gesetz unterbreitet und von ihm als mit dem geltenden Datenschutz-
recht vereinbar erklärt worden. Die Mitgliedsunternehmen des GDV, 
die diesen Verhaltensregeln gemäß Artikel 30 beitreten, verpflichten 
sich damit zu deren Einhaltung. 

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Unter-
nehmen die Gewähr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und 
Dienstleistungen berücksichtigt werden. Der GDV versichert seine 
Unterstützung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen 
weisen ihre Führungskräfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte 
werden über die Verhaltensregeln informiert.

Darüber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zusätzliche Einwilli-
gungen möglichst entbehrlich gemacht werden. Grundsätzlich sind 
solche nur noch für die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten 
personenbezogener Daten – wie Gesundheitsdaten – sowie für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung 
oder der Markt- und Meinungsforschung erforderlich. Für die Verar-
beitung von besonders sensiblen Arten personenbezogener Daten 
– wie Gesundheitsdaten – hat der GDV gemeinsam mit den zustän-
digen Aufsichtsbehörden Mustererklärungen mit Hinweisen zu deren 
Verwendung erarbeitet. Die beigetretenen Unternehmen sind von den 
Datenschutzbehörden aufgefordert – angepasst an ihre Geschäfts-
abläufe –, Einwilligungstexte zu verwenden, die der Musterklausel 
entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und ergänzen die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes für die Versicherungs-
branche. Als Spezialregelungen für die beigetretenen Mitgliedsunter-
nehmen des GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personen -
bezogener Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit 
der Begründung, Durchführung, Beendigung oder Akquise von Ver-
sicherungsverträgen sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein müssen, die Datenverarbeitung 
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie möglichst allge-
meingültig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen 
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz- 
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Darüber 
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit 
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. für besonders sensible Daten 
wie Gesundheitsdaten oder für die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche 
besonders datenschutzfreundlichen Regelungen getroffen oder be-
stehen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden spezielle Vereinba-
rungen oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfah-
rensweisen, behalten diese selbstverständlich auch nach dem Beitritt 
zu diesen Verhaltensregeln ihre Gültigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberührt bleiben die Vorschriften 
zu Rechten und Pflichten von Beschäftigten der Versicherungswirt-
schaft.

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Für die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen des 
Bundes datenschutzgesetzes. Darüber hinaus sind:

Unternehmen:
die diesen Verhaltensregeln beigetretenen Mitgliedsunternehmen des 
GDV, soweit sie das Versicherungsgeschäft als Erstversicherer be-
treiben,

Versicherungsverhältnis: 
Versicherungsvertrag einschließlich der damit im Zusammenhang ste-
henden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse,

Betroffene:
Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft 
verarbeitet werden,

Versicherte:
•  Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-

nehmens,

•  versicherte Personen einschließlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:
Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf 
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhängig davon, 
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:
außerhalb des Versicherungsverhältnisses stehende Betroffene, wie Ge-
schädigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten das Unterneh-
men im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung oder Been-
digung eines Versicherungsverhältnisses erhebt, verarbeitet und nutzt,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten über die Betroffenen,

Datenverarbeitung:
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personen-
bezogener Daten,
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Datennutzung:
jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich nicht um 
Verarbeitung handelt,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten un-
ter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Stammdaten:
die allgemeinen Kundendaten der Versicherten: Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Versicherungsnummer(n) 
und vergleichbare Identifikationsdaten sowie Kontoverbindung, 
Telekommunikationsdaten, Werbesperren, Werbeeinwilligung und 
 Sperren für Markt- und Meinungsforschung,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben für das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragnehmer:
andere Unternehmen oder Personen, die weisungsgebunden im Auf-
trag des Unternehmens personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten oder nutzen,

Vermittler:
selbstständig handelnde natürliche Personen (Handelsvertreter) und 
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter oder -makler im 
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungs-
verträge vermitteln oder abschließen.

III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1 Geltungsbereich

(1) Die Verhaltensregeln gelten für die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit dem Ver-
sicherungsgeschäft durch die Unternehmen. Dazu gehört neben dem 
Versicherungsverhältnis die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche, auch 
wenn ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder 
nicht mehr besteht.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschrif-
ten des Bundesdatenschutzgesetzes.

Art. 2 Grundsatz 

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
 Daten erfolgt grundsätzlich nur, soweit dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung eines Versicherungsverhältnisses erforder-
lich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines Antrags, zur Beurteilung 
des zu versichernden Risikos, zur Erfüllung der Beratungspflichten 
nach § 6 VVG, zur Prüfung einer Leistungspflicht und zur internen 
Prüfung des fristgerechten Forderungsausgleichs. Sie erfolgt auch 
zur Missbrauchsbekämpfung oder zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen oder zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und 
Meinungsforschung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen 
der den Betroffenen bekannten Zweckbestimmung verarbeitet oder 
genutzt. Eine Änderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung er-
folgt nur, wenn sie rechtlich zulässig ist und die Betroffenen darüber 
informiert wurden oder wenn die Betroffenen eingewilligt haben.

Art. 3  Grundsätze zur Qualität der Datenerhebung, -verarbeitung 
und -nutzung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen Daten 
in rechtmäßiger und den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen 
entsprechender Weise zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.

(2) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung richtet sich an 
dem Ziel der Datenvermeidung und Datensparsamkeit aus, insbeson-
dere werden die Möglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudony-
misierung genutzt, soweit dies möglich ist, und der Aufwand nicht 
unverhältnismäßig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei ist 
die Anonymisierung der Pseudonymisierung vorzuziehen.

(3) Die verantwortliche Stelle trägt dafür Sorge, dass die vorhandenen 
personenbezogenen Daten richtig und auf dem aktuellen Stand ge-
speichert sind. Es werden angemessene Maßnahmen dafür getroffen, 
dass nicht zutreffende oder unvollständige Daten berichtigt, gelöscht 
oder gesperrt werden.

(4) Die Maßnahmen nach Absatz 3 Satz 2 werden dokumentiert. 
Grundsätze hierfür werden in das Datenschutzkonzept der Unterneh-
men aufgenommen (Artikel 4 Absatz 2).

Art. 4 Grundsätze der Datensicherheit

(1) Zur Gewährleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen 
technisch-organisatorischen Maßnahmen entsprechend dem Stand 
der Technik getroffen. Dabei sind Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind zu gewährleisten, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen 
 können (Vertraulichkeit),

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, 
vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und 
ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet 
werden können (Authentizität),

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen 
Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass 
sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Das sind insbesondere die in der Anlage zu § 9 Satz 1 BDSG enthal-
tenen Maßnahmen.

(2) Die in den Unternehmen veranlassten Maßnahmen werden in ein 
umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz- und 
-sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 

Art. 5 Einwilligung

(1) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten, insbesondere Daten über die Gesundheit, auf eine Ein-
willigung sowie – soweit erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbin-
dungserklärung der Betroffenen gestützt wird, stellt das Unternehmen 
sicher, dass diese auf der freien Entscheidung der Betroffenen beruht, 
wirksam und nicht widerrufen ist.

(2) Soweit die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo-
gener Daten von Minderjährigen auf eine Einwilligung sowie – soweit 
erforderlich – auf eine Schweigepflichtentbindungserklärung gestützt 
wird, werden diese Erklärungen von dem gesetzlichen Vertreter ein-
geholt. Frühestens mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden 
 diese Erklärungen bei entsprechender Einsichtsfähigkeit des Minder-
jährigen von diesem selbst eingeholt. 

(3) Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung können jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ist die Einwilligung 
zur Durchführung des Vertrages oder der Schadensabwicklung erfor-
derlich, ist ein Widerruf nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
ausgeschlossen oder führt dazu, dass die Leistung nicht erbracht 
werden kann. Diese Beschränkung der Widerrufsmöglichkeit gilt nicht 
für mündlich erteilte Einwilligungen.

(4) Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einholende 
Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die Betroffenen zuvor 
über die verantwortliche(n) Stelle(n), den Umfang, die Form und den 
Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung sowie die 
Möglichkeit der Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilli-
gung und deren Folgen informiert sind.

(5) Grundsätzlich wird die Einwilligung in Schriftform gemäß § 126 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches eingeholt. Soll die Einwilligung zusam-
men mit anderen Erklärungen erteilt werden, wird sie so hervorgeho-
ben, dass sie ins Auge fällt. Im Falle besonderer Umstände, z. B. in 
Eilsituationen oder wenn der Kommunikationswunsch von den Betrof-
fenen ausgegangen ist, und wenn die Einholung einer Einwilligung auf 
diesem Wege im besonderen Interesse der Betroffenen liegt, kann die 
Einwilligung auch in anderer Form als der Schriftform, z. B. in Textform 
oder mündlich erteilt werden. 

(6) Wird die Einwilligung mündlich eingeholt, ist dies zu dokumentieren 
und den Betroffenen mit der nächsten Mitteilung schriftlich oder in 
Textform, wenn dies dem Vertrag oder der Anfrage des Betroffenen 
entspricht, zu bestätigen. Wird die Bestätigung in Textform erteilt, 
muss der Inhalt der Bestätigung unverändert reproduzierbar in den 
Herrschaftsbereich des Betroffenen gelangt sein.

(7) Eine Einwilligung kann elektronisch erteilt werden, wenn der Erklä-
rungsinhalt schriftlich oder entsprechend Absatz 6 Satz 2 in Textform 
bestätigt wird. Bei elektronischen Einwilligungen zum Zwecke der 
Werbung kann die Bestätigung entfallen, wenn die Einwilligung pro-
tokolliert wird, die Betroffenen ihren Inhalt jederzeit abrufen können 
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und die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden kann. Bei sonstigen elektronischen Einwilligungen, insbeson-
dere zum Zwecke eines Vertragsabschlusses, kann die Bestätigung 
entfallen, wenn die Abgabe der Erklärung protokolliert wird und der 
Inhalt vor der Abgabe der Erklärung zum Vertragsschluss unverändert 
reproduzierbar in den Herrschaftsbereich der Betroffenen gelangt ist, 
zum Beispiel durch einen Download, und die Betroffenen unmittelbar 
danach den Erhalt und die Lesbarkeit, etwa durch Anklicken eines 
Feldes, versichert haben.

(8) Die Bestätigung der Einwilligung zu Werbezwecken in mündlicher 
oder in elektronischer Form erfolgt spätestens mit der nächsten Mit-
teilung. Sonstige mündlich oder elektronisch erteilte Einwilligungen 
werden zeitnah bestätigt.

Art. 6 Besondere Arten personenbezogener Daten

(1) Besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes (insbesondere Angaben über die Gesundheit) 
werden grundsätzlich mit Einwilligung der Betroffenen nach Artikel 5 
und – soweit erforderlich – aufgrund einer Schweigepflichtentbindung 
erhoben, verarbeitet oder genutzt. In diesem Fall muss sich die Ein-
willigung ausdrücklich auf diese Daten beziehen. 

(2) Darüber hinaus werden besondere Arten personenbezogener  Daten 
auf gesetzlicher Grundlage erhoben, verarbeitet oder genutzt. Dies ist 
insbesondere dann zulässig, wenn es zur Gesundheitsvorsorge bzw. 
-versorgung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der privaten Kranken-
versicherungsunternehmen erforderlich ist oder wenn es zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche – auch 
im Rahmen eines Rechtsstreits – erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen 
am Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder  Nutzung überwiegt.

IV. DATENERHEBUNG

Art. 7  Datenerhebung bei den Betroffenen, Informationspflichten 
und -rechte und Erhebung von Daten weiterer Personen

(1) Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei den Betrof-
fenen unter Berücksichtigung von §§ 19, 31 VVG selbst erhoben.

(2) Die Unternehmen stellen sicher, dass die Betroffenen über die 
Identität der verantwortlichen Stelle (Name, Sitz), die Zwecke der 
 Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung und die Kategorien von 
Empfängern unterrichtet werden. Diese Informationen werden vor 
oder spätestens bei der Erhebung gegeben, es sei denn, die Betrof-
fenen haben bereits auf andere Weise Kenntnis von ihnen erlangt.

(3) Die Betroffenen werden auf ihre in Abschnitt VIII festgelegten 
 Rechte hingewiesen.

(4) Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden nur erhoben, wenn dies zur Begründung, Durch-
führung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung überwiegender 
schutzwürdiger Interessen dieser Personen bestehen.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen

(1) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 werden Daten nur dann  ohne 
Mitwirkung der Betroffenen erhoben, wenn dies zur Begründung, 
Durchführung oder Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
 erforderlich ist oder die Erhebung bei den Betroffenen einen unver-
hältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung überwiegender schutzwürdiger Interessen 
der Betroffenen bestehen, insbesondere wenn der Versicherungs-
nehmer bei Gruppenversicherungen zulässigerweise die Daten der 
versicherten Personen oder bei Lebensversicherungen die Daten der 
Bezugsberechtigten angibt.

(2) Die Erhebung von Gesundheitsdaten bei Dritten erfolgt – soweit 
erforderlich – mit wirksamer Schweigepflichtentbindungserklärung 
der Betroffenen und nach Maßgabe des § 213 VVG.

(3) Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mitwirkung 
der Betroffenen erhebt, stellt sicher, dass die Betroffenen anlässlich 
der ersten Speicherung über diese, die Art der Daten, die Zweck-
bestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Iden-
tität der verantwortlichen Stelle informiert werden. Die Information 
unterbleibt, soweit die Betroffenen auf andere Weise von der Speiche-
rung Kenntnis erlangt haben, wenn für eigene Zwecke gespeicherte 
Daten aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen sind und eine 
Benachrichtigung wegen der Vielzahl der betroffenen Fälle unverhält-
nismäßig ist oder wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder 

ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des überwiegenden rechtli-
chen  Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen.

V. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Art. 9  Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unter-
nehmensgruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und 
 Finanzdienstleistungsunternehmen angehört, können die Stamm-
daten von Antragstellern und Versicherten sowie Angaben über die 
Art der bestehenden Verträge zur zentralisierten Bearbeitung von 
bestimmten Verfahrensabschnitten im Geschäftsablauf (z. B. Telefo-
nate, Post, Inkasso) in einem von Mitgliedern der Gruppe gemeinsam 
nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und 
organisatorischen Maßnahmen den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen und die Einhaltung dieser Verhaltensregeln 
(insbesondere der Artikel 21 und 22) durch die für das gemeinsame 
Verfahren verantwortliche Stelle gewährleistet ist.

(2) Stammdaten weiterer Personen werden in gemeinsam nutzbaren 
Datenverarbeitungsverfahren nur erhoben, verarbeitet und genutzt, 
soweit dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Dies ist technisch 
und organisatorisch zu gewährleisten.

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Versicherungsunternehmen 
der Gruppe auch weitere Daten aus Anträgen und Verträgen anderer 
Unternehmen der Gruppe verwenden. Dies setzt voraus, dass dies 
zum Zweck der Beurteilung des konkreten Risikos eines neuen Ver-
trages vor dessen Abschluss erforderlich ist. Die Betroffenen müssen 
auf das Vorhandensein von Daten in einem anderen Unternehmen der 
Gruppe hingewiesen haben oder erkennbar vom Vorhandensein ihrer 
Daten in einem anderen Unternehmen der Gruppe ausgegangen sein 
sowie in den Datenabruf eingewilligt haben.

(4) Erfolgt eine gemeinsame Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
von Daten gemäß Absatz 1, werden die Versicherten darüber bei Ver-
tragsabschluss oder bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in 
Textform informiert.

(5) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste aller Unternehmen der 
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und 
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(6) Nimmt ein Unternehmen für ein anderes Mitglied der Gruppe 
 Datenerhebungen, -verarbeitungen oder -nutzungen vor, richtet sich 
dies nach Artikel 21 oder 22 dieser Verhaltensrichtlinie. 

Art. 10 Tarifkalkulation und Prämienberechnung

(1) Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von Statistiken 
und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathematischer
Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versicherungs-
fällen  sowie deren Schadenhöhe und entwickelt auf dieser Grundlage 
Tarife. Dazu werten Unternehmen Daten aus Versicherungsverhältnis-
sen ausschließlich in anonymisierter oder – soweit dies für die vorge-
nannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudonymisierter Form aus. 

(2) Eine Übermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft, den Verband der privaten Kranken-
versicherung e.V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
mensübergreifender Statistiken oder zur Tarifkalkulation erfolgt nur in 
anonymisierter oder – soweit erforderlich – pseudonymisierter Form. 
Der Rückschluss auf die Betroffenen ist auszuschließen.

(3) Zur Ermittlung der risikogerechten Prämie werden diese Tarife auf 
die individuelle Situation des Antragstellers angewandt. Darüber hi-
naus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des Antragstellers 
durch spezialisierte Risikoprüfer, z. B. Ärzte, in die Prämienermittlung 
einfließen. Hierzu werden auch personenbezogene Daten verwendet, 
die im Rahmen dieser Verhaltensrichtlinie erhoben worden sind.

Art. 11 Scoring

Für das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere 
§ 28b BDSG.

Art. 12 Bonitätsdaten

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitätsdaten 
 gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Entscheidungen, die für die Betroffenen eine negative recht-
liche oder wirtschaftliche Folge nach sich ziehen oder sie erheblich 
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 beeinträchtigen, werden grundsätzlich nicht ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt, die 
der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Dies wird 
organisatorisch sicher gestellt. Die Informationstechnik wird grund-
sätzlich nur als Hilfsmittel für eine Entscheidung herangezogen, ohne 
dabei deren einzige Grundlage zu bilden. Dies gilt nicht, wenn einem 
Begehren der Betroffenen in vollem Umfang stattgegeben wird. 

(2) Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der Betroffenen 
getroffen werden, wird dies den Betroffenen von der verantwortlichen 
Stelle unter Hinweis auf das Auskunftsrecht mitgeteilt. Auf Verlangen 
werden den Betroffenen auch der logische Aufbau der automatisier-
ten Verarbeitung sowie die wesentlichen Gründe dieser Entschei-
dung mitgeteilt und erläutert, um ihnen die Geltendmachung ihres 
Standpunktes zu ermöglichen. Die Information über den logischen 
Aufbau umfasst die verwendeten Datenarten sowie ihre Bedeutung 
für die  automatisierte Entscheidung. Die Entscheidung wird auf  dieser 
Grundlage in einem nicht ausschließlich automatisierten Verfahren 
 erneut geprüft.

(3) Der Einsatz automatisierter Entscheidungshilfen wird dokumentiert.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)*

(1) Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft – mit 
Ausnahme der privaten Krankenversicherer – nutzen ein Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung 
 sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Der Be-
trieb und die Nutzung des HIS erfolgen nach den Regelungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zur geschäftsmäßigen Datenerhebung 
und -speicherung zum Zweck der Übermittlung (Auskunftei).

(2) Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben. In 
allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools ge-
trennt verarbeitet: in einem Datenpool für die Abfrage zur Risikoprü-
fung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool für die Abfrage zur 
Leistungsprüfung (L-Pool). Die Unternehmen richten die Zugriffsbe-
rechtigungen für ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und Auf-
gaben getrennt ein.

(3) Die Unternehmen melden bei Vorliegen festgelegter Einmeldekrite-
rien Daten zu Personen, Fahrzeugen oder Immobilien an den Betreiber 
des HIS, wenn ein erhöhtes Risiko vorliegt oder eine Auffälligkeit, die 
auf Versicherungsmissbrauch hindeuten könnte. Vor einer Einmel-
dung von Daten zu Personen erfolgt eine Abwägung der Interessen 
der Unternehmen und des Betroffenen. Bei Vorliegen der festgelegten 
Meldekriterien ist regelmäßig von einem überwiegenden berechtigten 
Interesse des Unternehmens an der Einmeldung auszugehen. Beson-
dere Arten personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, 
werden nicht an das HIS gemeldet.

(4) Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits bei 
Vertragsabschluss in allgemeiner Form über das HIS unter Angabe 
der verantwortlichen Stelle mit deren Kontaktdaten. Sie benachrich-
tigen anlässlich der Einmeldung die Betroffenen über die Art der ge-
meldeten Daten, den Zweck der Meldung, den Datenempfänger und 
den möglichen Abruf der Daten.

(5) Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und 
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. Der Datenabruf ist nicht die 
 alleinige Grundlage für eine Entscheidung im Einzelfall. Die Informa-
tionen werden lediglich als Hinweis dafür gewertet, dass der Sach-
verhalt einer näheren Prüfung bedarf. Alle Datenabrufe erfolgen 
im automatisierten Abrufverfahren und werden protokolliert für 
Revisions zwecke und den Zweck, stichprobenartig deren Berechti-
gung prüfen zu  können.

(6) Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich, können 
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem 
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges In-
teresse am Ausschluss der Übermittlung hat. Der Datenaustausch 
wird dokumentiert. Soweit der Datenaustausch nicht gemäß Artikel 15 
erfolgt, werden die Betroffenen über den Datenaustausch informiert. 
Eine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklärung des 
Sachverhalts dadurch gefährdet würde oder wenn die Betroffenen 
auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) Die im HIS gespeicherten Daten werden spätestens am Ende des 
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung für die Einmeldung 
gelöscht. Zu einer Verlängerung der Speicherdauer auf maximal 
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich 
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regulären Speicherzeit 

gemäß Satz 1. Daten zu Anträgen, bei denen kein Vertrag zustande 
gekommen ist, werden im HIS spätestens am Ende des 3. Jahres nach 
dem Jahr der Antragstellung gelöscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt 
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten 
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklärung von Widersprüchlichkeiten

(1) Ergeben sich bei oder nach Vertragsschluss für den Versicherer 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragstellung oder bei 
Aktualisierungen von Antragsdaten während des Versicherungsver-
hältnisses unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden 
und damit die Risikobeurteilung beeinflusst wurde oder dass falsche 
oder unvollständige Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines 
entstandenen Schadens gemacht wurden, nimmt das Unternehmen 
ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen vor, 
soweit dies zur Aufklärung der Widersprüchlichkeiten erforderlich ist. 

(2) Ergänzende Datenerhebungen, -verarbeitungen und -nutzungen 
zur Überprüfung der Angaben zur Risikobeurteilung bei Antrag stellung 
erfolgen nur innerhalb von fünf Jahren, bei Krankenversicherungen in-
nerhalb von drei Jahren nach Vertragsschluss. Diese Frist kann sich 
verlängern, wenn die Anhaltspunkte für eine Anzeigepflichtverletzung 
dem Unternehmen erst nach Ablauf der Frist durch Prüfung eines in 
diesem Zeitraum aufgetretenen Schadens bekannt werden. Bestehen 
konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Versicherungs nehmer bei der 
Antragstellung vorsätzlich oder arglistig unrichtige oder unvollständige 
Angaben gemacht hat, verlängert sich dieser Zeitraum auf 10 Jahre.

(3) Ist die ergänzende Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von be-
sonderen Arten personenbezogener Daten, insbesondere von Daten 
über die Gesundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die Be-
troffenen entsprechend ihrer Erklärung im Versicherungsantrag vor 
 einer Datenerhebung nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und auf ihr 
 Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den Betroffenen wird zuvor 
eine eigenständige Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungs-
erklärung eingeholt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern 

(1) Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem 
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder 
leis tungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Absatz 1 
vorgenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben 
 erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschätzung zur Überprüfung von Schadenfrei-
heitsrabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der 
Kfz-Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung, 

2. zur Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- 
oder Arbeitgeberwechsel,

3. zur Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversi-
cherung auf den neuen Versicherer,

4. zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller 
oder Versicherten.

In den Fällen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum 
Zweck der Risikoprüfung nur zulässig, wenn die Betroffenen bei 
 Datenerhebung im Antrag über den möglichen Datenaustausch 
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. Nach einem 
 Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprüfung werden die Be-
troffenen über einen erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang 
informiert. Artikel 15 bleibt unberührt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern außerhalb der für 
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darüber hinaus, soweit dies zur 
Prüfung und Abwicklung gemeinsamer, mehrfacher oder kombinierter 
Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Übergangs einer Forde-
rung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Schäden 
zwischen mehreren Versicherern über bestehende Teilungs- und Re-
gressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen dem entgegen steht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

*  Die AachenMünchener Lebensversicherung AG beteiligt sich derzeit 
nicht am HIS.
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Art. 17 Datenübermittlung an Rückversicherer

(1) Um jederzeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverhältnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen 
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsverträgen an Rückversicherer 
weiter. Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fällen 
diese Rückversicherer ihrerseits weiterer Rückversicherer. Zur ord-
nungsgemäßen Begründung, Durchführung oder Beendigung des 
Rückversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder – soweit 
dies für die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist – pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder -verhältnis, 
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Höhe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschläge 
weitergegeben.

(2) Personenbezogene Daten erhalten die Rückversicherer nur, soweit 
dies erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse des Betroffenen dem ent-
gegensteht. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des  konkreten 
Rückversicherungsverhältnisses die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an Rückversicherer aus folgenden Gründen erfolgt:

1. Die Rückversicherer führen z. B. bei hohen Vertragssummen oder 
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prüfung und die Leistungsprüfung durch.

2. Die Rückversicherer unterstützen die Unternehmen bei der 
 Risiko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen.

3. Die Rückversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der 
Rückversicherungsverträge einschließlich der Prüfung, ob und 
in welcher Höhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind 
(Kumulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen über den 
Bestand der unter die Rückversicherung fallenden Verträge.

4. Die Risiko- und Leistungsprüfung durch den Erstversicherer wird 
von den Rückversicherern stichprobenartig kontrolliert zur Prü-
fung ihrer Leistungspflicht gegenüber dem Erstversicherer.

(3) Die Unternehmen vereinbaren mit den Rückversicherern, dass 
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken verwendet werden. Soweit die Unternehmen einer 
Verschwiegenheitspflicht gemäß § 203 Strafgesetzbuch (StGB) unter-
liegen, verpflichten sie die Rückversicherer hinsichtlich der Daten, die 
sie nach Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere 
Rückversicherer sowie Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwie-
genheit zu verpflichten.

(4) Besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, erhalten die Rückversicherer nur, wenn die Voraus-
setzungen des Artikels 6 erfüllt sind.

VI.  VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN FÜR 
VERTRIEBSZWECKE UND ZUR MARKT- UND MEINUNGS-
FORSCHUNG

Art. 18 Verwendung von Daten für Zwecke der Werbung

Personenbezogene Daten werden für Zwecke der Werbung nur auf 
der Grundlage von § 28 Abs. 3 bis 4 BDSG und unter Beachtung von 
§ 7 UWG erhoben, verarbeitet und genutzt.

Art. 19 Markt- und Meinungsforschung

(1) Die Unternehmen führen Markt- und Meinungsforschung unter 
besonderer Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen durch.

(2) Soweit die Unternehmen andere Stellen mit der Markt- und Mei-
nungsforschung beauftragen, ist die empfangende Stelle unter Nach-
weis der Einhaltung der Datenschutzstandards auszuwählen. Vor der 
Datenweitergabe sind die Einzelheiten des Forschungsvorhabens ver-
traglich nach den Vorgaben des Artikel 21 oder 22 zu regeln. Dabei ist 
insbesondere festzulegen:

a) dass die übermittelten und zusätzlich erhobenen Daten frühest-
möglich anonymisiert werden, 

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Übermittlung der Er-
gebnisse der Markt- und Meinungsforschung an die  Unternehmen 
ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen.

(3) Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum 
Zweck der Markt- und Meinungsforschung verarbeiten oder nutzen, 
werden die Daten frühestmöglich anonymisiert. Die Ergebnisse wer-
den ausschließlich in anonymisierter Form gespeichert oder genutzt. 

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsforschung geschäft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten 
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzför-
dernde Äußerungen erfolgen, richtet sich die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten dafür nach den in Artikel 18 
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Datenübermittlung an selbstständige Vermittler

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den betreuen-
den Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung oder Be-
arbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ordnungsge-
mäßen Durchführung der Versicherungsangelegenheiten der Betroffenen 
erforderlich ist. Die Vermittler werden auf ihre  besonderen Verschwiegen-
heitspflichten wie das Berufs- oder Datengeheimnis hingewiesen.

(2) Vor der erstmaligen Übermittlung personenbezogener Daten an 
 einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom be-
treuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versicherungsver-
treter informiert das Unternehmen die Versicherten oder Antragsteller 
vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 vor der Übermittlung ihrer 
personenbezogenen Daten über den bevorstehenden Datentransfer, 
die Identität (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr 
Widerspruchsrecht. Eine Information durch den bisherigen Versiche-
rungsvertreter steht einer Information durch das Unternehmen gleich. 
Im Falle eines Widerspruchs findet die Datenübermittlung grundsätzlich 
nicht statt. In diesem Fall wird die Betreuung durch einen anderen Versi-
cherungsvertreter oder das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgemäße 
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhältnisse 
gefährdet ist.

(4) Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern 
dürfen an einen Versicherungsmakler übermittelt werden, wenn  diese 
dem Makler eine Maklervollmacht erteilt haben. Für den Fall des 
Wechsels des Maklers gilt Absatz 2 entsprechend.

(5) Eine Übermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unternehmen 
an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung der Betroffenen vor. Gesetzliche Übermitt-
lungsbefugnisse bleiben hiervon unberührt.

VII.  DATENVERARBEITUNG IM AUFTRAG UND FUNKTIONS-
ÜBERTRAGUNG

Art. 21  Pflichten bei der Datenerhebung und -verarbeitung im 
Auftrag

(1) Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemäß 
§ 11 BDSG im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen lässt (z. B. 
Elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von Ein-
gangspost, Adressverwaltung, Schaden- und Leistungsbearbeitung 
ohne selbstständigen Entscheidungsspielraum, Sicherstellung der 
korrekten Verbuchung von Zahlungseingängen, Zahlungsausgang, 
Inkasso ohne selbstständigen Forderungseinzug, Entsorgung von 
Dokumenten) wird der Auftragnehmer mindestens gemäß § 11 Abs. 2 
BDSG vertraglich verpflichtet. Es wird nur ein solcher Auftragnehmer 
ausgewählt, der alle für die Verarbeitung notwendigen technischen 
und organisatorischen Anforderungen und Sicherheitsvorkehrungen 
durch geeignete Maßnahmen gewährleistet. Das Unternehmen über-
zeugt sich vor Auftragserteilung und sodann regelmäßig von der Ein-
haltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organi-
satorischen Maßnahmen und dokumentiert die Ergebnisse. 

(2) Jede Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung ist nur im Rah-
men der Weisungen des Unternehmens zulässig. Vertragsklauseln 
sollen den Beauftragten für den Datenschutz vorgelegt werden, die 
bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Auftragnehmer bereit. 
Ist die systematische automatisierte Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht Hauptgegenstand des Auftrags, können die Auftragsda-
tenverarbeiter in Kategorien zusammengefasst werden unter Bezeich-
nung ihrer Aufgabe. Dies gilt auch für Auftragnehmer, die nur einmalig 
tätig werden. Die Liste wird in geeigneter Form bekannt gegeben. 
Werden personenbezogene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind 
sie grundsätzlich bei Erhebung über die Liste zu unterrichten.

Art. 22 Funktionsübertragung an Dienstleister

(1) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an  Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung erfolgt, soweit dies 
für die Zweckbestimmung des Versicherungsverhältnisses mit den 
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 Betroffenen erforderlich ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sach-
verständige mit der Begutachtung eines Versicherungsfalls beauftragt 
sind oder wenn Dienstleister zur Ausführung der vertraglich verein-
barten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung beinhalten, 
eingeschaltet werden (sog. Assistance).

(2) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
zur eigenverantwortlichen Erfüllung von Datenverarbeitungs- oder 
sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen, wenn dies zur Wahrung 
der berechtigten Interessen des Unternehmens erforderlich ist und 
kein Grund zu der Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse des Betroffenen dem entgegen steht. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn Dienstleister Aufgaben übernehmen, die der 
Geschäftsabwicklung des Unternehmens dienen, wie beispielsweise 
die Risikoprüfung, Schaden- und Leistungsbearbeitung, Inkasso mit 
selbständigem Forderungseinzug oder die Bearbeitung von Rechts-
fällen und die Voraussetzungen der Absätze 4 bis 7 erfüllt sind.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister 
nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, soweit der Betroffene dieser wider-
spricht und eine Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen Situation das 
Interesse des übermittelnden Unternehmens überwiegt. Die Betrof-
fenen werden in geeigneter Weise darauf hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schließt mit den Dienstleistern, die in seinem In-
teresse tätig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens 
folgende Punkte enthalten muss: 

– Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters; 

– Sicherstellung, dass die übermittelten Daten nur im Rahmen der 
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden; 

– Gewährleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht; 

– Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskünf-
te zu erteilen, die zur Erfüllung einer beim Unternehmen verblei-
benden Auskunftspflicht erforderlich sind oder dem Betroffenen 
direkt Auskunft zu erteilen. 

Diese Aufgabenauslagerungen werden im Verfahrensverzeichnis ab-
gebildet.

(5) Unternehmen und Dienstleister vereinbaren zusätzlich, dass Betrof-
fene, welche durch die Übermittlung ihrer Daten an den  Dienstleister 
oder die Verarbeitung ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten 
haben, berechtigt sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlan-
gen. Vorrangig tritt gegenüber den Betroffenen das Unternehmen für 
den Ersatz des Schadens ein. Die Parteien vereinbaren, dass sie ge-
samtschuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden 
können, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen für den erlittenen 
Schaden verantwortlich ist.

(6) Das Unternehmen hält eine aktuelle Liste der Dienstleister bereit, 
an die Aufgaben im Wesentlichen übertragen werden. Ist die systema-
tische automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 
Hauptgegenstand des Vertrages können die Dienstleister in Katego-
rien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. Dies 
gilt auch für Stellen, die nur einmalig tätig werden. Die Liste wird in 
geeigneter Form bekannt gegeben. Werden personenbezogene  Daten 
bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsätzlich bei Erhebung 
über die Liste zu unterrichten.

(7) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Auskunftsrechte der Be-
troffenen gemäß Artikel 23 durch die Einschaltung des Dienstleisters 
nicht geschmälert werden.

(8) Besondere Arten personenbezogener Daten dürfen in diesem 
Rahmen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn die 
Betroffenen eingewilligt haben oder die Voraussetzungen des Arti-
kels 6 Absatz 2 vorliegen. Soweit die Unternehmen einer Verschwie-
genheitspflicht gemäß § 203 StGB unterliegen, verpflichten sie die 
Dienstleister hinsichtlich der Daten, die sie nach den Absätzen 1 und 2 
erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Dienstleister sowie 
Stellen, die für sie tätig sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

VIII. RECHTE DER BETROFFENEN 

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene können schriftlich, telefonisch, mit Faxgerät oder elek-
tronischer Post Auskunft über die beim Unternehmen über sie ge-
speicherten Daten verlangen. Ihnen wird dann entsprechend ihrer 
Anfrage Auskunft darüber erteilt, welche personenbezogenen Daten 

welcher Herkunft über sie zu welchen Zwecken beim Unternehmen 
gespeichert sind. Im Falle einer (geplanten) Übermittlung wird den 
Betroffenen auch über die Dritten oder die Kategorien von Dritten, an 
die seine Daten übermittelt werden (sollen), Auskunft erteilt.

(2) Eine Auskunft kann nur unterbleiben, wenn sie die Geschäfts-
zwecke des Unternehmens erheblich gefährden würde, insbesondere 
wenn aufgrund besonderer Umstände ein überwiegendes Interesse 
an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses besteht, es sei denn, 
dass das Interesse an der Auskunft die Gefährdung überwiegt oder 
wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, 
insbesondere wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen.

(3) Im Falle einer Rückversicherung (Artikel 17) oder einer Funktions-
übertragung an Dienstleister (Artikel 22) nimmt das Unternehmen 
die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch alle Auskünfte, zu 
denen der Rückversicherer bzw. Dienstleister verpflichtet ist oder es 
stellt die Auskunftserteilung durch diesen sicher.

Art. 24 Ansprüche auf Berichtigung, Löschung und Sperrung

(1) Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als 
unrichtig oder unvollständig, werden diese berichtigt.

(2) Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn 
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulässig war, die 
Verarbeitung oder Nutzung sich aufgrund nachträglich eingetretener 
Umstände als unzulässig erweist oder die Kenntnis der Daten für die 
verantwortliche Stelle zur Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung oder 
Nutzung nicht mehr erforderlich ist.

(3) Die Prüfung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer Lö-
schung nach Absatz 2 erfolgt in regelmäßigen Abständen, mindestens 
einmal jährlich.

(4) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit der Lö-
schung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen, Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch eine Löschung schutzwürdige Interessen der Betroffenen 
beeinträchtigt würden oder die Löschung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist. Personenbezogene Daten werden ferner gesperrt, soweit 
ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sich weder ihre 
Richtigkeit noch ihre Unrichtigkeit feststellen lässt.

(5) Das Unternehmen benachrichtigt empfangende Stellen, insbeson-
dere Rückversicherer und Versicherungsvertreter über eine erforder-
liche Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten.

(6) Soweit die Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Antrags der Betroffenen erfolgte, werden diese nach der 
Ausführung hierüber unterrichtet.

IX. EINHALTUNG UND KONTROLLE 

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewährleisten als verantwortliche Stellen, dass 
die Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit be-
achtet werden.

(2) Beschäftigte, die mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personenbezogener Daten betraut sind, werden auf das Datenge-
heimnis gemäß § 5 BDSG verpflichtet. Sie  werden darüber unter-
richtet, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften 
auch als Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt 
werden und Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. 
Verletzungen datenschutzrechtlicher Vorschriften, für die einzelne 
Beschäftigte verantwortlich gemacht werden können, können ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sank-
tionen nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschäftigten auf das Datengeheimnis gilt 
auch über das Ende des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) Auf Anfrage werden die Angaben über die eingesetzten automa-
tisierten Datenverarbeitungsverfahren zugänglich gemacht, die der 
Meldepflicht an die betrieblichen Beauftragten für den Datenschutz 
unterliegen und bei diesen im Verfahrensverzeichnis gespeichert sind 
(§ 4e Satz 1 Nr. 1 bis 8 BDSG).

(2) Informationen nach Absatz 1 sowie Informationen über datenverar-
beitende Stellen, eingesetzte Datenverarbeitungsverfahren oder den 
Beitritt zu diesen Verhaltensregeln, die in geeigneter Form bekannt 
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zu geben sind (Artikel 9 Absatz 5, Artikel 21 Absatz 3, Artikel 22 Ab-
satz 6, Artikel 27 Absatz 5, Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 30 
Absatz 1), werden im Internet veröffentlicht; in jedem Fall werden sie 
auf  An frage in Schriftform (Briefpost) oder einer der Anfrage entspre-
chenden Textform (Telefax, elektronische Post) zugesandt. Artikel 23 
Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

Art. 27 Beauftragte für den Datenschutz

(1) Jedes Unternehmen benennt entsprechend den Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes einen Beauftragten für den Datenschutz 
als weisungsunabhängiges Organ, welches auf die Einhaltung der an-
wendbaren nationalen und internationalen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Verhaltensregeln hinwirkt. Das Unternehmen trägt der 
Unabhängigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten überwachen die ordnungsgemäße Anwendung 
der im Unternehmen eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme 
und werden zu diesem Zweck vor der Einrichtung oder nicht nur 
unbedeutenden Veränderung eines Verfahrens zur automatisierten 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig unterrichtet und 
wirken hieran beratend mit.

(3) Dazu können sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unternehmens-
leitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Datenschutz-
maßnahmen veranlassen. Insoweit haben sie ungehindertes Kontroll-
recht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten für den Datenschutz machen die bei der Erhe-
bung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten tätigen 
Personen durch geeignete Maßnahmen mit den jeweiligen  besonderen 
Erfordernissen des Datenschutzes vertraut.

(5) Daneben können sich alle Betroffenen jederzeit mit Anregungen, 
Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zusammenhang 
mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit auch an die 
Beauftragten für den Datenschutz wenden. Anfragen, Ersuchen und 
Beschwerden werden vertraulich behandelt. Die für die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.

(6) Die für den Datenschutz verantwortlichen Geschäftsführungen der 
Unternehmen unterstützen die Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Ausübung ihrer Tätigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauensvoll 
zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und in-
ternationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln zu 
gewährleisten. Die Datenschutzbeauftragten können sich dazu jeder-
zeit mit der jeweils zuständigen datenschutzrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vertrauensvoll beraten.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei Verstößen

(1) Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder 
sonstigen Betroffenen wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche 
Regelungen sowie diese Verhaltensregeln zeitnah bearbeiten und in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen beantworten oder einen Zwischen-
bescheid geben. Die für die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten 
werden in geeigneter Form bekannt gegeben. Kann der verantwort-
liche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat er sich umge-
hend an den Beauftragten für den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschäftsführungen der Unternehmen werden bei begründe-
ten Beschwerden so schnell wie möglich Abhilfe schaffen.

(3) Sollte dies einmal nicht der Fall sein, können sich die Beauftragten 
für den Datenschutz an die zuständige Aufsichtsbehörde für den Da-
tenschutz wenden. Sie teilen dies den Betroffenen unter Benennung 
der zuständigen Aufsichtsbehörde mit.

Art. 29  Information bei unrechtmäßiger Kenntniserlangung von 
Daten durch Dritte

(1) Falls personenbezogene Daten unter den Voraussetzungen von 
Absatz 2 unrechtmäßig übermittelt worden oder Dritten unrechtmäßig 
zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen unverzüglich 

die zuständige Aufsichtsbehörde. Die Betroffenen werden benach-
richtigt, sobald angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten 
ergriffen worden oder nicht unverzüglich erfolgt sind und die Straf-
verfolgung nicht mehr gefährdet wird. Würde eine Benachrichtigung 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der 
betroffenen Fälle oder wenn eine Feststellung der Betroffenen nicht in 
vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand möglich 
ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Öffentlichkeit.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, wenn die personenbezogenen Daten 

a) einem Berufsgeheimnis unterliegen, insbesondere Daten eines 
Unternehmens der Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherung, 
die nach § 203 StGB geschützt sind,

b) besondere Arten personenbezogener Daten, insbesondere Ge-
sundheitsdaten, sind,

c) sich auf strafbare Handlungen, z. B. des Versicherungsbetruges, 
oder Ordnungswidrigkeiten, z. B. nach Maßgabe des Straßen-
verkehrsgesetzes, oder einen entsprechenden Verdacht beziehen 
oder

d) Bank oder Kreditkartenkonten

betreffen und schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte 
oder schutzwürdigen Interessen der Betroffenen drohen. Davon ist in 
der Regel auszugehen, wenn diesen Vermögensschäden oder nicht 
unerhebliche soziale Nachteile drohen.

(3) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsdatenverarbeiter nach 
§ 11 BDSG, sie unverzüglich über Vorfälle nach den Absätzen 1 und 
2 bei diesen zu unterrichten.

(4) Die Unternehmen erstellen ein Konzept für den Umgang mit Vor-
fällen nach den Absätzen 1 und 2. Sie stellen sicher, dass diese der 
Geschäftsleitung sowie dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
zur Kenntnis gelangen.

X. FORMALIA

Art. 30 Beitrittserfordernis und Übergangsvorschriften

(1) Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind, 
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts. 
Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekannt gegeben.

(2) Soweit zur Einhaltung dieser Verhaltensregeln technische Ände-
rungen der Datenverarbeitungsverfahren in den Unternehmen er-
forderlich sind, legen die Unternehmen der zuständigen Aufsichts-
behörde innerhalb eines Jahres nach Beitritt einen Zeitplan für die 
Umsetzung vor und melden die Fertigstellung nach Abschluss der 
technischen Umsetzung bis zum Ende des zweiten Kalenderjahres 
nach dem Beitrittsjahr.

(3) Versicherungsnehmer, deren Verträge vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden über 
das Inkrafttreten dieser Verhaltensregeln über den Internetauftritt des 
Unternehmens sowie spätestens mit der nächsten Vertragspost in 
Textform informiert.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsänderung in Bezug auf diese, spätestens aber fünf 
Jahre nach dem Abschluss der Überprüfung gemäß § 38 a Absatz 2 
BDSG insgesamt evaluiert.
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